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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

dies ist vermutlich die letzte Ausgabe des Monats-
berichts des BMF unter der aktuellen Leitung. Nach 
den Plänen der Parteien, die derzeit über die Bil-
dung einer Bundesregierung verhandeln, soll die 
Wahl des neuen Bundeskanzlers im Dezember er-
folgen. Grund genug, einen Blick auf einige der 
Vorhaben zu werfen, die das BMF unter der Leitung 
von Olaf Scholz in der abgelaufenen Legislaturperi-
ode befördert hat.

Der Schlaglichtartikel stellt die wichtigsten Maß-
nahmen der Bundesregierung im Kampf gegen 
Steuerhinterziehung, Steuerbetrug und illegale 
Steuergestaltungen dar. Diese Taten sind keine Ka-
valiersdelikte. Sie entziehen der Gemeinschaft die 
finanziellen Grundlagen, die nötig sind, damit ein 
Staat seinen Aufgaben gerecht werden und funk-
tionieren kann. Deshalb ist wichtig, dass jeder und 
jede einen angemessenen und fairen Beitrag zur Fi-
nanzierung unseres Gemeinwesens leistet. Für die 
innere Sicherheit ist der Kampf gegen Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung von entscheidender 
Bedeutung. Kriminelle trifft es hart, wenn es ih-
nen nicht gelingt, ihre illegal erworbenen Gelder zu 
waschen und unentdeckt in den Geldkreislauf zu 
bringen. Das gilt für die organisierte Kriminalität 

ebenso wie für internationale Netzwerke zur Terro-
rismusfinanzierung. Für die Bundesregierung war 
der Einsatz gegen Steuerbetrug, Steuerumgehung 
und Geldwäsche daher ein zentrales Vorhaben.

In einem weiteren Schwerpunktartikel werden 
die verschiedenen Corona-Hilfen in Deutschland 
übersichtlich zusammengefasst. Mit den umfas-
senden wirtschaftlichen Unterstützungsmaß-
nahmen hat die Bundesregierung versucht, ih-
ren Beitrag dazu zu leisten, dass Unternehmen, 
Selbstständige und Beschäftigte gut durch die 
Krise kommen. Die Hilfen haben dazu beigetra-
gen, dass unser Land bisher wirtschaftlich gut 
durch die Krise gekommen ist, auch im internati-
onalen Vergleich.

Beim G20-Gipfel der Staats- und Regierungsche-
finnen und -chefs vor wenigen Wochen in Rom 
konnte ein weiterer wichtiger Schritt für mehr in-
ternationale Steuergerechtigkeit gegangen wer-
den. Ende Oktober haben die 20  wichtigsten In-
dustrie- und Schwellenländer die Beschlüsse zur 
Reform der internationalen Besteuerung von Un-
ternehmen (sogenanntes Zwei-Säulen-Projekt) 
bestätigt. Wie die Leserinnen und Leser dieser 
Monatsberichte wissen, sieht die Reform u. a. die 
Einführung einer globalen effektiven Mindestbe-
steuerung für international tätige Unternehmens-
gruppen vor, für die sich Olaf Scholz gemeinsam 
mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le 
Maire eingesetzt hat. Nun soll eine rasche Umset-
zung der Beschlüsse erfolgen. Die neuen Regelun-
gen sollen – wie es der in Rom ebenfalls gebilligte 
Implementierungsfahrplan vorsieht – bereits 2023 
in Kraft treten können.

Der Wechsel in der Leitung des BMF bringt für 
mich als einen der Staatssekretäre des Hauses ei-
nen Abschied von Ihnen als Leserinnen und Lesern 
des Monatsberichts mit sich. Ich möchte dieses 
kleine Editorial nutzen, um den Kolleginnen und 



4

Kollegen des Ministeriums sehr herzlich für die 
gute Zusammenarbeit und die hervorragende Un-
terstützung in den vergangenen dreieinhalb Jahren 
zu danken. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des BMF genießen zu Recht einen exzellenten Ruf 
in der Bundesregierung. Sie als Leserinnen und Le-
ser können sich davon jeden Monat ein kleines Bild 
machen. Mein besonderer Dank geht deshalb an 
die Mitglieder des Redaktionsteams des Monatsbe-
richts, das diese Publikation jeden Monat aufs Neue 

möglich macht. Bleiben Sie dem BMF und den hier 
Tätigen auch weiterhin gewogen.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

 
 
 
Wolfgang Schmidt  
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen
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Kampf gegen Steuerhinterziehung, 
Steuergestaltung, Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung

 ● Es ist ein Gebot der Gerechtigkeit, dass alle nach ihrer Leistungsfähigkeit und ihrem Einkom-
men einen angemessenen Anteil an der Finanzierung des Gemeinwesens tragen. Es ist nicht 
hinnehmbar, wenn Einzelne sich mit betrügerischen Mitteln ihrer Verantwortung entziehen. 
Deshalb geht die Bundesregierung entschlossen gegen Steuerhinterziehung vor. Sie hat in der 
abgelaufenen Legislaturperiode zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, um Steuerhinterziehung zu 
bekämpfen. Steuerhinterziehung zulasten der Gemeinschaft der ehrlichen Steuerzahler und des 
Staates, wie etwa mit Cum-Ex-Gestaltungen, ist nicht akzeptabel.

 ● Auch Steuervermeidungen schädigen die Allgemeinheit. Wenn z. B. international tätige Konzer-
ne versuchen, ihre Steuerschuld zu verringern, indem sie Gewinne in Niedrigsteuerländer verla-
gern, widerspricht das nicht nur dem Gerechtigkeitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger. Es 
verringert auch die Einnahmen des Staates, mit denen wichtige Ausgaben für das Gemeinwesen 
finanziert werden, etwa für Infrastruktur, Bildung und soziale Sicherheit.

 ● Für die Bundesregierung hat der Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung höchste 
Priorität. Geldwäsche dient Kriminellen dazu, die Einnahmen aus schweren Straftaten vor dem 
Zugriff des Staates zu verstecken, oft im direkten Zusammenhang mit organisierter Kriminalität. 
Kriminelle können ihre illegalen Einnahmen nicht einfach auf ein Konto einzahlen, ohne dass 
die Bank Verdacht schöpfen würde. Daher versuchen die Kriminellen, die dubiose Herkunft des 
Geldes zu verschleiern. Für Zwecke der Terrorismusfinanzierung werden Mittel aus illegalen wie 
auch legalen Quellen gesammelt und transferiert.

 ● Dieser Schlaglichtartikel fasst die zahlreichen Maßnahmen der vergangenen Jahre gegen Steuer-
hinterziehung, aggressive Steuergestaltungen sowie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
zusammen.

Maßnahmen gegen 
Steuerhinterziehung

In der Vergangenheit haben sich Steuerpflichtige 
auf Kosten der Allgemeinheit durch unrechtmäßige 
Steuergestaltungen, die unter den Namen Cum-Ex 
und Cum-Cum bekannt geworden sind, bereichert.

Bei den Cum-Ex-Gestaltungen wurde nicht davor 
zurückgeschreckt, sogar mit betrügerischen Mo-
dellen Aktiengeschäfte rund um den Termin der 

Dividendenzahlung so abzuwickeln, dass am Ende 
die Kapitalertragsteuer zweimal erstattet wurde, 
obwohl sie nur einmal bezahlt wurde.

Andere Modelle führten dazu, dass die Zahlung der 
eigentlich fälligen Kapitalertragsteuer durch kom-
plexe grenzüberschreitende Geschäfte vermieden 
wird (Cum-Cum). Die Bundesregierung hat in den 
vergangenen Jahren viel dafür getan, damit sol-
che Betrügereien sich möglichst nicht wiederho-
len können.
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Mit schlagkräftiger Sondereinheit 
gegen Steuerhinterziehung

Der Cum-Ex-Betrug hat deutlich aufgezeigt, 
dass es kriminelle Strukturen gibt, in denen glo-
bal agiert wird, um Steuern bewusst zu hinter-
ziehen. Deutschland sind dadurch Milliarden an 
Steuereinnahmen entgangen. Die Staatsanwalt-
schaft ermittelt gegen mehrere hundert Beschul-
digte. Als Reaktion auf diese Fälle hat das BMF 2019 
eine „Sondereinheit gegen Steuergestaltungsmo-
delle am Kapitalmarkt“ beim Bundeszentralamt 
für Steuern gegründet, um gezielt und effektiv für 
mehr Steuergerechtigkeit zu sorgen. Die dort täti-
gen Spezialistinnen und Spezialisten sollen bereits 
im Vorfeld mögliche Steuergestaltungen aufde-
cken. Denn nur wenn diese erkannt werden, kann 
der Staat ihnen einen Riegel vorschieben und gege-
benenfalls Gesetze ändern.1

Die Sondereinheit hat am 1. März 2020 ihre Arbeit 
aufgenommen. Sie ist direkt der Präsidentin des 
Bundeszentralamts für Steuern (BZSt) zugeordnet 
und umfasst Stellen für fast 300 Beschäftigte.

Verjährung bei Steuerhinterziehung

Es ist wichtig, dass diejenigen, die Steuern hinter-
ziehen, juristisch zur Rechenschaft gezogen wer-
den. Mit dem Jahressteuergesetz  2020 wurden die 
Möglichkeiten, Steuerhinterziehungen zu bekämp-
fen, deutlich verbessert. Insbesondere Cum-Ex-Ge-
schäfte können noch besser verfolgt werden. So 
wurde die Verfolgungsverjährung für besonders 
schwere Fälle der Steuerhinterziehung von zehn 
Jahren auf 15  Jahre verlängert. Durch das Zweite 
Corona-Steuerhilfegesetz wurde auch die absolute 
Verjährungsfrist für besonders schwere Steuerhin-
terziehung ausgeweitet. Die absolute Verjährungs-
frist beträgt nunmehr maximal 42,5 Jahre – damit 
auch nach langwierigen Ermittlungen die hin-
terzogenen Steuern noch zurückerlangt werden 
können.

1 Mehr Informationen zur Sondereinheit sind abrufbar unter: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202111sl1

Da die Hinterziehung von Steuern in großem Aus-
maß mit einer erheblichen Schwächung des Ge-
meinwesens verbunden ist, ist es wichtig, dass der 
Fiskus den daraus entstandenen Schaden zurück-
fordern kann. Es wurde deshalb ermöglicht, dass 
aus Steuerhinterziehungen resultierende Tater-
träge auch dann noch eingezogen werden können, 
wenn die zugrundeliegenden Steuerforderungen 
steuerrechtlich verjährt sind.

Widerrechtliche Erstattung der 
Kapitalertragsteuer unterbinden

Der potenzielle Steuerschaden bei Gestaltungen 
zur Umgehung der Dividendenbesteuerung ist ge-
waltig. Dies zeigen auch die Fälle der sogenann-
ten Cum-Ex- und Cum-Cum-Gestaltungen. Um 
die Möglichkeiten der Finanzverwaltung zu ver-
bessern, diese Gestaltungen möglichst frühzeitig 
zu erkennen, wurde mit dem Gesetz zur Moder-
nisierung der Entlastung von Abzugsteuern und 
der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer die 
Transparenz bei Dividendenzahlungen erhöht. Bei 
Gestaltungen zur Umgehung der Dividendenbe-
steuerung werden etwa grenzüberschreitende Ak-
tiengeschäfte rund um den Dividendenstichtag so 
ausgestaltet, dass die Kapitalertragsteuer den aus-
ländischen Anlegern erstattet wird, obwohl sie gar 
nicht bezahlt worden ist. Um diese Gestaltungen ef-
fektiver zu bekämpfen, erhält u. a. das BZSt zukünf-
tig ergänzende Informationen von den Finanz-
instituten, die diese Geschäfte ausführen. Konkret 
müssen, damit es tatsächlich zu einer Erstattung 
kommen kann, Angaben zum Dividendenbezug, 
den Begleitumständen des Aktienerwerbs und 
zur Verwahrstruktur der Aktien an das BZSt mit-
geteilt werden. So bleiben Betrugsversuche nicht 
unentdeckt. Auch bei Hinterlegungsscheinen, so-
genannten American Depositary Receipts, gelten 
verschärfte Anforderungen, um die missbräuchli-
che Nutzung dieser Instrumente zu unterbinden. 
Außerdem wird die Haftung von Kreditinstituten 
bei Ausstellung unrichtiger Steuerbescheinigungen 
verschärft. Konkret wird mit dem Gesetz die Mög-
lichkeit für Aussteller einer Steuerbescheinigung, 
eine Haftungsinanspruchnahme abzuwenden, 
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beseitigt. Kreditinstitute haften dann dafür, wenn 
die Kapitalertragsteuer aufgrund einer von ihnen 
unrichtig ausgestellten Steuerbescheinigung wi-
derrechtlich erstattet worden ist.

Reverse-Charge-Verfahren nutzen

Länder und Bund prüfen fortlaufend zusammen, 
ob neue Betrugsfelder zur Hinterziehung der Um-
satzsteuer auftreten. Die Übertragung der Steu-
erschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger 
(sogenanntes Reverse-Charge-Verfahren) ist ein 
wirksames Mittel, um die Hinterziehung der an 
den Fiskus abzuführenden Umsatzsteuer, beispiels-
weise durch betrügerische Karussellgeschäfte in der 
Europäischen Union  (EU), zu bekämpfen. Bei sol-
chen grenzüberschreitenden Geschäften wird die 
Umsatzsteuer an einer Stelle in der Geschäftskette 
nicht an den Fiskus abgeführt. Dies kann verhin-
dert werden, wenn der inländische Leistungsemp-
fänger die Umsatzsteuer zahlen muss und nicht, 
wie es normalerweise üblich ist, der leistende Un-
ternehmer. Dabei sind die unionsrechtlichen Vor-
gaben zu Waren- und Dienstleistungsbereichen, 
in denen das Reverse-Charge-Verfahren von den 
EU-Mitgliedstaaten eingeführt werden kann, zu be-
achten. Deutschland hat von den bestehenden uni-
onsrechtlichen Möglichkeiten bereits umfassend 
Gebrauch gemacht, zuletzt z. B. bei der Übertragung 
von Gas- und Elektrizitätszertifikaten und bei be-
stimmten Telekommunikationsdienstleistungen.

Versagung des Vorsteuerabzugs 
und der Steuerfreiheit

Der Vorsteuerabzug und die Steuerfreiheit bei in-
nergemeinschaftlichen Lieferungen dürfen nicht 
missbraucht werden, um ungerechtfertigte Steu-
ervorteile zu erlangen. Mit Wirkung vom 1.  Ja-
nuar  2020 wurde eine Regelung in das Umsatz-
steuergesetz (UStG) aufgenommen, nach der einem 
Unternehmen der Vorsteuerabzug und die Steuer-
befreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen 
versagt werden können. Dies ist der Fall, sofern der 
Unternehmer wusste oder hätte wissen müssen, 

dass er sich mit der von ihm erbrachten Leistung 
oder seinem Leistungsbezug an einer Hinterzie-
hung von Umsatzsteuer beteiligt (§  25  f. UStG). 
Auch mit dieser Regelung wird Umsatzsteuerbe-
trug verhindert.

Begrenzung der Gültigkeit 
von Umsatzsteuer-
Identifikationsnummern (USt-
IdNr.)

Auch die USt-IdNr. kann von der Finanzverwal-
tung genutzt werden, um Umsatzsteuerbetrug zu 
verhindern. Denn um innerhalb der EU mit Waren 
und Dienstleistungen grenzüberschreitend han-
deln zu können, wird eine gültige USt-IdNr. benö-
tigt. Mit Wirkung zum 1.  Januar  2021 wurde eine 
Regelung in das UStG aufgenommen (§ 27a Abs. Ia 
UStG), nach der die Finanzverwaltung eine USt-
IdNr. unter bestimmten Voraussetzungen ungültig 
setzen kann, wenn diese für eine Gefährdung des 
Umsatzsteueraufkommens verwendet wird.

Verbesserte Koordinierung und 
Zusammenarbeit zwischen den 
Ländern und auf internationaler 
Ebene

Bereits seit Anfang der 2000er-Jahre arbeiten das 
BZSt und die Länder intensiv auf dem Gebiet der 
Betrugsbekämpfung zusammen. Für staaten- 
und länderübergreifende Fälle wurde zum 1.  Ja-
nuar 2003 beim BZSt eine zentrale Koordinierungs-
stelle eingerichtet. Seit dem 1.  Januar  2001 führt 
das BZSt eine bundesweite Datenbank zur Erfas-
sung und zum Abruf von Umsatzsteuerbetrugs-
fällen. Deutschland nimmt zudem aktiv am Netz-
werk Eurofisc teil, einem multilateralen EU-weiten 
Frühwarnsystem, das  2010 errichtet wurde. In 
verschiedenen spezialisierten Arbeitsbereichen 
tauschen Verbindungsbeamte aus den EU-Mit-
gliedstaaten gezielte Informationen zu grenzüber-
schreitenden Umsatzsteuerbetrugsfällen aus, mit 
dem Ziel, Steuerausfälle möglichst frühzeitig zu 
verhindern.
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Umsatzsteuerbetrug beim Online-
Handel wirksam bekämpfen

Auch beim Online-Handel wurden Schlupflöcher 
geschlossen, um Haushaltseinnahmen zu sichern 
und Wettbewerbsnachteile für inländische steu-
erehrliche Unternehmen zu verhindern. So hat die 
Bundesregierung bereits zu Beginn der abgelaufe-
nen Legislaturperiode eine gesetzliche Regelung 
zur Haftung für Betreiber elektronischer Markt-
plätze eingeführt. Diese haften unter bestimmten 
Voraussetzungen für die nicht entrichtete Umsatz-
steuer für Geschäfte, die auf ihrem Marktplatz ab-
geschlossen wurden, und die in Deutschland der 
Umsatzsteuer unterliegen. Damit wurde sicher-
gestellt, dass für umsatzsteuerpflichtige Waren-
lieferungen insbesondere aus dem Drittland an 
Empfänger im Inland die Steuer abgeführt wird. 
Darüber hinaus wurden Betreiber elektronischer 
Marktplätze verpflichtet, besondere Aufzeichnun-
gen zu führen. Der Betreiber eines elektronischen 
Marktplatzes haftet grundsätzlich nicht, wenn der 
Verkäufer im Zeitpunkt der Lieferung eine gültige 
USt-IdNr. hat.

Steuerhinterziehung im grenzüber-
schreitenden Warenverkehr

Die Bekämpfung warenbezogener Steuerhinter-
ziehung im grenzüberschreitenden Handel, also 
die Aufdeckung von Zoll- und Verbrauchsteuer-
delikten, hier insbesondere im Bereich der Tabak-
steuer, obliegt den Behörden der Zollverwaltung. 
Vor allem die Ermittlungen durch die Beschäftig-
ten des Zollfahndungsdienstes (Zollfahndungs-
ämter und Zollkriminalamt) tragen in zahlreichen 
Ermittlungsverfahren in diesen Deliktsbereichen 
einerseits zur strafrechtlichen Verfolgung der Tä-
ter bei. Sie liefern zum anderen aber auch die maß-
geblichen Besteuerungsgrundlagen, um im Steuer-
verfahren der Hauptzollämter hinterzogene Zölle, 
Einfuhrumsatzsteuer und Verbrauchsteuern fest-
setzen und erheben zu können. Allein im Jahr 2020 
ermittelte der Zollfahndungsdienst Steuerschäden 
im Bereich Zölle und Verbrauchsteuern von über 
280 Millionen Euro.

Schwarzarbeit effektiv bekämpfen

Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vernich-
ten Arbeitsplätze und verursachen enorme finanzi-
elle Schäden. Die Handlungsfähigkeit des Staats wird 
geschwächt, das Sozialversicherungssystem umgan-
gen und die Wirtschafts- und Arbeitsordnung unter-
graben. Wer schwarz arbeitet oder illegal Personen 
beschäftigt, zahlt weder Steuern noch Sozialabgaben.

In den vergangenen Jahren hat sich deutlich ge-
zeigt, dass es im Bereich der Schwarzarbeit und ille-
galen Beschäftigung vermehrt organisierte Formen 
der Schwarzarbeit gibt. Die hier tätigen Banden 
sind europaweit bestens organisiert, arbeiten oft-
mals abgeschottet und gehen höchst konspirativ 
vor. Die Täter verursachen hohe Sozialversiche-
rungs- und Steuerschäden und gefährden Mitbe-
werber, die sich an Recht und Gesetz halten, durch 
unlautere Wettbewerbsvorteile.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) der Zoll-
verwaltung hat sich zum Ziel gesetzt, diese Struktu-
ren zu zerschlagen. Zusammen mit der Polizei und 
der Steuerfahndung wird in gemeinsamen Ermitt-
lungsgruppen und durch verdeckte Ermittlungs-
maßnahmen gegen die Drahtzieher vorgegangen. 
Seit dem Jahr 2019 werden die von der FKS geführ-
ten Ermittlungsverfahren im Bereich der Organi-
sierten Kriminalität auch im „Bundeslagebild Or-
ganisierte Kriminalität“ des Bundeskriminalamts 
(BKA) aufgeführt. Darin nimmt die FKS neben dem 
Zollfahndungsdienst eine bedeutende Stellung bei 
der Bekämpfung der organisierten Kriminalität in 
Deutschland ein.

Mit dem Gesetz gegen illegale Beschäftigung und 
Sozialleistungsmissbrauch hat die Bundesregie-
rung den Kampf gegen Schwarzarbeit verschärft. 
Die FKS erhielt eine Vielzahl zusätzlicher Befug-
nisse und deutlich mehr Personal, um noch kon-
sequenter und effektiver gegen Schwarzarbeit, ille-
gale Beschäftigung und den Missbrauch staatlicher 
Leistungen vorzugehen. In den vergangenen fünf 
Jahren wurde die FKS personell mit weiteren rund 
2.100  zusätzlichen Stellen erheblich ausgebaut. 
Zusätzliche 5.300  Stellen laufen der FKS bis zum 
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Jahr  2029 zu. Mit der vorgesehenen Personalauf-
stockung wird die FKS bis zum Jahr 2029 auf mehr 
als 14.000  Stellen anwachsen und damit nachhal-
tig gestärkt. Damit können illegale Aktivitäten von 
Unternehmen früher erkannt und unterbunden 
werden. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
werden besser vor Bezahlung unter Mindestlohn, 
Nichtabführung von Sozialbeiträgen und Ausbeu-
tung geschützt. Wirtschaftskriminalität und orga-
nisierter Kriminalität im Bereich der Schwarzarbeit 
und illegalen Beschäftigung kann schlagkräftiger 
begegnet werden.2

Maßnahmen gegen ungewollte 
Steuergestaltungen

Neben den Fällen illegaler Steuerhinterziehung 
existieren Steuergestaltungsmodelle, die dazu die-
nen, auf legalen Wegen eigentlich fällige Steu-
erzahlungen zu vermeiden. Auch wenn hier die 
Grenze zur Illegalität nicht überschritten wird, ist 
es doch unfair gegenüber der Gesellschaft und ge-
genüber denjenigen, die diese Möglichkeiten zur 
Steuervermeidung nicht haben. In der vergange-
nen Legislaturperiode hat die Bundesregierung 
viel dafür getan, um ungewollte Schlupflöcher zu 
schließen, und hat so zu einem gerechteren Steuer-
system beigetragen.

Effektive globale Mindeststeuer 
und Besteuerung der digitalisierten 
Wirtschaft

Große, weltweit tätige Konzerne sollen zukünftig 
einen fairen Beitrag zur Finanzierung des Gemein-
wohls leisten. Mit der internationalen Einigung auf 
das sogenannte Zwei-Säulen-Projekt, im Rahmen 
dessen eine globale effektive Mindestbesteuerung 
eingeführt sowie die Verteilung von Besteuerungs-
rechten neu geregelt wird, soll das sichergestellt 
werden. Dadurch können sie sich ihrer Steuer-
pflicht nicht länger durch Gewinnverlagerung 

2 Weitere Informationen zur Arbeit der FKS sind abrufbar unter: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202111sl2

entziehen. Dies ist ein riesiger Schritt für mehr in-
ternationale Steuergerechtigkeit. Denn wenn in-
ternational tätige Konzerne ihren fairen Beitrag 
zur Finanzierung des Gemeinwesens nicht leisten, 
ist dies nicht nur ungerecht, sondern konterkariert 
auch die Grundprinzipien sozialer Marktwirtschaft. 
Es verzerrt den Wettbewerb mit all jenen Unter-
nehmen, die wie der lokale Handwerksbetrieb ihre 
Steuern pünktlich und vollständig bezahlen. Diese 
Maßnahme geht auf einen Vorschlag von Bundes-
finanzminister Olaf Scholz und seinem französi-
schen Amtskollegen Bruno Le Maire zurück.

Es ist daher ein Meilenstein der multilateralen Zu-
sammenarbeit, dass sich über 130 Staaten auf eine 
historische Reform der internationalen Besteue-
rung von Unternehmen geeinigt haben, die genau 
solche Steuervermeidungsstrategien internationa-
ler Konzerne künftig verhindern wird. Im Juli 2021 
haben die Finanzministerinnen und Finanzmi-
nister der beteiligten Staaten bereits eine globale 
Grundsatzeinigung beim Zwei-Säulen-Projekt er-
zielen können, der sich mittlerweile 137  Staaten 
und Jurisdiktionen angeschlossen haben. Darun-
ter sind alle G20-Staaten sowie alle EU-Mitglied-
staaten, die bei der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung mitverhan-
delt haben. Damit ist ein sehr wichtiger Schritt für 
mehr internationale Steuergerechtigkeit gelungen. 
Insbesondere die Einführung einer globalen effek-
tiven Mindestbesteuerung in Höhe von 15 Prozent 
wird dem schädlichen Steuersenkungswettbewerb 
und aggressiver Steuerplanung endgültig einen 
Riegel vorschieben.

Um die gefassten Beschlüsse nun rasch umzuset-
zen, haben die teilnehmenden Staaten Konkre-
tisierungen zu den Einzelheiten der Reform ge-
troffen sowie einem Implementierungsfahrplan 
verabschiedet, den die Finanzministerinnen und 
Finanzminister der G20-Staaten bei ihrem Treffen 
am 13. Oktober in Washington, D.C. gebilligt haben. 
Die vereinbarte Reform soll bereits  2023 in Kraft 
treten. Diese Beschlüsse wurden zuletzt Ende Ok-
tober auch von den Staats- und Regierungschefin-
nen und -chefs der  G20 auf ihrem Gipfel in Rom 
gebilligt.



Steuerbetrug und Geldwäsche aufklären BMF-Monatsbericht 
November 2021

Sc
hl

ag
lic

ht

Kampf gegen Steuerhinterziehung, Steuergestaltung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

13

Mitteilungspflicht für grenzüber-
schreitende Steuergestaltungen

Im Einsatz für mehr Steuergerechtigkeit ist es ent-
scheidend, dass der Staat auf Augenhöhe mit den 
Steuerberatenden und den großen Konzernen und 
ihren Steuerabteilungen agieren kann. Deswegen 
sind seit dem 1. Juli 2020 Steuergestaltungsmodelle, 
bei denen Geschäfte über die Grenzen Deutsch-
lands hinaus gemacht werden, anzuzeigen. Insbe-
sondere Banken, Steuerberaterinnen und Steuer-
berater, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
sowie Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprü-
fer sind nun dazu verpflichtet, dem BZSt von ihnen 
konzipierte und vermarktete grenzüberschreitende 
Steuertricks zu melden. So kann der Gesetzgeber 
zeitnah und entschieden auf neue Umgehungs-
möglichkeiten reagieren, um Steuerausfälle zu 
verhindern.

Umsetzung der europäischen Anti-
Steuervermeidungsrichtlinie

Wie alle Steuerpflichtigen müssen auch internatio-
nal tätige Unternehmen in Europa ihren fairen An-
teil an der Finanzierung des Gemeinwesens leisten. 
Um dies zu gewährleisten, sind mit der sogenann-
ten Anti-Tax-Avoidance-Directive (Anti-Steuerver-
meidungsrichtlinie, ATAD) härtere Regeln gegen 
aggressive Steuergestaltungen und Gewinnverlage-
rungen von multinationalen Unternehmen in allen 
EU-Mitgliedstaaten eingeführt worden. Damit ge-
hen die europäischen Staaten nicht nur gegen ag-
gressive Steuergestaltungsmodelle vor, sondern 
machen außerdem einen weiteren Schritt hin zu 
einer gemeinsamen und gerechten europäischen 
Steuerpolitik  – damit es weniger Steuerschlupflö-
cher in Europa gibt.

Das ATAD-Umsetzungsgesetz vom 25.  Juni  2021 
setzt diese Regeln in Deutschland um und schränkt 
so Steuertricks multinationaler Unternehmen 
ein. Das Gesetz gewährleistet darüber hinaus, 
dass bei Wegzügen von Privatpersonen ins Aus-
land (etwa in die Schweiz) Gewinne aus Werts-
teigerungen von wesentlichen Beteiligungen an 

Kapitalgesellschaften einfacher besteuert und bis-
her in diesem Zusammenhang mögliche Steuer-
umgehungsgestaltungen verhindert werden.

Geschäfte mit Steueroasen 
unterbinden

Ziel der Bundesregierung ist, dass Steueroasen aus-
getrocknet werden. Alle Staaten und Steuergebiete 
müssen sich an internationale Steuerstandards hal-
ten. Mit dem im Sommer  2021 verabschiedeten 
Steueroasen-Abwehrgesetz und den darin vorgese-
henen gezielten Abwehrmaßnahmen gegen Steu-
erflucht hat die Bundesregierung dafür gesorgt, 
dass Geschäftsbeziehungen zu nichtkooperativen 
Staaten und Steuergebieten (sogenannte Steueroa-
sen) deutlich unattraktiver werden, sowohl für Pri-
vatpersonen als auch für Unternehmen. Es greifen 
schärfere Regelungen, damit Unternehmen Steu-
erzahlungen nicht mehr umgehen können, indem 
sie Einkünfte auf eine Gesellschaft in eine Steu-
eroase verlagern. Mit dem Gesetz wird den Steuer-
verwaltungen ermöglicht, noch besser gegen Steu-
erhinterziehung, Steuervermeidung und unfairen 
Steuerwettbewerb vorzugehen. Zum Beispiel dür-
fen bestimmte Aufwendungen nicht mehr von der 
Steuer abgesetzt werden, wenn sie in Zusammen-
hang mit Geschäften zu einer Steueroase stehen. 
Das Signal ist deutlich: Wenn sich jemand der Steu-
erpflicht entziehen will, reagiert der Staat mit ge-
zielten Abwehrmaßnahmen.

Missbräuchliche 
Steuersparmodelle beim 
Immobilienerwerb abstellen

Die Bundesregierung hat Steuergestaltungen in der 
Grunderwerbsteuer durch sogenannte Share Deals 
beim Immobilienkauf eingedämmt. In der Pra-
xis hat sich gezeigt, dass es besonders im Bereich 
hochpreisiger Immobilientransaktionen immer 
wieder gelungen ist, durch gestalterische Maßnah-
men die Grunderwerbsteuer zu vermeiden. Die da-
mit einhergehenden Steuermindereinnahmen sind 
von erheblicher Bedeutung. Dabei wurden statt 
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des Grundstücks lediglich Anteile an einer grund-
besitzenden Gesellschaft erworben, wobei die Ge-
sellschaft rechtlich Eigentümerin des Grundstücks 
blieb. Diese Gestaltungen wurden durch verschie-
dene Einzelmaßnahmen eingedämmt. Unter an-
derem wurde die relevante Beteiligungsgrenze an 
Gesellschaften mit Grundbesitz von 95 Prozent auf 
90  Prozent gesenkt. Die Haltefrist für die Beteili-
gung an der Gesellschaft wurde von fünf auf zehn 
Jahre angehoben. Zusätzlich wurde ein neuer Er-
gänzungstatbestand eingeführt, mit dem künf-
tig auch Änderungen des Gesellschafterbestands 
an grundbesitzenden Kapitalgesellschaften erfasst 
werden. Die neuen Regelungen sind am 1. Juli 2021 
in Kraft getreten.

Kampf gegen Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung

Die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwä-
sche und Terrorismusfinanzierung ist für unseren 
demokratischen Rechtsstaat zentral. In der abge-
laufenen Legislaturperiode wurde fortlaufend auf 
nationaler, europäischer und internationaler Ebene 
daran gearbeitet, das bestehende System gegen 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter 
zu verbessern. Dabei wurden zum einen die Regeln 
zur Geldwäschebekämpfung verschärft. Gleichzei-
tig wurden zum anderen die institutionellen Vor-
aussetzungen verbessert, um diese Regeln auch ef-
fektiv überwachen zu können.

Schärfere Regeln im 
Immobiliensektor

Vor allem für Geschäfte im Immobiliensektor wur-
den die Geldwäscheregeln verschärft. Seit dem 1. Ja-
nuar  2020 gelten strengere geldwäscherechtliche 
Pflichten bei Immobilientransaktionen. Alle freien 
Berufe wie Notarin und Notar, Rechtsanwältin und 
Rechtsanwalt und Steuerberaterin und Steuerbera-
ter haben erweiterte Meldepflichten – auch bei Bar-
geschäften  – und können sich nur eingeschränkt 
auf ihre Verschwiegenheitspflichten berufen. No-
tarinnen und Notare müssen zudem strenger prü-
fen, welche Personen hinter den Unternehmen bei 
Immobiliengeschäften stehen. Konkret sind sie z. B. 
nun verpflichtet, sich bei Immobilientransaktionen 
für juristische Personen eine Dokumentation der 
Eigentums- und Kontrollstruktur vorlegen zu las-
sen. Sind die Angaben nicht schlüssig, wird der Im-
mobilienerwerb nicht beurkundet. Zudem haben 
seit 1.  Oktober  2020 u.  a. Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte sowie Notarinnen und Notare bei 
Immobilientransaktionen bestimmte Sachverhalte 
an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-
chungen (FIU) zu melden. Damit wurden Lücken in 
der Geldwäschebekämpfung geschlossen. Hinter-
grund waren erhöhte Geldwäscherisiken im deut-
schen Immobiliensektor.

Schärfere Regeln in anderen 
Wirtschaftsbereichen

Auch abseits des Immobiliensektors sind die Regeln 
des Geldwäschegesetzes verschärft worden. So gel-
ten nunmehr im besonders risikobehafteten Han-
del mit Gold und anderen Edelmetallen Identifzie-
rungs- und Sorgfaltspflichten bereits ab 2.000 Euro.

Zudem sind nun auch Dienstleister aus dem Be-
reich von Kryptowährungen, Kunstlagerhalter, 
Mietmakler und Versteigerer verpflichtet, die Vor-
schriften des Geldwäschegesetzes einzuhalten.

Und nicht zuletzt gelten nun vereinheitlichte ver-
stärkte Sorgfaltspflichten bei Transaktionen mit 
Hochrisikoländern.
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Das Transparenzregister – 
ein wichtiges Instrument zur 
Bekämpfung von Geldwäsche

Das Transparenzregister spielt bei der Bekämp-
fung von Geldwäsche eine wichtige Rolle. Denn es 
soll ermöglichen, die sogenannten wirtschaftlich 
Berechtigten zu identifizieren. Das sind diejeni-
gen Personen, in deren Eigentum oder unter deren 
Kontrolle Unternehmen stehen. Werden über Un-
ternehmen Einnahmen aus Straftaten in den Wirt-
schaftskreislauf eingeschleust, profitieren deren 
wirtschaftlich Berechtigte davon. Durch die Iden-
tifizierung des wirtschaftlich Berechtigten kann 
der Missbrauch juristischer Personen oder anderer 
Rechtsgestaltungen, wie z.  B. Stiftungen, wirksam 
bekämpft werden. Deshalb haben die Mitgliedstaa-
ten der  EU vor sechs Jahren vereinbart, dass alle 
Staaten ein Register einführen müssen, dem diese 
wirtschaftlich Berechtigten entnommen werden 
können. Alle Wirtschaftsteilnehmer sollen einfach 
nachvollziehen können, mit wem genau sie Ge-
schäfte machen. Im Jahr 2017 wurde das Transpa-
renzregister in Deutschland eingeführt.

Durch das Transparenzregister- und Finanzinfor-
mationsgesetz, das im Februar 2021 vom Bundes-
kabinett beschlossen und im Juni vom Bundestag 
verabschiedet wurde, wurde das Transparenzre-
gister noch einmal verbessert. Es wird zum Vollre-
gister ausgebaut. Das bedeutet: Die Daten zu den 
wirtschaftlich Berechtigten werden nun im Trans-
parenzregister umfassend erfasst und digital zu-
gänglich gemacht. Bislang mussten teilweise sehr 
komplexe Daten, die nicht maschinenlesbar und 
teilweise handschriftlich waren, aus verschiede-
nen Registern (z.  B. Handelsregister) ausgewer-
tet werden, um die wirtschaftlich Berechtigten zu 
ermitteln.3

3 Weitere Informationen zum Transparenzregister finden 
sich unter https://www.transparenzregister.de. Auch 
das Bundesverwaltungsamt, das die Aufsicht über das 
Transparenzregister ausübt, stellt ein umfangreiches FAQ zum 
Transparenzregister zur Verfügung unter:  
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202111sl3

Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen 
(FIU) wurde massiv gestärkt

Bei der Verhinderung und Bekämpfung von Geld-
wäsche ist eine gute Zusammenarbeit und Koor-
dination zwischen allen beteiligten Akteuren und 
allen staatlichen Ebenen unverzichtbar. Der FIU 
kommt als zentraler nationaler Meldestelle für Ver-
dachtsmeldungen eine besondere Rolle zu. Hier 
werden Meldungen über verdächtige Finanztrans-
aktionen, die im Zusammenhang mit Geldwä-
sche oder Terrorismusfinanzierung stehen könn-
ten, zentral entgegengenommen, gesammelt, 
ausgewertet und im Falle ihrer Werthaltigkeit an 
die Strafverfolgungsbehörden und andere Behör-
den, wie z.  B. an die Landesfinanzverwaltungen 
oder die Aufsichtsbehörden, weitergeleitet.

Die FIU wurde im Zuge der Umsetzung der Vier-
ten EU-Geldwäscherichtlinie und der damit ver-
bundenen Änderung des Geldwäschegesetzes zum 
26. Juni 2017 vom BKA in den Geschäftsbereich des 
BMF verlagert und dort innerhalb der Generalzoll-
direktion neu ausgerichtet. Seitdem wurde die FIU 
konsequent gestärkt, sowohl institutionell als auch 
personell.

Mehr Kompetenzen für die FIU

Mit der Novelle des Geldwäschegesetzes  2020 
wurde der Informationsaustausch zwischen der Po-
lizei und der FIU verbessert. So erhält die FIU beim 
Abgleich ihrer Daten mit dem polizeilichen Infor-
mationsverbund (INPOL Bund) nun zwingend eine 
Information, wenn besonders geschützte Daten be-
troffen sind. Außerdem kann die FIU seitdem auf 
weitere Daten zugreifen, insbesondere auf das Zen-
trale Staatsanwaltschaftliche Verfahrensregister.

Zuletzt erhielt sie im Rahmen des Finanzmarktin-
tegritätsstärkungsgesetzes  2021 weitere Zugriffs-
rechte, wie z. B. einen automatisierten Zugriff auf 
bestimmte steuerliche Grunddaten. In diesem Zu-
sammenhang wurde auch eine Befugnis zum Zu-
griff auf Grunderwerbsteuerdaten geschaffen.

http://www.transparenzregister.de
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Zudem wurde die Zusammenarbeit mit den Straf-
verfolgungsbehörden verbessert und systematisch 
intensiviert. So wurden in sämtlichen Landeskri-
minalämtern Verbindungsbeamtenstellen der FIU 
eingerichtet. Außerdem finden Hospitationen von 
Beschäftigten der FIU bei den Landeskriminaläm-
tern statt. Ebenso wurden Hospitationsmöglichkei-
ten für Polizistinnen und Polizisten bei der FIU ein-
gerichtet. Ferner gibt es regelmäßige gemeinsame 
Besprechungen und Tagungen.

Auch der internationale Austausch wurde ver-
bessert. Die FIU tauscht intensiv Daten zu einzel-
nen Verdachtsmeldungen und Finanztransaktio-
nen mit ihren ausländischen Partnerbehörden aus 
und engagiert sich in allen relevanten internatio-
nalen Gremien. In der weltweiten Egmont Group 
of Financial Intelligence Units aus aller Welt lei-
tet Deutschland die größte Arbeitsgruppe. Im 
Jahr 2020 hat die FIU erneut eine hohe Zahl an Vor-
gängen der internationalen Zusammenarbeit bear-
beitet (insgesamt 9.270  Vorgänge). Dabei handelte 
es sich um 2.842  Ersuchen und um 6.428  Sponta-
ninformationen. Mit „Ersuchen“ fragt die FIU bei 
ihren Partnerbehörden aktiv nach Informationen, 
die mit eingegangenen Verdachtsmeldungen in 
Zusammenhang stehen. Bei „Spontaninformatio-
nen“ informiert die FIU potenziell beteiligte Part-
nerbehörden über eingegangene Verdachtsmel-
dungen mit entsprechender Auslandsrelevanz. 
Diese Zahlen belegen die erfolgreiche Etablierung 
der FIU Deutschland als Akteur im internationalen 
Zusammenschluss der FIU.

Aufstockung des Personals 

Die FIU wurde seit Übernahme durch das BMF er-
heblich gestärkt. So wurde der Personalansatz von 
rund 100  Arbeitskräften im Jahr  2017 auf 589  Ar-
beitskräfte im Jahr 2021 (Stichtag 1. Oktober 2021) 
aufgestockt. Diese setzen sich aus 366  Stammbe-
schäftigten und 223 qualifizierten Geschäftsaushil-
fen anderer Arbeitsbereiche des Zolls zusammen. 
Dieser Prozess wird weiter entschlossen vorange-
trieben. Für die fachliche Aufgabenerledigung soll 
der Personalansatz der FIU bis zum Jahr  2026 auf 
720 Arbeitskräfte ansteigen.

Internationale Zusammenarbeit 
zur Bekämpfung von Geldwäsche 
und Terrorismusbekämpfung

Geldwäsche ist kein rein nationales Problem, son-
dern muss auf europäischer und internationaler 
Ebene angepackt werden. Die Bundesregierung 
hat sich deshalb vor allem auch dafür eingesetzt, 
eine europäische Geldwäscheaufsicht zu etablie-
ren. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat darum 
im November  2019 mit vier EU-Finanzministern 
eine Initiative für eine europäische Anti-Geldwä-
schebehörde gestartet. Zuletzt haben die ECO-
FIN-Ministerinnen und -Minister unter deutscher 
Ratspräsidentschaft im November  2020 Rats-
schlussfolgerungen beschlossen, welche u.  a. die 
Schaffung einer europäischen Geldwäscheaufsicht 
mit direkten Aufsichtsbefugnissen fordern. Diese 
Forderungen nach einer EU-Geldwäscheaufsichts-
behörde haben nunmehr auch im Legislativvor-
schlag der EU-Kommission zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vom 
20. Juli 2021 Eingang gefunden.

Auf globaler Ebene unterstützt Deutschland insbe-
sondere die globale Arbeit der Financial Action Task 
Force (FATF) – dem internationalen Standardsetzer 
für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus-
finanzierung und Proliferationsfinanzierung. Im 
Jahr 2020 hat Deutschland die Präsidentschaft der 
Organisation übernommen und verfolgt eine am-
bitionierte Agenda: So soll die Digitalisierung ge-
nutzt werden, um insbesondere im Bankensektor 
die Geldwäscheprävention weiter zu verbessern. 
Auch wird der Kampf gegen die Finanzierung des 
Rechtsterrorismus, Umweltstraftaten, organisierte 
Schlepperbanden sowie gegen Terrorfinanzierung 
durch illegalen Waffenhandel intensiviert. Außer-
dem wird die Transparenz der wirtschaftlichen Ei-
gentümer vorangetrieben. Gleichzeitig wurde die 
deutsche Delegation ausgebaut und Deutschland 
unterstützt die FATF mit mehr Personal als bisher. 
Auch das deutsche Engagement in den Regionalor-
ganisationen der FATF ist deutlich ausgebaut wor-
den. Gerade in Hochrisikostaaten ist Deutschland 
in Prüfungsteams aktiv präsent.
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Im Interview: Tanja Mildenberger, Leiterin 
der Zollabteilung, und Dr. Rolf Möhlenbrock, 
Leiter der Steuerabteilung

Steuerhinterziehung und Steu-
er vermeidung – wie sieht in 
diesem Bereich die Zusammen-
arbeit zwischen Ihren 
Abteilungen, unterschiedlichen 
Ressorts oder sogar Nationen 
aus, damit ziel gerichtete Maß-
nahmen entstehen und wirken 
können?

Dr.  Rolf Möhlenbrock: Die zunehmende Globali-
sierung und die Digitalisierung aller Lebensberei-
che fördern weltweit die Mobilität von Personen 

und Kapital. Menschen und Unternehmen erzie-
len dadurch immer häufiger Einkünfte im Ausland. 
Es ist für sie auch leichter, Vermögen im Ausland 
zu erwerben und zu halten, was ihnen weitere Ein-
künfte verschafft. Die angemessene Besteuerung 
solcher Einkünfte und des Vermögens ist eine glo-
bale Herausforderung, die ein international abge-
stimmtes und einheitliches Vorgehen aller Staa-
ten erfordert. Deswegen sind die internationale 
Zusammenarbeit und grenzüberschreitende Ko-
operation so wichtig. Nicht nur die Verwaltungen, 
auch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler pro-
fitieren von einer gut funktionierenden administ-
rativen Zusammenarbeit. Sie schafft Gerechtigkeit 
und Vertrauen.
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Ein Beispiel für grenzüberschreitende Koopera-
tion ist die historische Einigung zum sogenann-
ten Zwei-Säulen-Projekt des bei der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) angesiedelten Inclusive Frame-
work on BEPS (Gewinnkürzung und -verlagerung) 
vom 8. Oktober 2021, das 137 Staaten unterzeich-
net haben.

Ein anderes Beispiel ist der Informationsaustausch: 
Um Einkünfte in Deutschland besteuern zu kön-
nen, müssen Finanzbehörden wissen, welche Sach-
verhalte diesen zugrunde liegen. Die deutschen Fi-
nanzbehörden können allerdings nur innerhalb 
Deutschlands selbständig ermitteln. Damit für die 
Finanzverwaltungen in Deutschland solche Vor-
gänge im Ausland transparent sind, werden Infor-
mationen von Steuerverwaltungen anderer Staaten 
übermittelt und ausgewertet. Das ist sehr effizient. 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), BMF und 
Länder arbeiten beim Informationsaustausch im 
Steuerbereich mit allen relevanten europäischen 
und internationalen Partnern zusammen. Dem In-
formationsaustausch liegt dabei das Prinzip der 
Gegenseitigkeit zugrunde: Deutschland darf nur 
erwarten, steuerlich relevante Informationen zu 
erhalten, wenn es seinerseits Informationen an die 
Behörden in anderen Staaten übermittelt. In den 
vergangenen Jahren haben sich immer mehr Staa-
ten weltweit zu den internationalen Transparenz-
standards bekannt  – nicht zuletzt auf Druck der 
Europäischen Union (EU) und der G20. Besonders 
der automatische Informationsaustausch, bei dem 
millionenfach Informationen übermittelt werden, 
hat entscheidend zu den weltweiten Bemühungen 
im Kampf gegen Steuerflucht und Steuerhinterzie-
hung beigetragen.

Tanja Mildenberger: Auch der Zoll als größte Steu-
erverwaltung des Bundes legt seit langem einen 
Schwerpunkt auf die nationale und auch interna-
tionale Zusammenarbeit, um u.  a. die grenzüber-
schreitende Steuerhinterziehung nachhaltig zu 
bekämpfen.

National und international sind das Zollkrimi-
nalamt – das ZKA – und der Zollfahndungsdienst 

geschätzte Partner im Kreis der Sicherheitsbehör-
den. Ob auf nationaler Ebene bei den gemeinsamen 
Ermittlungsgruppen oder international mit dem 
Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung, Euro-
pol und Interpol oder bei der Weltzollorganisation: 
Wir setzen seit langem auf eine intensive, ressor-
tübergreifende und mit internationalen Partner-
behörden abgestimmte Zusammenarbeit. Dies ist 
der Schlüssel für eine erfolgreiche Verhinderung 
und Bekämpfung von Kriminalität. So können die 
EU-Außengrenzen nachhaltig überwacht, Einfuhr- 
und Ausfuhrschmuggel und damit auch Steuerbe-
trug unterbunden werden.

Zudem sind in weltweit 19  Ländern Zollverbin-
dungsbeamtinnen und -beamte an deutschen 
Auslandsvertretungen tätig. Sie sammeln Infor-
mationen und geben sie weiter, unterstützen in 
Amts- und Rechtshilfeersuchen und fördern in 
grenzüberschreitenden Ermittlungsverfahren die 
Zusammenarbeit mit den Partnerbehörden vor 
Ort. Nur die internationale Vernetzung und ein re-
gelmäßiger Informationsaustausch ermöglichen 
Strukturermittlungen. So können neue Formen 
der Tatbegehung aufgedeckt und organisierte Tä-
tergruppierungen zerschlagen werden.

Gleichzeitig findet auf nationaler Ebene eine seit 
vielen Jahren etablierte enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen dem Zoll, den Steu-
erbehörden der Länder und den Polizeien statt. 
Jede Seite bringt dabei ihre spezifischen Kennt-
nisse und Fähigkeiten ein. Auch das BZSt arbeitet 
bereits seit Anfang der 2000er-Jahre intensiv auf 
dem Gebiet der Betrugsbekämpfung mit den Län-
dern zusammen. Für staaten- und länderübergrei-
fende Fälle wurden beim BZSt eine zentrale Koor-
dinierungsstelle und eine bundesweite Datenbank 
zur Erfassung und zum Abruf von Umsatzsteuer-
betrugsfällen eingerichtet. Über die zentrale Koor-
dinierungsstelle werden Prüfungsmaßnahmen der 
Landesfinanzbehörden abgestimmt sowie Informa-
tionen zwischen den jeweils beteiligten Finanzver-
waltungen im In- und Ausland ausgetauscht. Auch 
die Zusammenarbeit mit den anderen EU-Mit-
gliedstaaten spielt eine entscheidende Rolle. Der 
grenzüberschreitende Informationsaustausch 

18



Steuerbetrug und Geldwäsche aufklären BMF-Monatsbericht 
November 2021

Sc
hl

ag
lic

ht

Im Interview: Tanja Mildenberger, Leiterin der Zollabteilung, und Dr. Rolf Möhlenbrock, Leiter der Steuerabteilung

erfolgt u. a. über das Mehrwertsteuerinformations-
austauschsystem. Zudem sind wir Teil des Netz-
werks Eurofisc, einem multilateralen EU-weiten 
Frühwarnsystem. In verschiedenen Arbeitsberei-
chen tauschen Verbindungsbeamtinnen und -be-
amte aus den EU-Mitgliedstaaten Informationen 
zu grenzüberschreitenden Umsatzsteuerbetrugs-
fällen aus, um Steuerausfälle möglichst frühzeitig 
zu verhindern.

Was macht die Bekämpfung 
von Steuerhinterziehung und 
Steuervermeidung besonders 
schwierig?

Dr. Rolf Möhlenbrock: Die Bekämpfung von Steu-
erhinterziehung und Steuervermeidungsprakti-
ken ist eine besonders herausfordernde Aufgabe, da 

Steuerhinterziehung naturgemäß im Verborgenen 
stattfindet und es sich bei Steuervermeidung um 
ein äußerst dynamisches Geschehen handelt. Sol-
che Ausweichgestaltungen ändern sich ständig.

Trotz der Herausforderungen haben die Bundes-
regierung, die EU und die internationale Gemein-
schaft in den vergangenen Jahren wichtige Fort-
schritte erreicht: So konnte man sich auf G20-/
OECD-Ebene auf Maßnahmen gegen Gewinn-
kürzung und verlagerung  (BEPS) einigen sowie 
globale Standards setzen. Die Staaten tauschen 
Informationen u. a. über Finanzkontendaten, Steu-
ervorbescheide, länderbezogene Berichte und auf 
EU-Ebene zu grenzüberschreitenden Steuergestal-
tungen aus.

Darüber hinaus ist das Steueroasen-Abwehrge-
setz ein wichtiger Fortschritt: Dessen strikte Maß-
nahmen sollen Personen und Unternehmen davon 
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abhalten, Geschäftsbeziehungen in Steueroasen 
fortzusetzen oder neu aufzunehmen.

Tanja Mildenberger: Die verschiedenen Formen 
von Steuerhinterziehung sind sehr komplex. Eine 
intensive, ressortübergreifende und mit interna-
tionalen Partnerbehörden abgestimmte Zusam-
menarbeit ist daher die Grundlage für das Verhin-
dern und Bekämpfen von Steuerhinterziehung. 
Im Bereich der Umsatzsteuer arbeiten wir eng mit 
den Ländern zusammen, die nach dem Grundge-
setz für Kontrolle und Erheben der Umsatzsteuer 
(USt) zuständig sind. Zudem haben wir in Abspra-
che mit den Ländern dem BZSt Aufgaben im Be-
reich der USt-Betrugsbekämpfung übertragen, da 
die föderale Struktur bei der Umsatzsteuerhinter-
ziehung bewusst ausgenutzt wird. Dem wirken wir 
mit der zentralen Koordinierungsstelle beim BZSt 
entgegen.

Natürlich kommen zur Betrugsbekämpfung wei-
tere Maßnahmen zum Einsatz. Wir haben z.  B. 
Schlupflöcher beim Online-Handel geschlossen, 
um Wettbewerbsnachteile für inländische steu-
erehrliche Unternehmen zu verhindern. Wir stellen 
sicher, dass für umsatzsteuerpflichtige Warenliefe-
rungen insbesondere aus einem Land außerhalb 
der EU die Steuer abgeführt wird, indem Betreiber 
elektronischer Marktplätze für nicht entrichtete 
Umsatzsteuer für Geschäfte, die auf ihrem Markt-
platz abgeschlossen wurden, haften.

Einen immer größeren Beitrag gegen Steuerhin-
terziehung leistet aber auch die Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit (FKS) des Zolls. Durch Schwarzar-
beit und illegale Beschäftigung entstehen hohe So-
zialversicherungs- und Steuerschäden. Mit dem 
Gesetz gegen illegale Beschäftigung und Sozial-
leistungsmissbrauch haben wir die Ermittlungs-
befugnisse der FKS erweitert, damit sie effektiv 
z.  B. über verdeckte Ermittlungsmaßnahmen ge-
gen die zunehmend organisiert handelnden Tä-
ter und Banden vorgehen kann. Bei den Verfah-
ren der FKS ergeben sich oft auch Ansatzpunkte 
für Ermittlungen in anderen Kriminalitätsfel-
dern. Deshalb ist der vernetzte Ansatz ein wichti-
ger Baustein: vom Informationsaustausch mit den 

Zusammenarbeitsbehörden, wie beispielsweise den 
Finanzämtern, bis hin zu gemeinsamen Ermitt-
lungsgruppen mit Polizei und Steuerfahndung.

Und was ist die größte Heraus-
forderung dabei, kriminelle 
Strukturen für Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung 
aufzudecken?

Tanja Mildenberger: Geldwäsche soll die krimi-
nellen Gewinne aus schweren Straftaten, die oft 
auch im direkten Zusammenhang mit organisier-
ter Kriminalität stehen, vor dem Zugriff des Staats 
verstecken. Sowohl die Vortaten als auch die an-
schließende Geldwäsche spielen sich zunächst im 
Verborgenen ab. Kriminelle versuchen, diese Ein-
nahmen vor den Banken und Steuerbehörden zu 
verschleiern, vor allem durch undurchsichtige und 
häufig weltweit agierende Firmengeflechte.

Als Gesetzgeber haben wir in den vergangenen Jah-
ren die Geldwäschebekämpfung intensiviert. Vor 
allem für Geschäfte im Immobiliensektor wurden 
die Regelungen zur Geldwäschebekämpfung ver-
schärft. Auch darüber hinaus sind die Regelungen 
des Geldwäschegesetzes verschärft worden, ins-
besondere im besonders risikobehafteten Han-
del mit Gold und anderen Edelmetallen. Und auch 
Dienstleister aus dem Bereich von Kryptowährun-
gen, Kunstlagerhalter, Mietmakler und Versteigerer 
sind verpflichtet, die Vorschriften des Geldwäsche-
gesetzes einzuhalten. Zudem wurde das Transpa-
renzregister verbessert. Mit dessen Hilfe können 
die wirtschaftlich Berechtigten identifiziert wer-
den, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle 
Unternehmen stehen. Das Transparenzregister soll 
es ermöglichen, den Missbrauch juristischer Perso-
nen oder anderer Rechtsgestaltungen, wie z. B. Stif-
tungen, zur Verschleierung von Geldströmen wirk-
sam zu bekämpfen.

Gleichzeitig sind die institutionellen Vorausset-
zungen verbessert worden, um diese Regeln effek-
tiv überwachen zu können. Der Zentralstelle für 
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Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) kommt 
als zentraler nationaler Meldestelle für Verdachts-
meldungen eine besondere Rolle zu. Sie nimmt alle 
Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen, 
die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Ter-
rorismusfinanzierung stehen könnten, entgegen 
und wertet sie aus. Wenn sich konkrete Anhalts-
punkte für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzie-
rung ergeben, leitet sie die Meldungen an die Straf-
verfolgungsbehörden und andere Behörden, wie 
z.  B. an die Landesfinanzverwaltungen oder die 
Aufsichtsbehörden, weiter. Die FIU verfügt seit ih-
rer Verlagerung in den Geschäftsbereich des BMF 
im Jahr  2017 über umfangreiche Datenzugriffs-
rechte, so u.  a. auf das länderübergreifende Infor-
mationssystem des Bundeskriminalamts (BKA), 
INPOL Bund, und verschiedene Dateisysteme der 
Zollverwaltung. Die gesetzlichen Zugriffsbefug-
nisse der FIU auf Daten von Strafverfolgungs-, Fi-
nanz- und Verwaltungsbehörden wurden dabei 
im Vergleich zur vormaligen BKA-FIU erheblich 
erweitert. Zum 1.  Januar  2020 hat die FIU die Be-
fugnis zum Zugriff auf das Zentrale Staatsanwalt-
schaftliche Verfahrensregister erhalten, in dem ein 
wesentlicher Teil der strafrechtlich relevanten Da-
ten der Länder gespeichert ist. Durch das Finanz-
marktintegritätsstärkungsgesetz und mit der letz-
ten Änderung des Geldwäschegesetzes hat die FIU 
darüber hinaus weitere Zugriffsrechte zum auto-
matisierten Abgleich mit bestimmten steuerlichen 
Grunddaten erhalten. Insgesamt wird die FIU da-
mit noch effektiver und schlagkräftiger.

Das entschiedene Vorgehen gegen Geldwäsche so-
wie die Einleitung von Finanzermittlungen spie-
len auch in anderen Bereichen der Zollverwaltung 
eine wichtige Rolle. Die zuständigen Einheiten 
des Zolls und die Polizeien arbeiten hier eng ver-
netzt zusammen. Dabei richtet sich der Blick neben 
der Feststellung beziehungsweise Sicherstellung 
möglicher Taterträge auch immer auf mögliche 
Geldwäscheaktivitäten. Daher wurden bei allen 
Landeskriminalämtern Gemeinsame Finanzer-
mittlungsgruppen mit den Zollfahndungsämtern 
und auf Bundesebene zwischen dem BKA und dem 
ZKA etabliert.

Die Einigung auf eine globale 
Mindestbesteuerung ist ein 
gro ßer Erfolg – gehören 
Steuer  oasen nun der 
Vergangenheit an?

Dr.  Rolf Möhlenbrock: Die Bundesregierung und 
ihre Partner auf EU- und auf internationaler Ebene 
setzen sich sowohl für die Bekämpfung von Ge-
winnkürzung und -verschiebung als auch gegen 
den schädlichen Steuerwettbewerb ein. Der Schlüs-
sel zu einer faireren Verteilung des Steueraufkom-
mens liegt insbesondere in einer globalen nachhal-
tigen Reform der Besteuerung von multinationalen 
Unternehmen. Damit stärken wir ganz wesentlich 
die internationale Steuergerechtigkeit. Das Haupt-
ziel der Einigung beim Zwei-Säulen-Projekt ist es, 
internationaler Gewinnverlagerung und -kürzung 
durch aggressive Steuergestaltung ein Ende zu set-
zen und das Steuerrecht an die Herausforderungen 
der digitalisierten Wirtschaft anzupassen sowie zu 
gewährleisten, dass multinationale Konzerne ih-
ren fairen Beitrag auch dort leisten, wo sie ihre 
wirtschaftliche Tätigkeit entfalten. Das Zwei-Säu-
len-Projekt beinhaltet unter Säule 1 die Neuvertei-
lung von Besteuerungsrechten an großen und sehr 
profitablen Konzernen. Säule 2 sichert die Eckpfei-
ler für eine globale effektive Mindestbesteuerung 
von 15 Prozent auf Unternehmensgewinne.

Die globale effektive Mindestbesteuerung ist dazu 
geeignet, den schädlichen Steuerwettbewerb soge-
nannter Steueroasen weiter einzudämmen. Sie setzt 
dem Steuerwettbewerb Grenzen, der in immer nied-
rigeren Steuersätzen mündet („race to the bottom“).

Des Weiteren hat sich die EU-Liste der nichtko-
operativen Länder und Gebiete für Steuerzwe-
cke als eine weitere wirksame Maßnahme gegen 
den schädlichen Steuerwettbewerb der Steueroa-
sen etabliert. Aufgrund der Kriterien, die die in-
ternational anerkannten Standards für Transpa-
renz, faire Besteuerung und gegen Gewinnkürzung 
und -verschiebung widerspiegeln, haben zahlrei-
che Hoheitsgebiete ihre Steuersysteme angepasst 
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und schädliche steuerliche Regelungen aufgeho-
ben. Wenn schädliche Steuerpraktiken bekämpft 
werden, stabilisiert sich die Basis staatlicher Ein-
nahmen, und damit wird auch das Gemeinwesen 
finanziell gestärkt.

Es gibt beim BZSt eine eigene 
Sondereinheit. Diese soll 
mögliche neue Formen der 
Steuerhinterziehung frühzeitig 
aufdecken. Wie geht das?

Dr. Rolf Möhlenbrock: Diese Sondereinheit unter-
stützt die Landesfinanzverwaltungen bei der Ver-
meidung von Steuergestaltungen am Kapitalmarkt, 
indem sie Hinweise zu kapitalmarktbezogenen Ge-
staltungen auf ihren Modellcharakter hin unter-
sucht. Dies erfolgt durch eine zentrale Sammlung 
von Daten und deren Analyse. Neben den Daten 
werden weitere Informationen, vor allem von Bund 
und Ländern sowie von ausländischen Finanz- und 
Finanzaufsichtsbehörden, durch das BZSt aufberei-
tet. Die Sondereinheit dient daher auch als Schnitt-
stelle für die Landesbehörden, die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie 
ausländische Ermittlungsbehörden.

Das BZSt hat über die Jahre eine große Expertise 
in der steuerlichen Aufarbeitung der hochkomple-
xen Sachverhalte aufgebaut. Dieses Expertenwissen 
wird an straf- und steuerrechtliche Ermittlungs-
personen aus den Bereichen Staatsanwaltschaft, 
Steuerfahndung oder Betriebsprüfung im In- und 
Ausland weitergegeben. Zudem arbeitet die Son-
dereinheit eng mit der BaFin zusammen, um den 
Umfang und die Qualität der Informationen zu Ka-
pitalmarktgestaltungen zu verbessern.

Die seit Juli  2020 geltende Mitteilungspflicht für 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen ist ein 
wichtiges Instrument im Kampf gegen Steuer-
vermeidung. Steuervermeidungspraktiken und 

Gewinnverlagerung sollen zeitnah identifiziert und 
eine schnelle Reaktion der Finanzbehörden und 
des Gesetzgebers ermöglicht werden. Der Sonder-
einheit beim BZSt wertet in Zusammenarbeit mit 
den Ländern diese Mitteilungen über grenzüber-
schreitende Steuergestaltungen aus. Dabei wird 
auch der rechtspolitische Handlungsbedarf über-
prüft. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse hel-
fen, ungewollte Gestaltungsspielräume durch die 
Anpassung von Rechtsvorschriften zu schließen.

Regeln und Gesetze sind 
das eine, ihre Umsetzung 
das andere. Wie kann 
sichergestellt werden, 
dass Steuergesetze auch 
eingehalten werden?

Dr.  Rolf Möhlenbrock: Steuergesetze werden be-
reitwilliger eingehalten, wenn sie verständlich und 
unausweichlich sind. Sie müssen eindeutig verfasst 
sein. Gleichzeitig müssen sie robust sein, damit sie 
nicht leicht umgangen werden können. Die Digi-
talisierung von Prozessen bietet eine Chance, Ver-
waltungsabläufe zu verändern und diesem Ziel nä-
herzukommen. Die bereits mehrfach erwähnten 
internationalen Kooperationen schaffen hierfür 
das erforderliche Fundament.

Tanja Mildenberger: Dem kann ich mich nur an-
schließen! Steuerhinterziehung, aber auch alle an-
deren Kriminalitätsfelder, vollziehen sich regelmä-
ßig entlang legaler Wirtschaftsströme. In manchen 
Fällen verschwimmen die Grenzen zwischen lega-
len und illegalen Praktiken. Das Legale zu erleich-
tern und das Illegale zu bekämpfen, sind daher 
zwei untrennbar miteinander verbundene Pro-
zesse. Daher ist die Vernetzung von Informationen 
und das einheitliche Vorgehen die entscheidende 
Grundlage für die nachhaltige Bekämpfung von 
Steuerbetrug.
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Unser Leben wird immer 
digitaler, insbesondere 
in der Finanzwelt durch 
Kryptowährungen, digitale 
Güter, Fintechs. Wird 
die Bekämpfung von 
Steuerdelikten dadurch 
einfacher oder schwerer?

Dr.  Rolf Möhlenbrock: Kryptovermögen stel-
len die Finanzbehörden weltweit vor große He-
rausforderungen. Kryptographie und global er-
reichbare dezentrale Datenbanken verringern im 
Zusammenhang mit Kryptovermögen das Entde-
ckungsrisiko. Die internationale Zusammenarbeit 
ist hier von besonderer Bedeutung. Gegenwärtig 
beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe der OECD mit 
den diesbezüglichen Risiken für die Einhaltung der 
Steuervorschriften. Ziel ist es, Sachverhalte im Zu-
sammenhang mit Kryptovermögen einer wirk-
samen Steuerberichterstattung nach einem ei-
genständigen Berichtssystem zu unterwerfen. Die 
Financial Action Task Force (FATF)  – eine zwi-
schenstaatliche Stelle, die Standards zum Schutz 
des globalen Finanzsystems gegen Geldwäsche, 
Terrorismusfinanzierung und die Finanzierung der 
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen ent-
wickelt und überprüft  – hat in Bezug auf Kryp-
tovermögen ihre Standards bereits im Jahr 2019 
angepasst. Zu deren Umsetzung haben sich die 
Mitglieder der FATF und deren Regionalorganisa-
tionen verpflichtet. Auf der Basis dieser Standards 
müssen Plattformen, die den Handel mit Krypto-
vermögen ermöglichen, erhöhte Sorgfaltspflichten 
einhalten. Dazu gehört, die Nutzer der Plattformen 
zu identifizieren. Werden Transfers von Kryptover-
mögen durchgeführt, sollen die Plattformen dar-
über hinaus Informationen zu Auftraggeber und 
Empfänger des Transfers einholen. Diese Standards 
wurden nun auch in Deutschland mit der Krypto-
wertetransferverordnung umgesetzt. Von den er-
hobenen Daten wird auch der Informationsaus-
tausch zu steuerlichen Zwecken profitieren.

Tanja Mildenberger: Unsere globalisierte und digi-
talisierte Welt ist eine besondere Herausforderung 
bei der Bekämpfung krimineller Strukturen. Täter 
nutzen heute verstärkt die Vorteile des Internets 
beziehungsweise Darknets sowie von Social-Me-
dia-Plattformen und Apps, um sich zu vernetzen, 
verschlüsselt zu kommunizieren und ihre illegalen 
Geschäfte zu betreiben. Drogen, Waffen und andere 
verbotene Waren können heutzutage anonym mit 
einem Mausklick bestellt und zugleich mit Kryp-
towährungen bezahlt werden. Diese Bedrohung für 
die Sicherheit unserer Gesellschaft wächst.

Die Digitalisierung ermöglicht den Strafverfol-
gungsbehörden auf der anderen Seite aber auch 
neue Ermittlungsansätze. Daten können schnel-
ler ausgetauscht und für taktische und strategi-
sche Analysen an unterschiedlichen Stellen ge-
nutzt werden  – weltweit. Hier greift der Zoll bei 
der Bekämpfung der Internetkriminalität auf um-
fangreiches technisches Spezialwissen zurück. Seit 
dem Jahr 2004 ist das ZKA mit seiner Zentralen In-
ternet-Recherche-Einheit für komplexe Recher-
chen und Ermittlungsunterstützungen im Internet 
und Darknet tätig  – insbesondere bei der Ermitt-
lung und Verfolgung von Transaktionen mit Kryp-
towährungen. Diese Maßnahmen ermöglichen die 
Vereinnahmung von inkriminierten Vermögen aus 
illegalen Geschäften und schwächen gleichzeitig 
die finanziellen Mittel der kriminellen Strukturen.

Darüber hinaus können durch die Vielzahl an Da-
ten auffällige Strukturen schneller erkannt und 
neue Begehungsformen effektiver bekämpft wer-
den. Daher müssen wir mit den technischen Ent-
wicklungen Schritt halten. Die letzten Erfolge rund 
um die Encrochat-Ermittlungen, an denen auch 
der Zoll beteiligt ist, zeigen: Wir sind auf dem rich-
tigen Weg.
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Corona-Unternehmenshilfen – eine vorläufige 
Bilanz

 ● Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen notwendigen Einschränkungen des 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens hatten massive Folgen für die wirtschaftliche 
Aktivität, sowohl auf der Angebots- als auch der Nachfrageseite. Deutschland stand daher auch 
wirtschaftspolitisch vor bislang nicht gekannten Herausforderungen.

 ● Unter hoher Unsicherheit hat die Bundesregierung binnen sehr kurzer Zeit umfangreiche 
Stabilisierungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Eine zentrale Rolle spielten hierbei die 
Corona-Hilfen für Unternehmen, Freiberuflerinnen und Freiberufler und Selbstständige. Die 
zahlreichen Hilfsprogramme, das Konjunkturprogramm, das Kurzarbeitergeld sowie die zahl-
reichen steuerlichen Erleichterungen haben geholfen, die Einkommen stabil zu halten, Unter-
nehmen vor der Insolvenz zu bewahren und Beschäftigung zu sichern. Damit hat die Bundes-
regierung die Voraussetzungen für einen starken Aufschwung geschaffen.

 ● Diese Politik trägt Früchte. Während Prognosen noch im Juni 2020 von einem Einbruch der 
Wirtschaft von bis zu 7,8 Prozent ausgingen, ging die deutsche Wirtschaftsleistung dank des 
beherzten Eingreifens schließlich „nur“ um 4,6 Prozent zurück. Dieses Jahr ging es schon wie-
der bergauf, laut der Herbstprojektion der Bundesregierung um 2,6 Prozent. Das ist ein Erfolg 
der entschlossenen Politik. Denn ohne die umfangreichen Stabilisierungs- und Unterstüt-
zungsmaßnahmen wäre der wirtschaftliche Einbruch in Deutschland weitaus tiefgreifender 
gewesen – mit dramatischen Langzeitfolgen. Dass Deutschland durch diese Maßnahmen deut-
lich besser durch die Krise gekommen ist als andere große europäischen Volkswirtschaften, 
zeigen auch die Analysen des Internationalen Währungsfonds.

 ● Angesichts der länger andauernden Einschränkungen wurden die Hilfen immer wieder 
verbessert und ausgeweitet, sodass im Laufe der Zeit die Beantragung deutlich einfacher und 
die Förderung großzügiger wurde. Zudem standen die Hilfen einem immer größeren Kreis an 
Unternehmen zur Verfügung. So wurde die Neustarthilfe für Selbstständige eingeführt und die 
besonderen Herausfor derungen einzelner Branchen wie des Einzelhandels und der Kultur-
branche berücksichtigt.

 ● Grundsätzlich lassen sich diese Unterstützungsmaßnahmen in rückzahlbare und nichtrückzahl-
bare Hilfen unterteilen. Mit Stand Anfang November 2021 wurden über die Zuschussprogramme 
über 57 Mrd. Euro ausgezahlt, das Volumen der ausgereichten, rückzahlbaren Hilfen (Kredit-, 
Bürgschafts- und Beteiligungsprogramme) liegt bei knapp unter 70 Mrd. Euro.
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Einleitung

Die Bekämpfung der Ausbreitung des Corona-
virus machte seit März  2020 einschneidende 

Eindämmungsmaßnahmen notwendig. Volkswirt-
schaftlich waren von der Pandemie sowohl Nach-
frage- wie Angebotsseite stark negativ betrof-
fen. Weltweit standen Regierungen damit auch 
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wirtschaftspolitisch vor bislang nicht gekannten 
Herausforderungen. Unter hohem Zeitdruck und 
hoher Unsicherheit mussten in kurzer Zeit wich-
tige Entscheidungen zur Stabilisierung der deut-
schen Volkswirtschaft getroffen werden, um kurz- 
und langfristige negative Folgen zu verhindern. 
Die Bundesregierung regierte frühzeitig und um-
fänglich. Sie half Unternehmen und ihren Beschäf-
tigten erfolgreich durch die Krise: Insbesondere 
kleine und mittlere Unternehmen sowie Solo-
selbstständige, die coronabedingt hohe Umsatzein-
bußen hinnehmen mussten, wurden in der Krise 
unterstützt. Insgesamt wurden inzwischen rund 
57  Mrd.  Euro als Zuschüsse ausbezahlt. Allein bei 
der Überbrückungshilfe III sind es inzwischen rund 
22 Mrd. Euro. Über 300.000 Soloselbstständige pro-
fitierten schon von einer Betriebskostenpauschale, 
insgesamt wurden bislang mehr als 1,5 Mrd. Euro 
dieser Neustarthilfe ausgezahlt.

Dazu kommen Kredite, Bürgschaften und Beteili-
gungen – wie etwa bei der Lufthansa. Hier wird der 
Staat das Geld nach der Krise zurückerhalten. Der 
Bund hilft allen Unternehmen außerdem durch 
umfangreiche steuerliche Maßnahmen, wie Stun-
dungen oder Anpassungen von Vorauszahlun-
gen, die bislang in Höhe von rund 109  Mrd.  Euro 
in Anspruch genommen worden sind. Hinzu kom-
men dauerhafte gesetzliche steuerliche Verände-
rungen, die sich bis heute auf rund 39  Mrd.  Euro 
summieren.

Mit dem ausgeweiteten Kurzarbeitergeld hat die 
Bundesregierung Millionen Arbeitsplätze erhal-
ten: Deutschland hat trotz Pandemie eine nied-
rige Arbeitslosenquote, eine der niedrigsten in 
der Europäischen Union (saisonbereinigt 3,4  Pro-
zent im September  2021 laut Eurostat). Die Zahl 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 

Kurzarbeitergeld beziehen, erreichte im April 2020 
einen Höchststand von 5,98  Millionen, deutlich 
mehr als die 1,4  Millionen auf dem Höhepunkt 
der globalen Finanzkrise. Inzwischen sind rund 
40 Mrd. Euro an Kurzarbeitergeld geflossen, um Ar-
beitsplätze zu sichern.

Zudem beschloss die Bundesregierung im Juni 2020 
ein kraftvolles, zielgerichtetes und zukunftsorien-
tiertes Konjunkturprogramm. Es zeigte sich, dass 
mit diesem Konjunkturpaket unser Land in dieser 
beispiellosen Krise maßgeblich stabilisiert und dass 
die Voraussetzungen für einen starken Aufschwung 
geschaffen wurden. Der konjunkturelle Impuls war 
wirksam, fair und gerecht: Das Konjunkturpro-
gramm kam dort an, wo es gebraucht wurde. Der 
Kinderbonus und die Mehrwertsteuersenkung hal-
fen besonders Familien und Beziehenden normaler 
und geringer Einkommen in der Krise. So gelang es 
trotz des hohen Wirtschaftseinbruchs, die Einkom-
men zu stabilisieren. Die verfügbaren Einkommen 
privater Haushalte stiegen im Jahr 2020 sogar.

Auch die Fachwelt ist sich einig: Diese Krisenpolitik 
ist ein voller Erfolg gewesen. So wird Deutschland 
von internationalen Organisationen wie dem In-
ternationalen Währungsfonds (IWF) im internatio-
nalen Vergleich oft als Vorbild bezeichnet. Der IWF 
hat die Politik der Bundesregierung ausdrücklich 
gelobt und darauf hingewiesen, dass Deutschland 
vergleichsweise gut mit der Corona-Krise fertig 
wird. In seinem Deutschland-Bericht schreibt der 
IWF, dass die Maßnahmen der Bundesregierung je-
des neunte Unternehmen vor der Insolvenz geret-
tet haben, das sind etwa 400.000 Unternehmen.

Dieser Artikel konzentriert sich auf die zentralen 
Unternehmenshilfen der Bundesregierung und 
stellt diese zusammenfassend dar.
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Die zentralen Unternehmenshilfen der Bundesregierung

Grundsätzlich können die Unternehmenshilfen der Bundesregierung jenseits der steuerlichen Maß-
nahmen und des Kurzarbeitergelds in zwei Kategorien unterteilt werden:

1. Die rückzahlbaren Hilfen dienen insbesondere der Liquiditätssicherung von Unternehmen 
und beinhalten unterschiedliche Finanzierungsinstrumente wie Kredite, Bürgschaften, Garan-
tien und Rekapitalisierungen. Hierzu zählen das KfW-Sonderprogramm inklusive Schnellkredit, 
Bürgschafts- und Garantieprogramme der Bürgschaftsbanken, Mittelständischen Beteiligungs-
gesellschaften (MBGen) und Bund-Länder-Großbürgschaften sowie der Wirtschaftsstabilisie-
rungsfonds (WSF).

2. Bei den nichtrückzahlbaren Hilfen handelt es sich um die sogenannten Zuschussprogramme, 
insbesondere die Corona-Soforthilfe, die Überbrückungshilfen sowie die November- und De-
zemberhilfen. Neben diesen branchenunspezifischen Programmen wurden aber auch Pro-
gramme für bestimmte Sektoren, Härtefälle oder Berufsgruppen aufgelegt, um deren beson-
derer Betroffenheit und spezifischen Lage gerecht zu werden (z. B. Sonderfonds des Bundes für 
Kulturveranstaltungen, Härtefallhilfen und Neustarthilfen).

Zu Beginn der Krise beziehungsweise im weiteren Verlauf wurden die Programmkonditionen aller 
Unternehmenshilfen ausgeweitet und insbesondere im Bereich der nichtrückzahlbaren Hilfen konti-
nuierlich weiterentwickelt.

Schnelle Stabilisierung zu 
Beginn der Pandemie

In kürzester Zeit und unmittelbar zu Beginn der 
Pandemie in Deutschland und Europa entstand im 
März 2020 der „Corona-Schutzschild“. Die Bundes-
regierung ermöglichte dadurch Unternehmen in 
dieser frühen Phase insbesondere Zugang zu Li-
quidität, da die einbrechende Nachfrage und die 
Schließung von Betriebsstätten zu immensen Um-
satzrückgängen führten. Neben dem Zugang zu Li-
quidität beziehungsweise Fremdkapital wurden 
auch bereits zu Beginn der Krise Instrumente zur 
Stärkung des Eigenkapitals zur Verfügung gestellt, 
einerseits durch die Corona-Soforthilfe des Bun-
des für kleine Unternehmen und Selbstständige in 
Form von Zuschüssen sowie andererseits durch Be-
teiligungen des WSF bei Unternehmen der Real-
wirtschaft, die gesetzlich festgelegte Größenkrite-
rien erfüllen. Wichtig war zu Beginn insbesondere 
die schnelle Umsetzbarkeit, welche z. B. durch den 
Rückgriff auf bestehende Strukturen wie der KfW 

oder Erfahrungen mit vergleichbaren Instrumen-
ten früherer Krisen (Finanzmarktstabilisierungs-
fonds) ermöglicht wurde.

Als nichtrückzahlbares Instrument wurde die Co-
rona-Soforthilfe  – bestehend aus einem finanzi-
ellen Zuschuss bis zu 15.000 Euro – konzipiert, um 
antragsberechtigten kleinen Unternehmen und 
Selbstständigen mit bis zu zehn Beschäftigten, die 
oftmals erschwerten Zugang zu Fremdkapital ha-
ben und somit durch Liquiditätsengpässe schnel-
ler in ihrer Existenz gefährdet sein können, rasch 
Hilfe zukommen zu lassen. Im Verlauf des Som-
mers 2020 wurde dieses Zuschussprogramm durch 
die Überbrückungshilfen (Phase  I) als Teil des 
Konjunkturprogramms ersetzt und die Förderhöhe 
ausgeweitet. In Abhängigkeit von der Höhe des co-
ronabedingten Umsatzrückgangs wurden hierüber 
angefallene Fixkosten anteilig gefördert. Im Sep-
tember wurde die Überbrückungshilfe  I von der 
Überbrückungshilfe II abgelöst.
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Über die staatliche Förderbank KfW wurden mittels 
des Sonderprogramms Kredite in insgesamt unbe-
grenzter Höhe bereitgestellt, mit günstigeren Kon-
ditionen als bei den regulären Förderbedingungen 
der KfW üblich. Zudem wurde der WSF „als letzter 
Rettungsanker“ konzipiert, um die Überwindung 
von Liquiditätsengpässen beziehungsweise die 
Stärkung der Kapitalbasis von Unternehmen zu si-
chern, deren Bestandsgefährdung erhebliche Aus-
wirkungen auf die Wirtschaft, die technologische 
Souveränität, Versorgungssicherheit, kritische In-
fra strukturen oder den Arbeitsmarkt hätte. Hierbei 
wurden insbesondere Nachrangdarlehen und stille 
Beteiligungen gegen Auflagen vergeben.

Zur Aufrechterhaltung und Stabilisierung von Lie-
ferketten und zur Steuerung von Forderungs-
ausfallrisiken wurde zudem ein Schutzschirm 
für Warenkreditversicherungen mit einem Ga-
rantievolumen von jeweils 30  Mrd.  Euro für die 
Jahre  2020 und  2021 eingerichtet. Unter der Bun-
desgarantie konnten die unter den Schutzschirm 
fallenden Warenkreditversicherer den Versiche-
rungsschutz weiterhin bedarfsgerecht bereitstellen. 
Der Bund agierte dabei wie ein Rückversicherer. 
Die Maßnahme lief planmäßig zum 30.  Juni  2021 
aus. Für Start-ups wurde außerdem ein gesonder-
tes Maßnahmenpaket aufgelegt, da für diese klas-
sischen Fremdkapitalinstrumente oftmals nicht 
passten oder Förderbedingungen der Zuschusspro-
gramme hinsichtlich des Gründungsdatums nicht 
erfüllt waren.

Anpassung der Hilfsarchitektur 
im Krisenverlauf

Die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung 
der Pandemie änderten sich im Laufe der Krise. So 
folgte auf den ersten Lockdown im Frühjahr 2020 
eine Phase im Sommer  2020 mit weniger gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Einschrän-
kungen. Gegen Ende des Jahres  2020 war jedoch 
eine erneute Verschärfung der gesundheitspoliti-
schen Beschränkungen erforderlich. Mit ihr ging 
auch eine Anpassung der Hilfsarchitektur einher, 
da angesichts der fortdauernden Krisenlage die 

wirtschaftliche Widerstandskraft vieler Unterneh-
men bereits substanziell geschwächt war. Im Fokus 
standen nun nicht mehr nur die Aufrechterhaltung 
der unmittelbaren Liquidität, z. B. durch Fremdka-
pitalinstrumente, sondern großzügigere Zuschüsse 
und darin spezifische Lösungen für besonders ge-
troffene Branchen. Auch der Kreis der Antrags-
berechtigten wurde ausgeweitet, um mittelgroße 
Unternehmen aufzufangen, die bislang verhältnis-
mäßig wenig von Zuschüssen des Bundes im Ver-
hältnis zu ihrer Größe profitierten, aber die Grö-
ßenkriterien des WSF nicht erfüllten.

Rückzahlbare Instrumente

Um auch kleinere Unternehmen unterstützen zu 
können, die zunächst nicht antragsberechtigt wa-
ren, wurde das Liquiditätsangebot durch die Er-
weiterung des KfW-Schnellkredits für kleinere 
Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten aus-
geweitet, die zunächst nicht antragsberechtigt wa-
ren. Auch wurden die Hilfsangebote für kleine und 
mittelständische Unternehmen durch das Reka-
pitalisierungsprogramm durch stille Beteiligun-
gen über die MBGen verbessert. Dabei wurden die 
Förderbedingungen des bereits bestehenden Pro-
gramms, wofür Bund und Länder bereits seit Jahr-
zehnten Rückgarantien übernommen hatten, ab 
November 2020 ausgeweitet, und zwar durch eine 
deutliche Anhebung des maximalen Beteiligungs-
betrages pro Unternehmen, höhere Risikoüber-
nahme des Bundes und der Länder sowie zahlrei-
che Prozesserleichterungen.

Nichtrückzahlbare Instrumente

Um diejenigen Unternehmen, die besonders von 
den erneuten Schließungen als Reaktion auf die 
zweite Welle im November  2020 betroffen waren, 
zu unterstützen, wurde eine außerordentliche 
Wirtschaftshilfe gewährt (November- beziehungs-
weise Dezemberhilfe). Dabei standen insbesondere 
diejenigen Sektoren im Fokus, bei denen nicht mit 
Nachholeffekten beim Konsum zu rechnen war, 
etwa bei Restaurants, Bars, Hotels oder Theatern. 
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Die pauschalierte Unterstützung bestand in einem 
Zuschuss von bis zu 75 Prozent des Vergleichsum-
satzes aus dem Jahr 2019 für direkt oder in hohem 
Maße indirekt von den Schließungen betroffene 
Unternehmen. Gleichzeitig war klar, dass für alle 
betroffenen Unternehmen eine Lösung gefunden 
werden musste. Mit dem Jahreswechsel 2020/2021 
ging deshalb das bereits laufende Programm der 
Überbrückungshilfen in die dritte Phase und 
wurde fortan das zentrale Unterstützungsinstru-
ment, wobei die grundsätzliche Fördersystema-
tik beibehalten wurde. Durch eine Ausweitung 
des Kreises der Antragsberechtigten, der maxima-
len Fördersumme, der förderfähigen Fixkosten so-
wie branchenspezifischen Regelungen konnten die 
Unternehmen schneller, umfänglicher und zielge-
richteter angesichts der pandemischen Lage und 
der lang anhaltenden Einschränkungen im Win-
ter/Frühjahr 2021 unterstützt werden. Darüber hi-
naus wurde für besonders stark und dauerhaft be-
troffene Unternehmen ein Eigenkapitalzuschuss 
zur Substanzstärkung eingeführt. Die dritte Phase 
wurde in Form der Überbrückungshilfe III Plus bis 
Ende 2021 verlängert.

Viele Soloselbstständige waren stark von der Krise 
betroffen. Im Verlauf der Fördermonate der Über-
brückungshilfen zeichnete sich aber ab, dass oft-
mals Soloselbstständige aufgrund fehlender Fix-
kosten nicht an den Programmen teilnehmen 
konnten. Deshalb wurde mit der Neustarthilfe An-
fang 2021 ein spezielles Programm für Soloselbst-
ständige aufgelegt. Anstelle einer Einzelerstattung 
von Fixkosten können Soloselbstständige eine Be-
triebskostenpauschale als Vorschuss für den För-
derzeitraum beantragen, welcher in Abhängigkeit 
zum tatsächlichen Umsatzrückgang anteilig zu-
rückgezahlt werden muss. Mit der Neustarthilfe 
Plus wurde auch dieses Programm parallel zur 
Überbrückungshilfe bis Ende 2021 verlängert.

Zudem zeigte sich, dass in breit angelegten Pro-
grammen wie den Zuschusshilfen nicht alle denk-
baren Fallkonstellationen und Umstände be-
rücksichtigt werden können, weshalb es einzelne 
Unternehmen gab, die „durch das Raster“ fielen, 

obwohl pandemiebedingte Schwierigkeiten und 
grundsätzlich tragfähige Geschäftsmodelle vor-
lagen. Für diese Fälle wurden im Frühjahr  2021 
die Härtefallhilfen eingeführt. Bund und Länder 
entwickelten die Härtefallhilfen mit weniger fes-
ten Förderkriterien und Einzelfallentscheidungen 
durch Härtefallkommissionen der Länder als Er-
gänzung der Hilfsarchitektur.

Die längere Phase der coronabedingten Einschrän-
kungen machte insbesondere auch der Kultur-
branche zu schaffen. Es war der Bundesregierung 
ein wichtiges Anliegen, hierfür maßgeschneiderte 
Hilfen bereitzustellen. Durch lange Planungs- 
und Vorbereitungszeiten in Verbindung mit Unsi-
cherheit über die Durchführbarkeit und hygiene-
bedingten Kapazitätsbeschränkungen sah sich die 
Kulturbranche mit einer grundsätzlich schwieri-
gen Lage konfrontiert, welche die Wiederaufnahme 
von Veranstaltungen erschwerte. Der im BMF kon-
zipierte und mittlerweile von der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien verwal-
tete und bewirtschaftete Sonderfonds des Bundes 
für Kulturveranstaltungen berücksichtigt diese 
Problematik durch zwei zentrale Module: erstens 
eine Wirtschaftlichkeitshilfe für Veranstaltungen 
(bis Ende März 2022), die unter Beachtung corona-
bedingter Hygienebestimmungen mit reduzier-
tem Publikum stattfinden müssen. Zweitens eine 
Ausfallabsicherung für Kulturveranstaltungen, 
die coronabedingt abgesagt werden müssen (bis 
Ende  2022). Dadurch wird ein erheblicher Beitrag 
zu Planungssicherheit und Neustart der Branche 
geleistet. Ein vergleichbar ausgestaltetes Absiche-
rungsinstrument für Messen und Ausstellungen 
unter Federführung des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) zur Unterstützung 
der Messeveranstaltungswirtschaft ist Ende Okto-
ber 2021 an den Start gegangen.

Zur konkreten Umsetzung der nichtrückzahlbaren 
Instrumente erfolgte eine enge Zusammenarbeit 
der Bundesregierung mit den Ländern, denen bei 
der Auszahlung der Hilfen und bei der Lösung vie-
ler praktischer Fragen eine wichtige Rolle zukam.
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Mittelabfluss und Wirkung

Die von der Bundesregierung zur Verfügung ge-
stellten Hilfen wurden über die vergangenen ein-
einhalb Jahre Pandemie breit in Anspruch genom-
men, sodass in der Summe bereits hohe zweistellige 
Milliardenbeträge in den unterschiedlichen Hilfs-
programmen abgeflossen sind. Im Rahmen der 
oben ausgeführten Zuschussprogramme sind hier-
bei inzwischen über 57 Mrd. Euro ausgezahlt wor-
den, wobei der größte Teil davon auf die Über-
brückungshilfe  III entfällt. Auch das gesonderte 
Programm für Soloselbstständige  – die Neustart-
hilfe – wurde stark in Anspruch genommen, wenn-
gleich sie aufgrund der geringeren Fördersumme 
insgesamt weniger ins Gewicht fällt. Mittels der 
rückzahlbaren Hilfen des KfW-Sonderprogramms, 
der Bürgschaften und des WSF wurden knapp un-
ter 70  Mrd.  Euro ausgereicht, der größte Anteil 
hiervon entfällt auf die Kredite der KfW, wie Abbil-
dung 1 zu entnehmen ist.

Die in Abbildung 1 dargestellten Volumina der zen-
tralen Hilfsprogramme der Bundesregierung kön-
nen auch öffentlich über das Dashboard Deutsch-
land1 eingesehen werden, womit ein transparenter 
Umgang mit den beispiellosen Unterstützungen 
für Unternehmen gewährleistet wird. Bei allen Un-
ternehmenshilfen ist mit Stand Ende Oktober 2021 
eine rückläufige Nachfrage nach Unterstützung 
zu verzeichnen, einhergehend mit der wirtschaft-
lichen Erholung seit der Aufhebung der wesentli-
chen und einschneidenden Beschränkungen im 
Frühsommer 2021. Tabelle 1 schlüsselt die Mittel-
abflüsse der Zuschussprogramme detaillierter auf. 
Hinsichtlich des Mittelabflusses des Sonderfonds 
des Bundes für Kulturveranstaltungen ist anzu-
merken, dass Anträge auf Wirtschaftlichkeitshilfe 
erst nach Durchführung und Anträge auf Ausfall-
absicherung erst nach dem geplanten Veranstal-
tungsdatum möglich sind. Auch startete der Fonds 
erst im Sommer 2021.

1 https://www.dashboard-deutschland.de/#/themen/
konjunkturprogramm/konjunkturprogramm
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Corona-Hilfen für Unternehmen
in Mrd. Euro

1  Auszahlungen.

Stand: 15. November 2021.
Quelle: Dashboard Deutschland/Destatis, BMF, BMWi, Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH, KfW, 
PricewaterhouseCoopers GmbH
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November- und Dezemberhilfe Wirtschaftsstabilisierungsfonds KfW-Sondermaßnahme

Großbürgschaften Bürgschaften der Bürgschaftsbanken
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Corona-Zuschussprogramme im Einzelnen Tabelle 1

Die Wirkung der Programme und die Abfederung 
der Krisenlage spiegelt sich grundsätzlich auch in 
den niedrigen Unternehmensinsolvenzzahlen wi-
der, welche auch nach dem Auslaufen der Ausset-
zung der Insolvenzantragspflicht keine krisenhaf-
ten Anstiege erkennen lassen, sondern unterhalb 
der Zahlen aus den Vorkrisenjahren liegen. Die 
Ausweitung der Programme hat in Kombination 
mit der umfangreichen Bereitstellung von Liqui-
dität eine existenzielle Notlage bei vielen Unter-
nehmen infolge der langanhaltenden Umsatzein-
brüche wohl verhindert. Die Liquiditätssituation 
der Unternehmen hat sich im Vergleich zum Som-
mer  2020 durch die zweite und dritte Welle im 
Winterhalbjahr 2020/2021 in der Breite nicht ver-
schlechtert, trotz verschärfter Lockdownmaßnah-
men. Die deutsche Krisenreaktion wurde auch in-
ternational positiv aufgenommen. So stellte der 
Internationale Währungsfonds fest, dass sich die 
deutsche Wirtschaft, auch im Vergleich zu anderen 

Ländern, dank erfolgreicher makroökonomischer 
Krisenreaktion und politischer Maßnahmen im 
Gesundheitssektor als sehr resilient erwiesen habe.

Fazit und Ausblick

Die Corona-Krise hat die Bundesrepublik Deutsch-
land vor nie gekannte Herausforderungen gestellt. 
Mit breit angelegten staatlichen Hilfsprogram-
men hat die Bundesregierung in dieser Krisensi-
tuation schnell und entschlossen gehandelt. Auch 
wenn die Corona-Pandemie noch nicht vollständig 
überwunden ist, lässt sich festhalten, dass die un-
ter hoher Unsicherheit und teilweise ohne „Blau-
pause“ aufgestellte Hilfsarchitektur der Bundesre-
gierung die deutsche Volkswirtschaft erfolgreich 
und wirksam vor erheblichen Schäden bewahrt 
hat. Durch die sich ändernden pandemischen Um-
stände mussten die Maßnahmen zudem mehrmals 
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Programm Fördermonate
Anzahl der 

Anträge

Ausgezahltes Volumen

Gesamt 
(in Mrd. Euro)

Mittelwert¹ 
(in Euro)

Corona-Soforthilfe - 1.790.699 13,53 7.555

Überbrückungshilfe I Juni bis August 2020 137.187 1,42 10.348

Überbrückungshilfe II September bis Dezember 2020 215.299 2,75 12.782

Novemberhilfe November 2020 385.295 6,66 17.275

Dezemberhilfe Dezember 2020 376.872 7,17 19.021

Überbrückungshilfe III November 2020 bis Juni 2021 534.640 23,20 43.399

Überbrückungshilfe III Plus Juli 2021 bis Dezember 2021 28.077 0,69 24.493

Neustarthilfe Januar bis Juni 2021 264.203 1,57 5.935

Neustarthilfe Plus Juli 2021 bis Dezember 2021 97.406 0,28 2.829

Härtefallhilfen³ bis Dezember 2021 1734 0,00 24.855

Sonderfonds Kulturveranstaltungen

Wirtschaftlichkeitshilfe    Juli 2021 bis März 2022 15.601 0,01 622

Ausfallabsicherung² September 2021 bis Dezember 2022 1.781 - -

Summe 3.847.060 57,26

1 Ausgezahltes Volumen je eingegangenem Antrag. Es kann zu Abweichungen kommen im Vergleich zum ausgezahlten Volumen je 
tatsächlich bearbeitetem/bewilligtem Antrag.

2 Gezeigt sind nur registrierte Veranstaltungen und vorab geschätztes Volumen. Wenn die jeweiligen Veranstaltungen nicht 
entsprechend der Richtlinien einen Ausfall erleiden, werden auch keine Auszahlungen bewilligt. 

3 Unterschiedliche Fristen und Vorgaben in den Ländern.
4 779 Anträge auf Härtefallhilfen davon 173 bewilligt, 235 abgelehnt und 371 in Bearbeitung.
Stand: 16. November 2021.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Corona-Unternehmenshilfen – eine vorläufige Bilanz

angepasst werden. Nachdem der Fokus zunächst 
auf Maßnahmen zur Liquiditätsstützung der Un-
ternehmen lag, wurde im Verlauf der Krise die Exis-
tenzsicherung von Unternehmen zum Schutz vor 
Insolvenz immer wichtiger.

Die Konzeption der Hilfen stand dabei immer in ei-
nem Spannungsfeld zwischen hoher Passgenauig-
keit der Hilfen einerseits und ihrer schnellen und 
„unbürokratischen“ Bereitstellung andererseits. 
Der Mittelabfluss von über 57 Mrd. Euro bei den Zu-
schussprogrammen und knapp unter 70 Mrd. Euro 
bei den rückzahlbaren Programmen belegt, dass 
die Hilfen bei der Wirtschaft angekommen sind. 
Die Programme standen somit insgesamt der deut-
schen Wirtschaft in dieser nie dagewesenen Kri-
senlage stützend zur Seite und ergänzten andere 
Unterstützungsleistungen im Bereich des Steuer-
wesens oder des Kurzarbeitergelds sehr wirksam.

Dank der fortschreitenden Impfkampagne konn-
ten über die vergangenen Monate hinweg viele 
Einschränkungen aufgehoben werden. So wurde 
die Basis für eine starke wirtschaftliche Erholung 
geschaffen. Im Zuge dessen ist die Nachfrage nach 
Hilfen stark zurückgegangen. Mit der Aufhebung 
pandemiebedingter Einschränkungen wird die 
Hilfsarchitektur nunmehr auf die Branchen kon-
zentriert, die nach wie vor stark von der Pandemie 
betroffen sind, beispielsweise wegen langer Pla-
nungszeiträume. In diesem Sinne wurde der Son-
derfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen 
aufgelegt, der bei Veranstaltern auf große Resonanz 
gestoßen ist und diese weiterhin stabilisierend be-
gleiten soll. Es ist zu hoffen, dass bei weiterem Zu-
rückdrängen der Pandemie im Jahresverlauf  2022 
alle Unterstützungsmaßnahmen auslaufen kön-
nen und zur wirtschaftlichen Normalität zurück-
gekehrt werden kann.
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Der Weg zum neuen 
Bewertungsrecht

Das Bundesverfassungsgericht hat am 10.  Ap-
ril  2018 die grundsteuerrechtliche Bewertung an-
hand von Einheitswerten für verfassungswidrig er-
klärt und eine gesetzliche Neuregelung verlangt. 
Bund und Länder einigten sich im November 2019 
auf das Grundsteuer-Reformgesetz, welches das 
sogenannte Bundesmodell regelt. Gleichzeitig er-
hielten die Länder die Möglichkeit, vom Bun-
desmodell abweichende Regelungen zu treffen 
(Länderöffnungsklausel).

Für alle gilt: Die Einheitswerte auf den 1.  Ja-
nuar  1935 (neue Länder) und 1.  Januar  1964 (alte 
Länder) verlieren im Zuge der Grundsteuerreform 
am 31.  Dezember  2024 ihre Gültigkeit und dür-
fen ab dem 1.  Januar 2025 nicht mehr als Berech-
nungsgrundlage für die Grundsteuer herangezo-
gen werden.

Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft (soge-
nannte Grundsteuer A) werden alle Länder das Bun-
desmodell im Wesentlichen unverändert anwen-
den. Abweichungen durch landeseigene Modelle 

gibt es vor allem für den Bereich des Grundvermö-
gens (sogenannte Grundsteuer B).

Die Grundsteuer 
ist eine Objektsteuer und knüpft an den vor-
handenen Grundbesitz an. Sie wird in drei 
verschiedene Kategorien unterteilt: 
1. Die sogenannte Grundsteuer A:  
Unter die Grundsteuer A fallen alle Betriebe 
der Land- und Forstwirtschaft. 
2. Die sogenannte Grundsteuer B:  
Unter die Grundsteuer B fallen sowohl be-
baute als auch unbebaute Grundstücke, die 
nicht der Land- und Forstwirtschaft dienen. 
Sie werden als Grundvermögen bezeichnet. 
3. Die sogenannte Grundsteuer C:  
Mit der Grundsteuer C können Städte und 
Gemeinden unbebaute baureife Grundstücke 
durch einen gesonderten kommunalen He-
besatz höher belasten. Einzelne Ländermo-
delle schließen die Grundsteuer C aus. Die 
Grundsteuer C ist mit dem Gesetz zur Ände-
rung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisie-
rung baureifer Grundstücke für die Bebauung 
neu eingeführt worden.

Überblick zur Grundsteuerreform – Wie die 
Länder das neue Grundsteuerrecht umsetzen

 ● Von der Grundsteuerreform sind circa 36 Mio. wirtschaftliche Einheiten (bebaute und unbebaute 
Grundstücke sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) in ganz Deutschland betroffen. Die 
Reform stellt damit eines der größten Projekte der Steuerverwaltung in der deutschen Nach-
kriegsgeschichte dar.

 ● Damit die Städte und Gemeinden auf Basis der neuen grundsteuerrechtlichen Bewertung wirksam 
ihre Grundsteuer ab dem 1. Januar 2025 erheben können, bedarf es für jede einzelne wirtschaftliche 
Einheit einer Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts gegenüber dem Finanzamt.

 ● Die Mehrheit der Länder folgt dem Bundesmodell und setzt damit das Bundesgesetz um. Fünf 
Länder machen von der Länderöffnungsklausel Gebrauch und haben ein eigenes Grundsteuer-
modell entwickelt.
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Umsetzung des Bundesmodells

Zur Feststellung des Grundsteuerwertes für Wohn-
grundstücke sind neben der Grundstücks- und 
Wohnfläche der Bodenrichtwert sowie die Gebäu-
deart und das Baujahr des Gebäudes mit den Ver-
hältnissen zum 1.  Januar  2022 von Bedeutung 
(siehe auch BMF-Monatsbericht Juli 20191).

Folgende Länder folgen dem Bundesmodell 
und setzen damit das Bundesgesetz um:

 ● Berlin

 ● Brandenburg

 ● Bremen

 ● Mecklenburg-Vorpommern

 ● Nordrhein-Westfalen

 ● Rheinland-Pfalz

 ● Sachsen-Anhalt

 ● Schleswig-Holstein

 ● Thüringen

Das Saarland und Sachsen nutzen ebenfalls 
die Bundesregelung, weichen jedoch bei der 
Höhe der Steuermesszahlen ab.

1 https://bundesfinanzministerium.de/
Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-1-
grundsteuerreform.html

Das bekannte Verfahren bleibt 
erhalten

Bei der Umsetzung des Bundesmodells bleibt das 
bisherige dreistufige Verfahren erhalten. Danach 
berechnet sich die Grundsteuer wie folgt:

Grundsteuerwert x Steuermesszahl x Hebe-
satz = Grundsteuer

Die Festsetzung und die Erhebung der Grund-
steuer erfolgen durch die Städte und Gemeinden 
auf Basis der von den Finanzämtern festgestellten 
Grundsteuerwerte.

Grundsteuererklärung an das Finanzamt

Nach § 228 Abs. 6 Bewertungsgesetz in Verbindung 
mit §  87a Abs.  6 Satz  1 Abgabenordnung besteht 
die Verpflichtung zur elektronischen Erklärungs-
abgabe. Die erforderlichen Angaben beschränken 
sich dabei, im Vergleich zur bisherigen Einheitsbe-
wertung, auf wenige einfach zu ermittelnde Daten. 
Relevant zur Feststellung des Grundsteuerwertes 
sind u. a. neben der Grundstücks- und Wohnfläche 
der Bodenrichtwert sowie die Gebäudeart und das 
Baujahr des Gebäudes.

Grundsteuerwertbescheid vom Finanzamt

Auf Grundlage der übermittelten Erklärung be-
rechnet das Finanzamt automationsgestützt den 
Grundsteuerwert und gibt einen Grundsteuerwert-
bescheid in der Regel an die Eigentümerin oder den 
Eigentümer beziehungsweise die Eigentümerinnen 
oder Eigentümer des Grundstücks aus.

Der Grundsteuerwertbescheid enthält keine Zah-
lungsaufforderung. Er dient als Grundlage für die 
weiteren Berechnungsschritte.

Grundsteuermessbescheid vom Finanzamt

Der ermittelte Grundsteuerwert wird mit ei-
ner gesetzlich festgeschriebenen Steuermesszahl 
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multipliziert. Daraus ergibt sich der Grundsteuer-
messbetrag, der ebenfalls durch das Finanzamt als 
Grundsteuermessbescheid in der Regel an die Ei-
gentümerin oder den Eigentümer beziehungsweise 
die Eigentümerinnen und Eigentümer des Grund-
stücks bekanntgegeben wird.

Der Grundsteuermessbescheid enthält ebenfalls 
keine Zahlungsaufforderung. Er ist die Grundlage 
für die Festsetzung der Grundsteuer durch die Stadt 
oder Gemeinde. Den Städten und Gemeinden stellt 
das Finanzamt elektronisch die Daten zur Verfü-
gung, die für die Berechnung der Grundsteuer er-
forderlich sind.

Grundsteuerbescheid von der Stadt 
oder Gemeinde

Der Grundsteuermessbetrag wird abschließend mit 
dem jeweiligen Hebesatz der Stadt oder Gemeinde 
multipliziert. Daraus ergibt sich die zu zahlende 
Grundsteuer. Diese wird als Grundsteuerbescheid 
durch die Stadt oder Gemeinde in der Regel an die 
Eigentümerin oder den Eigentümer beziehungs-
weise die Eigentümerinnen und Eigentümer des 
Grundstücks bekannt gegeben. Der Hebesatz soll 
durch die Städte und Gemeinden so angepasst wer-
den, dass die Grundsteuerreform für die jeweilige 
Stadt oder Gemeinde möglichst aufkommensneu-
tral ist. Für die einzelnen Steuerpflichtigen kann 
sich die Höhe der Grundsteuer jedoch ändern.

Die neu berechnete Grundsteuer ist ab dem 
Jahr 2025 auf Grundlage des Grundsteuerbeschei-
des zu zahlen.

Weitere Informationen zur Rolle der Städte und 
Gemeinden bei der Umsetzung der Grundsteuerre-
form finden sich in der Zeitschrift „Stadt und Ge-
meinde digital“.2

2 Die Informationen auf den Seiten 29 bis 31 sind im Internet 
abrufbar unter: https://www.dstgb.de/publikationen/dstgb-
magazin/StuG_0121_FINAL.pdf?cid=dbv

Die verschiedenen 
Ländermodelle für das 
Grundvermögen

Fünf Länder haben individuelle Modelle zur Be-
rechnung der Grundsteuer für das Grundvermö-
gen (sogenannte Grundsteuer B) entwickelt.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wurde ein eigenes Lan-
desgesetz im November  2020 durch den Land-
tag verabschiedet, wonach die Grundsteuer für 
das Grundvermögen nach einem modifizier-
ten Bodenwertmodell ermittelt wird. Die Bewer-
tung basiert im Wesentlichen auf zwei Kriterien: 
der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert. 
Für die Berechnung werden beide Werte mitein-
ander multipliziert. Auf die Bebauung kommt es 
für die Bewertung nicht an. Wird das Grundstück 
überwiegend zu Wohnzwecken genutzt, erfolgt 
ein Abschlag bei der Steuermesszahl in Höhe von 
30 Prozent.

Bayern

In Bayern befindet sich ein Gesetzentwurf zur lan-
desindividuellen Umsetzung der Grundsteuerre-
form derzeit in der parlamentarischen Beratung. 
Der bayerische Gesetzentwurf sieht ein auf den 
Äquivalenzgedanken gestütztes Flächenmodell 
vor. Die Bewertung basiert im Wesentlichen auch 
hier auf zwei Kriterien: Grundstücks- und Gebäu-
deflächen sowie wertunabhängige Äquivalenzzah-
len. Die jeweilige Äquivalenzzahl wird mit der je-
weiligen Fläche multipliziert und auf das Produkt 
wird die Grundsteuermesszahl angewandt. Für 
Wohnflächen erfolgt bei der Grundsteuermess-
zahl ein Abschlag in Höhe von 30 Prozent. Die Be-
messungsgrundlage wird einmalig zum Stichtag 
1. Januar 2022 festgestellt und muss nur angepasst 
werden, wenn sich die Flächengröße oder die Ge-
bäudenutzung ändert.

https://www.dstgb.de/publikationen/dstgb-magazin/StuG_0121_FINAL.pdf?cid=dbv
https://www.dstgb.de/publikationen/dstgb-magazin/StuG_0121_FINAL.pdf?cid=dbv
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Hamburg

In Hamburg wurde ein eigenes Landesgesetz im 
August  2021 durch die Bürgerschaft verabschiedet. 
Danach wendet Hamburg ein äquivalenzbasiertes 
Modell mit Wohnlagenberücksichtigung (Wohnla-
genmodell) an. Die Bewertung der Grundstücke er-
folgt ausschließlich anhand der Grundstücks- und 
Wohn- sowie Nutzfläche. Die jeweiligen Flächen 
werden mit einer Äquivalenzzahl multipliziert und 
so in einem Äquivalenzbetrag dargestellt, der den 
Ausgangswert zur Ermittlung des Messbetrags bil-
det. Die unterschiedlichen Äquivalenzzahlen sollen 
die Nutzungsmöglichkeiten der kommunalen In-
frastruktur abbilden, die nicht durch Gebühren und 
Beiträge gedeckt sind. Neben einer Begünstigung für 
Wohnen, Denkmäler und Sozialwohnungen gibt es 
auf Messbetragsebene auch aus Stadtentwicklungs-
gesichtspunkten eine Begünstigung für normale 
Wohnlagen, die sich am Wohnlagenverzeichnis des 
Hamburger Mietenspiegels orientieren sollen.

Hessen

In Hessen befindet sich ein Gesetzentwurf zur lan-
desindividuellen Umsetzung der Grundsteuerre-
form derzeit in der parlamentarischen Beratung. 
Dabei hat Hessen ein eigenes Reformmodell, das 
Flächen-Faktor-Modell, entwickelt. Wie die Lan-
desmodelle von Bayern, Hamburg und Niedersach-
sen knüpft auch das hessische Modell an die Flä-
chen des Grund und Bodens sowie die Wohn- und 
Nutzfläche an und fußt ebenfalls auf dem Äquiva-
lenzprinzip. Ergänzend kommt die Lage als Krite-
rium hinzu, da sie entscheidend dafür sein soll, in 
welchem Umfang man von der kommunalen Inf-
rastruktur profitieren kann. Mit einem Faktor wird 
das Ergebnis erhöht oder vermindert, je nachdem, 
wie sich die Lage des Grundstücks im Verhältnis 
zur durchschnittlichen Lage in der jeweiligen Stadt 
oder Gemeinde darstellt. Zur Berechnung des Lage-
faktors wird der Bodenrichtwert des zu bewerten-
den Grundstücks ins Verhältnis zum durchschnitt-
lichen Bodenrichtwert der Stadt oder Gemeinde 
gesetzt und auf dieses Verhältnis ein Exponent 
von 0,3 angewendet.

Niedersachsen

Der Niedersächsische Landtag hat im Juli 2021 das 
Niedersächsische Grundsteuergesetz verabschiedet 
und sich darin für ein Flächen-Lage-Modell ent-
schieden. Es basiert auf dem bayerischen Modell, 
erweitert um eine Lage-Komponente. Die Grund-
steuer wird nach dem Nutzen aus dem Grundstück 
berechnet. Der Nutzen bemisst sich dabei nicht al-
lein nach der Fläche des Grundstücks. Je nachdem, 
wo sich das Grundstück innerhalb der Stadt oder 
Gemeinde befindet, wird aus dem Verhältnis des 
Bodenrichtwerts zum durchschnittlichen Boden-
richtwert der Stadt oder Gemeinde ein Lagefaktor 
abgeleitet, der mit den Äquivalenzbeträgen der Flä-
che des Grund und Bodens und der Gebäudefläche 
multipliziert wird.

Fazit

Seit Jahrzehnten wurde immer wieder über eine 
Reform der Grundsteuer diskutiert. Nun beginnt 
ein neues Kapitel. Mit der vom Bundesverfassungs-
gericht gesetzten Frist, die Reform bis Ende  2024 
umzusetzen, stehen den verschiedenen Akteuren 
umfangreiche und teilweise neue Aufgaben be-
vor, die vor allem bei den Behörden eine stringente 
Planung erfordern. Die Reform ist aber auch eine 
Chance für den Umstieg auf eine zeitgemäße und 
weitgehend digitalisierte Fallbearbeitung im Rah-
men der neuen Grundsteuer.

Damit die Umsetzung der Grundsteuerreform be-
wältigt werden kann, sind die Finanzämter auf die 
Mithilfe der Grundstückseigentümerinnen und 
-eigentümer angewiesen. Diese müssen die Er-
klärungen zur Feststellung des Grundsteuerwerts 
vollständig und rechtzeitig beim Finanzamt ein-
reichen. Die Steuerverwaltung wird ihnen dazu mit 
leicht verständlichen, einfach auszufüllenden elek-
tronischen Formularen sowie vielen nützlichen In-
formationen behilflich sein.
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Einleitung

Seit Jahren wird in Deutschland ein BGE disku-
tiert, das allen Bürgerinnen und Bürgern als fester, 
monatlicher Betrag ausbezahlt wird, ohne dies an 
Bedingungen zu knüpfen. Das BGE soll jedem ein 
existenzsicherndes Einkommen garantieren, wo-
bei die Vorschläge der Befürwortenden eines BGE 
in der Regel nicht detailliert ausgearbeitet sind. Ge-
mein ist ihnen die Hoffnung, mit einem BGE Kin-
der- und Altersarmut sowie Hartz  IV zu beenden. 
Bei erwerbsfähigen Bedürftigen bräuchte es keiner 
stigmatisierenden Bedürftigkeitsprüfung mehr. Bei 
Langzeitarbeitslosen könnten die Sanktionen ent-
fallen, wenn diese aktuell bestehenden Verpflich-
tungen nicht nachkommen.

In seinem im September veröffentlichten Gutach-
ten1 fragt der Wissenschaftliche Beirat beim BMF, 
inwieweit das BGE eine finanzierbare Alternative 
zu dem bestehenden System der sozialen Absiche-
rung in Deutschland darstelle.

Hoher Finanzierungsbedarf bei 
einem existenzsichernden BGE

Wenn das BGE das bisherige soziokulturelle Exis-
tenzminimum für alle Bürgerinnen und Bürger ga-
rantieren will, muss es sich an den Leistungen des 
bestehenden Systems der Grundsicherung orien-
tieren. Der Regelbedarf soll die alltäglichen Kos-
ten des Lebensunterhalts abdecken. Er liegt im 
Jahr 2021 für Erwachsene bei monatlich 446 Euro, 

1 Die Langfassung ist abrufbar unter https://www.
bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/
Ministerium/Wissenschaftlicher-Beirat/Gutachten/
bedingungsloses-grundeinkommen.html

Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim 
BMF: Bedingungsloses Grundeinkommen

 ● Im folgenden Artikel wird die Kurzfassung eines Gutachtens des unabhängigen Wissenschaftli-
chen Beirats beim BMF wiedergegeben.

 ● Gutachten und Stellungnahmen des Wissenschaftlichen Beirats beim BMF sind als Beitrag zum 
allgemeinen Diskurs zu verstehen und geben nicht notwendigerweise die Meinung des BMF 
wieder.

 ● Ein bedingungsloses, existenzsicherndes Grundeinkommen (BGE) ist nach den Berechnungen 
des Beirats nicht finanzierbar.

 ● Hohe Grenzsteuersätze zur Finanzierung hätten erhebliche negative Arbeitsmarktreaktionen 
zur Folge.

 ● Anders als das bestehende System der sozialen Sicherung ignoriere ein BGE wichtige Faktoren 
der Bedürftigkeit und führe dadurch zu Ausgabensteigerungen.
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für Kinder je nach Alter zwischen 283  Euro und 
373 Euro.

Während der Regelsatz bundeseinheitlich festge-
legt wird, werden die Leistungen für Unterkunft 
und Heizung regional entsprechend den Mietni-
veaus differenziert. So sind etwa in München die 
Mietkosten je nach Art der Bedarfsgemeinschaft 
zwischen 40 Prozent und 50 Prozent höher als für 
vergleichbaren Wohnraum in Berlin. Solche regi-
onal unterschiedlichen Bedarfe können bei einem 
existenzsichernden BGE nicht berücksichtigt wer-
den. Es muss daher so hoch angesetzt werden, dass 
auch der höchste Bedarf durch das BGE vollständig 
abgedeckt wird.

Bedingungslosigkeit erfordert, dass Erwachsenen 
und Kindern unabhängig von der Familiengröße 
jeweils das gleiche Grundeinkommen ausbezahlt 
wird. Der Bedarf steigt jedoch unterproportional 
mit der Familiengröße und ist regional sehr unter-
schiedlich. Das BGE verzichtet darauf, dies bei der 
Bedarfsberechnung zu berücksichtigen, und führt 
damit im Vergleich zum gegenwärtigen System der 
Grundsicherung zu einer Umverteilung zugunsten 
größerer Familien und zugunsten von Personen in 
Regionen mit niedrigem Mietniveau.

Konkret müsste das BGE mindestens so angesetzt 
werden, dass Alleinstehende in München weiter-
hin das soziokulturelle Existenzminimum in Höhe 
von maximal 1.208 Euro monatlich erhalten wür-
den. Für Kinder ergibt sich aus der gleichen Überle-
gung heraus ein Bedarf von 684 Euro. Eine vierköp-
fige Familie erhielte damit ein BGE von 3.784 Euro 
im Monat. In München läge sie damit 1.008  Euro 
über dem Mindestbedarf, in Berlin um 1.495 Euro.

Dies führt zu einem entsprechend höheren Finan-
zierungsbedarf. Bezahlt man für einen Erwachse-
nen im Monat 1.208 Euro und für ein Kind 684 Euro, 
so beträgt der jährliche Finanzierungsbedarf 

1.119 Mrd. Euro. Zur Gegenfinanzierung können aus 
dem Sozialbudget die Leistungen der gesetzlichen 
Arbeitslosenversicherung und die Einkommens-
leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung he-
rangezogen werden, sowie sämtliche Förder- und 
Fürsorgesysteme, wie z. B. Kindergeld, Elterngeld, 
Grundsicherung für Arbeitsuchende und Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie 
Wohngeld. Beiträge zur Kranken- und der sozialen 
Pflegeversicherung können nicht gegengerech-
net werden, da die entsprechende Versicherung als 
Teil des soziokulturellen Existenzminimums wei-
terhin mitfinanziert werden muss. Die Ansprüche 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung haben Ei-
gentumscharakter und stehen ebenfalls nicht zur 
Gegenfinanzierung zur Verfügung. Das gesamte 
Einsparpotenzial beläuft sich somit auf maxi-
mal 232 Mrd. Euro. Damit verbleibt eine Finanzie-
rungslücke von 887 Mrd. Euro. Die Abgabenquote 
stiege damit selbst dann von 41,3 Prozent auf etwa 
67,0  Prozent an, wenn durch die höheren Steuer-
sätze wider Erwarten keine Beschäftigungsverluste 
einträten.

Simulationsrechnungen: 
Verhaltensanpassungen und 
Gegenfinanzierung

Der Beirat hat mithilfe des ifo  Mikrosimulations-
modells Arbeitsangebotseffekte mit in die Betrach-
tung einbezogen und dabei verschiedene Varianten 
des BGE dem Status quo des Jahres  2021 gegen-
überstellt (s. a. Tabelle 1). Dies erlaubt es, die fiska-
lischen, arbeitsmarkt- und umverteilungspoliti-
schen Auswirkungen des BGE in Abhängigkeit von 
seiner Höhe zu veranschaulichen. Von Befürwor-
tenden wird oft unterstellt, dass ein BGE keine nen-
nenswerten negativen Beschäftigungseffekte nach 
sich ziehe. Auch ein solches Szenario wurde ergän-
zend berechnet.
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Überblick über die Simulationsrechnungen

Bei weitgehender Beibehaltung des bestehenden 
Steuer- und Transfersystems, der gesetzlichen So-
zialversicherungen und der sozialstaatlichen Leis-
tungen (Szenario  1), könnte ein BGE in Höhe von 
175 Euro pro Monat aufkommensneutral finanziert 
werden, wenn der steuerliche Grundfreibetrag und 
der steuerliche Kinderfreibetrag abgeschafft wür-
den. Dies würde allerdings zu einer höheren Grenz-
steuerbelastung führen, die wiederum zu einem 
Beschäftigungsrückgang (in Vollzeitäquivalenten) 
von 4,1  Prozent führt. Rund 3,2  Prozent der Be-
schäftigten würden in der Folge ihre Arbeit voll-
ständig aufgeben. Ohne die negativen Beschäfti-
gungseffekte ließe sich ein BGE von 200  Euro im 
Monat aufkommensneutral finanzieren, wobei ver-
fassungsrechtliche Probleme verblieben, da gegen 
die Befreiung des Existenzminimums von der Be-
steuerung verstoßen würde.

In Szenario  2 wird die aufkommensneu trale 
Einführung eines partiellen BGE betrachtet, 
das dem im Jahr  2021 geltenden Regelsatz im 

Arbeitslosengeld II (ALG II) in Höhe von 446 Euro 
im Monat für Erwachsene entspricht und dem 
höchsten Regelsatz für Kinder in Höhe von 
373  Euro. Dieses BGE ersetzt die bedarfsabhängi-
gen staatlichen Leistungen für den alltäglichen Be-
darf, nicht jedoch die Leistungen für Wohnen. Zur 
Gegenfinanzierung können, da die BGE-Zahlungen 
die maximale Steuerentlastung durch den steuer-
lichen Grundfreibetrag und den Kinderfreibetrag 
(sächliches Existenzminimum und Freibetrag für 
Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf) 
übersteigen, die Steuerfreibeträge vollständig ge-
strichen werden. Die Simulationen weisen hier ei-
nen Rückgang des Arbeitsangebotsvolumens um 
knapp 14 Prozent aus. Etwa 3,6 Millionen Personen 
würden sich dafür entscheiden, überhaupt nicht 
mehr zu arbeiten. Mit diesen Verhaltensanpassun-
gen ist eine Anhebung des gegenwärtigen Steuerta-
rifs um 12  Prozentpunkte über den gesamten Ta-
rifverlauf notwendig. Die Haushaltseinkommen 
sinken im Durchschnitt um über 8 Prozent. Haus-
halte im untersten Einkommensdezil gewinnen 

Szenario BGE pro Monat Finanzierung
Steuersätze mit (ohne) 
Verhaltensanpassung

1: Einstieg in das BGE 175 Euro (mit 
Verhaltensanpassungen)
200 Euro (ohne Verhaltensanpas-
sung)

Aufkommensneutrale 
Abschaffung des steuerlichen 
Grundfreibetrags und des 
steuerlichen Kinderfreibetrags

---

2: Absicherung des 
alltäglichen Bedarfs

446 Euro für Erwachsene; 
373 Euro für Minderjährige

Aufkommensneutrale 
Abschaffung der steuerlichen 
Freibeträge und der 
Regelleistungen in der 
Grundsicherung

Erhöhung des aktuellen Steuertarifs 
um 12 (5,5) Prozentpunkte

3: Standardvorschlag 1.000 Euro für Erwachsene; 
500 Euro für Minderjährige

Abschaffung der 
steuerlichen Freibeträge, 
der Grundsicherung und des 
Arbeitslosengelds I, Anhebung 
des Einkommensteuertarifs 
(Variante A) beziehungsweise 
Einführung einer proportionalen 
Einkommensteuer (Variante B)

A: + 54,9 Prozentpunkte, 
Defizit 200 Mrd. Euro 
(+ 46,0 Prozentpunkte, 
aufkommensneutral)
B: 90 Prozent, Defizit 147 Mrd. Euro 
(77 Prozent, aufkommensneutral)

4: Existenzsicherndes BGE 1.208 Euro für Erwachsene; 
684 Euro für Minderjährige

A: + 54,9 Prozentpunkte, 
404 Mrd. Euro Defizit
(+ 54,9 Prozentpunkte, Defizit 
57 Mrd. Euro)
B: 90 Prozent, Defizit 348 Mrd. Euro 
(88 Prozent, aufkommensneutral)

Quelle: Wissenschaftlicher Beirat beim BMF

Tabelle 1
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rund 33 Prozent hinzu, Haushalte im 2. und 3. Dezil 
können mit einstelligen prozentualen Zuwächsen 
rechnen. Haushalte in den obersten drei Einkom-
mensdezilen verlieren hingegen im Durchschnitt 
zwischen 13 Prozent und 19 Prozent.

Dezil

In der beschreibenden Statistik wird eine 
sortierte Liste beziehungsweise Verteilung 
teils in Dezile (Zehntel) eingeteilt. Jedes De-
zil enthält dieselbe Anzahl von Daten (z. B. 
Messwerte); bei einer Liste mit 100 Daten 
enthält jedes Dezil somit 10 Daten. Oft wer-
den Dezile verwendet, um Ungleichgewichte 
in der Verteilung zwischen den jeweils „Un-
tersten“ und „Obersten“ (z. B. beim Einkom-
men) deutlich zu machen.

In Szenario 3 wird ein BGE in Höhe von 1.000 Euro 
im Monat für Erwachsene und von 500  Euro im 
Monat für Kinder betrachtet. Es ersetzt neben den 
bereits in Szenario 2 abgeschafften Sozialtransfers 
auch noch die bedarfsabhängige Wohnförderung 
und das ALG I, wenngleich dies das Existenzmini-
mum nicht mehr in jedem Fall sicherstellt. Zur Fi-
nanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung 
und der sozialen Pflegeversicherung werden wei-
terhin die Arbeitgeberbeiträge erhoben. Die Arbeit-
nehmerbeiträge werden jedoch abgeschafft und 
das entstehende Defizit in den Sozialkassen durch 
die allgemeine Einkommensteuer finanziert. Inva-
liditätsbezogene Leistungen und Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe bleiben erhalten.

Unter Berücksichtigung von Verhaltensanpassun-
gen zeigt sich sowohl bei einem BGE von 1.000 Euro 
für Erwachsene und 500  Euro für Kinder (Szena-
rio 3) als auch bei einem existenzsichernden BGE in 
Höhe von 1.208 Euro für Erwachsene und 684 Euro 
für Kinder, dass eine aufkommensneutrale Ge-
genfinanzierung selbst bei einer Erhöhung des ge-
genwärtigen Steuertarifs um 54,9  Prozentpunkte 
(Variante  A) nicht möglich wäre. Das Arbeitsvo-
lumen würde um 27,5  Prozent zurückgehen, das 

staatliche Defizit beliefe sich im 3.  Szenario auf 
rund 200  Mrd.  Euro jährlich, beim Szenario  4 be-
liefe sich das Defizit sogar auf über 400 Mrd. Euro. 
Bei Ersetzen der bestehenden Einkommensteuer 
durch eine proportionale Einkommensteuer von 
90  Prozent (Variante  B) läge der Beschäftigungs-
rückgang bei über 30 Prozent; das jährliche Defizit 
läge bei 147 Mrd. Euro im Szenario 3 beziehungs-
weise 348  Mrd.  Euro in Szenario  4. Bereits ohne 
Berücksichtigung des Defizits verlören alle Haus-
haltstypen im Aggregat 9,7 Prozent an verfügbaren 
Einkommen. Besonders stark wiederum wären die 
Verluste bei Paaren mit Kindern. Das verbleibende 
Einkommen würde im großen Umfang umverteilt 
werden. Die untersten Einkommen verdoppelten 
sich nahezu und auch die Einkommen des 2.  bis 
5. Dezils stiegen deutlich an. Nettozahler wären die 
Einkommensbezieher der obersten vier Dezile.

Ohne Anpassungen des Arbeitsangebots wäre ein 
existenzsicherndes BGE selbst durch die Abschaf-
fung der steuerlichen Freibeträge und Anhebung 
des Einkommensteuertarifs um 54,9  Prozent-
punkte (Variante  A) aufkommensneutral nicht zu 
finanzieren. Eine aufkommensneutrale Gegenfi-
nanzierung wäre allenfalls mit einer proportio-
nalen Einkommensteuer in Höhe von 88  Prozent 
möglich.

Bei solchen Grenzsteuersätzen stellt sich die Frage 
nach der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit. 
Durchschnittssteuersätze in einer Größenord-
nung von 75 Prozent und mehr rufen nach bisheri-
gen Rechtsprechungslinien ernsthafte verfassungs-
rechtliche Probleme hervor.

Der kostspielige Verzicht auf 
Information

Während in der Informationsgesellschaft gemein-
hin Daten und Informationen eine immer höhere 
Bedeutung beigemessen wird, verzichtet ein BGE 
selbst auf wichtige Informationen, die jetzt be-
reits vorliegen und einfach zu erheben sind. Per-
sonen mit erhöhtem Förderbedarf sind dann nicht 
mehr zu identifizieren, wenn Informationen zu 
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Vermögen, Familienstand, Alter, Erwerbsfähigkeit, 
Intensität der Arbeitssuche und Ausbildung, tat-
sächliche Mietkosten im Vergleich zum lokalen 
Mietniveau nicht mehr erhoben werden. Die Aus-
gaben des BGE liegen damit wesentlich höher als 
der Betrag, der notwendig wäre, um allen Bürgen 
ein existenzsicherndes Einkommen zu gewähren.

Während ein BGE den Informationsbedarf hin-
sichtlich der Bedürftigkeit senkt, wird der Infor-
mationsbedarf an anderer Stelle jedoch deut-
lich ansteigen. Aufgrund der substanziell höheren 
Grenzsteuersätze wird Schwarzarbeit attraktiver. 
Deren Bekämpfung ist unabdingbar, wenn die Fi-
nanzierung des BGE sichergestellt sein soll. Der 
Staat muss daher die Kontrolle derjenigen ausdeh-
nen, die als Leistungsträger das BGE finanzieren.

BGE und Freizügigkeit

Die bisher vorgebrachten Argumente berücksich-
tigen nicht, dass Deutschland Mitglied der Euro-
päischen Union (EU) ist. Zu deren Grundfesten 
gehören die EU-Freizügigkeitsregelungen, die es 
EU-Bürgerinnen und -Bürgern erlauben, sich in-
nerhalb der  EU frei anzusiedeln. Das gilt für Per-
sonen, die sich entschließen, ihren Lebensmit-
telpunkt aus einem anderen Land der  EU nach 
Deutschland zu verlagern, und es gilt für Bürgerin-
nen und Bürger in Deutschland, die ihren Lebens-
mittelpunkt in ein anderes Land der EU verlagern 
möchten.

Personen mit unterdurchschnittlichen Erwerbs-
möglichkeiten werden durch ein BGE angezogen, 
vor allem, wenn das BGE Höhen erreicht, die deut-
lich über den Möglichkeiten zur Einkommenser-
zielung im Heimatland der jeweiligen Person lie-
gen. Das macht das System wesentlich teurer als in 
den Simulationen ausgewiesen und führt zu noch 
höheren Steuern.

Wichtiger noch als diese Zuwanderungsanreize 
erscheinen mögliche Abwanderungswirkungen 
für die Personen mit überdurchschnittlichen Er-
werbseinkommen in Deutschland. Das ist der 

Personenkreis, der mit seinen Steuern das BGE zum 
größten Anteil finanziert. Freizügigkeit umfasst im-
mer auch die Möglichkeit, sich den Zahlungen an 
ein großzügiges Sozialsystem durch Auswandern 
zu entziehen. Zwar können sich Deutsche durch 
Wegzug nicht sofort und gänzlich der deutschen 
Besteuerung entziehen. Aber die durch das Außen-
steuergesetz vorgesehenen Einschränkungen gel-
ten nur temporär und können einen weitgehenden 
„brain drain“ und eine weitreichende Verlagerung 
von Investitionen ins Ausland nicht verhindern.

Rechtliche Einordnung

Neben den ökonomischen Aspekten wären für eine 
Einführung eines BGE auch zwei wichtige rechtli-
che Fragen zu beantworten: Besitzt der Bund nach 
dem Grundgesetz (GG) die Gesetzgebungskompe-
tenz für die Einführung eines BGE? Wäre ein BGE 
in der Sache mit der Verfassung vereinbar?

Eine Bundesgesetzgebungskompetenz ist nicht er-
sichtlich. Der Kompetenztitel des Art.  74 Abs.  1 
Nr.  12  GG, wonach die konkurrierende Bundes-
kompetenz für die „Sozialversicherung“ vorgese-
hen ist, passt nicht: denn alle Varianten des BGE, die 
vorgeschlagen werden, sind gerade nicht nach dem 
Versicherungsprinzip ausgestaltet. Entsprechendes 
gilt für den Kompetenztitel der „öffentlichen Für-
sorge“ in Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG, denn hier ist kenn-
zeichnend, dass staatliche Leistungen einer konkre-
ten Notsituation abhelfen sollen. Das ist beim BGE 
nicht der Fall. Rechtsfolge ist, dass den Ländern die 
Gesetzgebungszuständigkeit zukommt. Der Bund 
müsste daher zunächst eine Grundge setz änderung 
herbeiführen, um selbst gesetzgeberisch tätig wer-
den zu können.

Schwieriger sind inhaltliche Grenzen aus der Ver-
fassung zu bestimmen. Diese müssten anhand der 
jeweils konkreten Vorschläge geprüft werden, ins-
besondere, weil erhebliche Auswirkungen auf die 
Staatsfinanzierung und auf das Sozialversiche-
rungssystem zu erwarten wären. Ein grundlegen-
der Umbau der Organisationsstruktur des Sozial-
staats wird durch das GG nicht verhindert. Art. 87 
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Abs. 2 GG normiert zwar die Sozialversicherungs-
träger, sofern sie mit Zuständigkeit über eine Bun-
deslandgrenze hinaus existieren, als mit Selbst-
verwaltung ausgestattete bundesunmittelbare 
Körperschaften. Das Sozialversicherungssystem 
könnte theoretisch jedoch abgeschafft werden, so-
fern die grundrechtlich gebotenen Ziele anderwei-
tig erreicht werden.

Schlussbetrachtungen

Die Idee eines BGE, das allen Bürgerinnen und 
Bürgern Existenzsicherung verspricht, gewinnt in 
Deutschland an Zustimmung. Das Gutachten des 
Beirats zeigt jedoch, dass sich die Ausgaben eines 
solchen Systems nicht finanzieren lassen. Die hö-
heren Ausgaben beruhen zum einen darauf, dass 
ein BGE Familiengröße und regionale Mieten 
nicht konditionieren kann und damit in vielen Fäl-
len über die reine Existenzsicherung hinausgeht. 

Viele Posten des aktuellen Sozialbudgets stehen 
für eine Gegenfinanzierung nicht zur Verfügung. 
So entsteht mit der Einführung eines existenzsi-
chernden BGE ein Finanzierungsbedarf von knapp 
900  Mrd.  Euro jährlich. Simulationsrechnungen 
zeigen, dass bereits die Einführung eines partiel-
len BGE in Höhe der derzeit geltenden Regelsätze 
in der Grundsicherung zu weitreichenden negati-
ven Arbeitsangebotsreaktionen führt. Ein wirklich 
existenzsicherndes BGE ist nicht mehr aufkom-
mensneutral zu finanzieren.

Aus normativer Sicht ist ergänzend darauf hinzu-
weisen, dass das BGE mit einem umfassenden Ver-
sorgungsanspruch das Subsidiaritätsprinzip ver-
letzt, das die Einzelverantwortung des Menschen 
in den Mittelpunkt stellt. Darauf hat der Beirat 
bereits in einem Gutachten aus dem Jahre 2008 
hingewiesen.
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Treffen der 
Beteiligungsführungen des 
Bundes und der Länder

Der auch für Beteiligungen zuständige Abteilungs-
leiter des BMF Stefan Ramge begrüßte die 120 Teil-
nehmenden, die sich per Viodeokonferenz zu-
geschaltet hatten. Er dankte für die konstruktive 
Zusammenarbeit bei der Neuausrichtung der Cor-
porate Governance der Bundesunternehmen so-
wie der Beteiligungsführung hin zu einem akti-
ven Beteiligungsmanagement. Mit der Neufassung 
der Grundsätze guter Unternehmens- und Beteili-
gungsführung im Bereich des Bundes und der Neu-
fassung der Vorlagen und Muster für die Unter-
nehmensstatuten wurde ein wichtiges Instrument 
geschaffen, mit dem die Bundesunternehmen, ih-
rem fachpolitischen Bundesinteresse entspre-
chend, aktiv geführt werden können.

Corporate Governance bei 
Bundesunternehmen

Die Neufassung der Grundsätze guter Unterneh-
mens- und aktiver Beteiligungsführung im Be-
reich des Bundes (Grundsätze) wurden am 16. Sep-
tember  2020 im Bundeskabinett beschlossen (s.  a. 
Artikel „Neuausrichtung der Beteiligungsfüh-
rung des Bundes abgeschlossen“ im Monatsbericht 
Oktober 2021).

Die ersten Erfahrungen der neugefassten und in-
haltlich nachgeschärften Grundsätze guter Un-
ternehmens- und aktiver Beteiligungsführung 
im Bereich des Bundes standen im Mittelpunkt 
der Konferenz. Es wurden die Neuerungen der 
„neuen Grundsätze“ vorgestellt, wie die zweiglied-
rige Struktur, der erweiterte Anwendungsbereich 
und grundlegende inhaltliche Änderungen. Neu 
sind die detaillierteren Regelungen für die An-
wendung des Public Corporate Governance Ko-
dex (PCGK) auf die Unternehmen mit Bundesbe-
teiligung in Konzernstrukturen. Einige wesentliche 

34. Treffen der Beteiligungsführungen des 
Bundes und der Länder

 ● Das Treffen der Beteiligungsführungen des Bundes und der Länder fand, wie im vergangenen 
Jahr, bedingt durch die notwendigen Beschränkungen der Corona-Pandemie, in Form einer 
eintägigen Videokonferenz statt. 120 Teilnehmende aus den Ländern, Bundesressorts sowie 
Bundeskanzleramt und Bundesrechnungshof waren per Video oder Telefon zugeschaltet.

 ● Schwerpunkte der Konferenz waren insbesondere die Erörterung und Diskussion der erreich-
ten Meilensteine in der 19. Legislaturperiode, die Herausforderungen in der Corona-Pandemie 
sowie aktuelle Rechtsentwicklungen für öffentliche Unternehmen.

 ● Im Fokus der Konferenz stand somit u. a. die Neuausrichtung des Beteiligungsmanagements 
hin zu einer aktiven Beteiligungsführung sowie der Stärkung der Corporate Governance bei 
Bundesunternehmen. Es wurde über erste Erfahrungen mit den neuen durch das BMF überar-
beiteten und inhaltlich nachgeschärften Grundsätzen guter Unternehmens- und aktiver Betei-
ligungsführung im Bereich des Bundes sowie über die Neufassung der Vorlagen und Muster für 
die Unternehmensstatuten berichtet.
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Änderungen der Grundsätze, u.  a. die Orientie-
rung an der Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH; ohne Beschränkung auf diese Rechtsform), 
der Fokus auf der aktiven Beteiligungsführung so-
wie die Schärfung der Rollen der Gesellschaftsor-
gane wurden erläutert. Die allgemeine Ausrichtung 
der Grundsätze liegt vor allem auf der Betonung der 
Vorbildfunktion der Unternehmen mit Bundes-
beteiligung (guter Arbeitgeber), der Stärkung des 
Aufsichtsrats, der Gleichstellung der Geschlechter 
oder der Nachhaltigkeitsaspekte einschließlich der 
Berichterstattung.

Als stetige Grundvoraussetzung für das Eingehen 
einer Unternehmensbeteiligung des Bundes steht 
das wichtige fachpolitische Bundesinteresse. Damit 
verbunden ist die regelmäßige Überprüfung, ob das 
fachpolitische Bundesinteresse noch erreicht wird. 
Die Kennzeichen der aktiven Beteiligungsführung 
wurden erläutert.

Die Anlagen (insbesondere Musterstatute) zu den 
neuen Grundsätzen wurden in der Staatssekretärs-
runde am 16. August 2021, nach enger Einbindung 
der Ressorts und des Bundesrechnungshofs (BRH), 
verabschiedet. Die Muster der Unternehmenssta-
tuten basieren auf den Inhalten der neuen Grund-
sätze. Es wurde ein Überblick über die wesentli-
chen Änderungen der Mustertexte gegeben. Die 
Anlagen  1 bis  7 sind Musterstatuten beziehungs-
weise -verträge (u.  a. Muster-Gesellschaftsvertrag 
und Muster-Geschäftsordnungen). Die Muster-
statuten beziehungsweise -verträge sind Teil der 
Richtlinien und in der Praxis zu nutzen. Die An-
lagen  5 bis  7 beinhalten Mandatsvereinbarun-
gen mit den Bundesvertretern. Von den insgesamt 
elf  Anlagen sollen die Anlagen  8 bis 10 jährlich 
fortgeschrieben werden. Die Anlage  11 beinhaltet 
Hinweise zum Datenschutz nach der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung und soll zusammen mit 
dem Anstellungsvertrag der Geschäftsführung und 
den Mandatsunterlagen beziehungsweise der Man-
datsvereinbarung für Aufsichtsratsmitglieder über-
reicht werden.

In Zusammenhang mit der Neufassung der Mus-
terstatuten wurde auch auf die Module der Schu-
lungsprogramme des BMF verwiesen, wo sie Ge-
genstand der ausführlichen Erörterungen sein 
werden.

Beteiligungsmanagement und 
Umsetzung des PCGK des 
Bundes

Für einen Praxisbericht war die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) Tagungsgast. Zwei Vertre-
tende des Vorstandstabs der KfW gaben zunächst 
einen geschichtlichen Abriss über die KfW seit dem 
Jahr 1948 und präsentierten anschaulich ihre histo-
risch bedingten Förderschwerpunkte und die Auf-
gaben der KfW. Sie gaben einen Überblick über In-
halte der Geschäftsfelder im In- und Ausland und 
berichteten von den Anfängen strategischer Be-
teiligungen bis heute. Dabei stellten sie den Wan-
del der KfW vom Dienstleister und Verwalter zum 
Begleiter und Berater heraus. Abschließend gaben 
sie einen Überblick über die strategischen Beteili-
gungen im Auftrag des Bundes. Es wurde bekräf-
tigt, dass der Geschäftszweck und die Aufgaben der 
KfW im KfW-Gesetz geregelt sind und per Gesetz 
grundsätzlich die Förderung im staatlichen Auf-
trag beinhalten. Über das KfW-Gesetz hinaus wird 
die KfW nur tätig, wenn vom Bund eine Zuweisung 
erfolgt.

Ferner wurde der rechtliche Rahmen der KfW-Ban-
kengruppe erläutert und das Zusammenspiel exter-
ner und interner Regelungen, die in ihrer Vielzahl 
in die Corporate Governance in der KfW einflie-
ßen. Insbesondere wurde die Umsetzung des PCGK 
Bund im Konzern KfW aufgezeigt. Der PCGK-Be-
richt der KfW wird mit dem BMF und dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie abge-
stimmt und vom Vorstand und Verwaltungsrat der 
KfW beschlossen.
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Compliance-Management bei 
öffentlichen Unternehmen

Ein Vertreter der Flughafen Köln/Bonn  GmbH 
stellte kurz das Unternehmen vor, an dem der Bund 
mit knapp 31 Prozent beteiligt ist. Er beschrieb den 
Weg, auf dem das Unternehmen sein Complian-
ce-Management aufgesetzt hat. Steigende rechtli-
che und faktische Anforderungen haben aufgezeigt, 
warum Compliance-Management notwendig ist. 
Die Regelungen zu einer ordnungsgemäßen Unter-
nehmensführung, zur Haftungs- und Schadensprä-
vention, zu umfeldbedingten Anforderungen sowie 
zur Reputations- und Geschäftssicherung sind für 
öffentliche Unternehmen unabdingbar. Der Vetre-
ter stellte die Compliance-Regeln des Unterneh-
mens bis Ende  2016 denen nach  2017 gegenüber 
und erläuterte das heutige Compliance-Manage-
ment ausführlich. Das Unternehmen arbeitet mit 
einer sogenannten Risikokarte und leitet daraus 
Maßnahmen zur Vermeidung von Regelverstößen 
ab. Neu installiert im Unternehmen ist ein Compli-
ance-Referent, dem ein Compliance-Ausschuss zur 
Seite steht. Es wurde betont, dass die Kommunika-
tion bedeutsamer Compliance-Themen innerhalb 
des Unternehmens besonders wichtig ist. Nicht nur 
die Geschäftsführung, sondern auch der Betriebs-
rat sowie der Aufsichtsrat werden in direkter Be-
richtslinie regelmäßig über Compliance-Themen 
informiert. Der Vertreter berichtete abschließend 
über gute Praxiserfahrungen mit einem installier-
ten „Hinweisgebersystem“.

Erfolgskontrolle bei 
Bundesunternehmen

Ein Vertreter des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur stellte die Fluko Flug-
hafenkoordination Deutschland GmbH (Fluko 
GmbH) vor, an der der Bund zu 100 Prozent beteiligt 
ist. Dabei wurde das wichtige Bundesinteresse her-
ausgestellt, das sich insbesondere in der Wahrneh-
mung der hoheitlichen Aufgaben der Fluko GmbH 
begründet. Die wesentlichen Eckpunkte der künf-
tigen Erfolgskontrolle der Fluko  GmbH wurden 

vorgestellt. Hierbei wurden die (möglichen) Wir-
kungsziele benannt, die sich aus dem fachpolitisch 
wichtigen Bundesinteresse ableiten. Die notwendi-
gen Untersuchungen wie Zielerreichungskontrolle, 
Wirkungskontrolle und Wirtschaftlichkeitskont-
rolle, die im Rahmen der Erfolgskontrolle notwen-
dig sind, wurden kurz umrissen.

Im Anschluss an das Praxisbeispiel gab das Grund-
satzreferat für Beteiligungen des BMF einen Aus-
blick auf die „Handreichung Erfolgskontrolle bei 
Bundesunternehmen“, die auf den Grundsätzen 
guter Unternehmens- und aktiver Beteiligungs-
führung im Bereich des Bundes basieren, und in-
formierte über den Sachstand. Der nächste Schritt 
zur Finalisierung der Handreichung ist die Abstim-
mung mit dem BRH. Darüber hinaus werden ab 
dem 4.  Quartal  2021 Workshops mit den Ressorts 
und Schulungen zur Erfolgskontrolle angeboten.

Weitere Themen der 
Konferenz

Neben den Schwerpunktthemen erläuterte eine 
Vertreterin des Rats für Nachhaltige Entwicklung 
den Deutschen Nachhaltigkeitskodex und dessen 
mögliche Nutzung für die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung durch öffentliche Unternehmen.

Das Grundsatzreferat für Beteiligungen des BMF 
gab eine kurze Einführung über die wesentlichen 
Änderungen des am 12. August 2021 in Kraft getre-
tenen Gesetzes zur Ergänzung und Änderung der 
Regelungen für die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen an Führungspositionen in der Privatwirt-
schaft und im öffentlichen Dienst  (FüPoG  II). In 
starker Orientierung an den neuen PCGK Bund hat 
der Begriff Mehrheitsbeteiligung im Gesetz eine 
Legaldefinition erhalten. Es wurde darauf hinge-
wiesen, dass in den nächsten Wochen eine Hand-
reichung in Abstimmung mit dem Bundesminis-
terium für Justiz und für Verbraucherschutz und 
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend erarbeitet wird.
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Außerdem wurde sich zu Themen wie zu den ak-
tuellen Herausforderungen für den Wirtschafts-
stabilisierungsfonds in der Corona-Pandemie und   
mit Unterstützung eines Vertreters der Abteilung 
Finanzmarktpolitik des BMF zur Geldwäscheprä-
vention ausgetauscht. Eine Vertreterin und ein 
Vertreter des Institutes der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland e.  V. informierten über Neuerungen 
im Abschlussprüferrecht.

Fazit

Das wiederholt gestiegene Interesse und die ers-
ten positiven Reaktionen der Teilnehmenden auf 
die Veranstaltung beweisen eindrucksvoll ein fort-
währendes Interesse an diesem Austauschformat. 
Die Planungen für das nächste Treffen  2022 wur-
den bereits in Angriff genommen.
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Hybrides Treffen der G20-
Finanzministerinnen 
und -minister und 
-Notenbankgouverneurinnen 
und -gouverneure

Das vierte Treffen unter italienischer Präsidentschaft 
fand am 13. Oktober 2021 im hybriden Format statt. 
Für Deutschland nahmen der Bundesminister der 
Finanzen Olaf Scholz und die Vizepräsidentin der 
Deutschen Bundesbank Prof. Dr. Claudia Buch teil. 
Die G20-Finanzministerinnen und -minister und 
-Notenbankgouverneurinnen und -gouverneure 
diskutierten, wie die Einigung im Bereich der inter-
nationalen Besteuerung zeitnah umgesetzt, die wirt-
schaftliche Erholung nachhaltig gestaltet und die 

internationale Koordinierung und Zusammenarbeit 
zum Klimaschutz verstärkt werden kann. Außerdem 
standen die weitere Unterstützung von Niedrigein-
kommensländern und Finanzmarktthemen auf der 
Agenda. Dazu haben die Finanzministerinnen und 
-minister und Notenbankgouverneurinnen und 
-gouverneure ein Kommuniqué verabschiedet.

G20-Aktionsplan und Gestaltung 
der wirtschaftlichen Erholung

Die G20-Finanzministerinnen und -minister und 
-Notenbankgouverneurinnen und -gouverneure 
billigten den Fortschrittsbericht zum G20-Akti-
onsplan zur Krisenbekämpfung. Beim Aktionsplan 
handelt es sich um das zentrale Instrument der 

Jahrestagung des Internationalen 
Währungsfonds und der Weltbankgruppe

 ● Vom 11. bis 17. Oktober 2021 fand die Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) 
und der Weltbankgruppe statt. Erstmalig trafen sich die Finanzministerinnen und Finanzmi-
nister und Notenbankgouverneurinnen und -gouverneure der G20, der Lenkungsausschuss des 
IWF (International Monetary and Financial Committee) sowie die Weltbankgruppe in einem 
hybriden Format.

 ● Der IWF geht in seinem aktuellen „World Economic Outlook“ weiterhin von einer starken 
wirtschaftlichen Erholung aus. Das erwartete weltweite Wachstum liegt im Jahr 2021 bei 
5,9 Prozent und im Jahr 2022 bei 4,9 Prozent. Die Risiken hätten allerdings angesichts der Del-
ta-Variante, schleppender Impfkampagnen, steigender Inflation und Lieferengpässen vielerorts 
zugenommen.

 ● Die allgemeine Zuteilung neuer Sonderziehungsrechte in Höhe von 650 Mrd. Dollar im August 
dieses Jahres kam insofern genau zur richtigen Zeit, da sie weltweit neue Währungsreserven 
und damit auch finanziellen Spielraum zur Überwindung der Pandemie geschaffen hat. Die 
Bundesregierung hat sich dafür seit Ausbruch der Pandemie eingesetzt. Schwellen- und Ent-
wicklungsländer haben rund 42 Prozent der neu zugeteilten Reserven erhalten.

 ● Der IWF wird Klimaaspekte in seiner Arbeit zukünftig noch umfassender berücksichtigen. Der 
Klimawandel habe tiefgreifende Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und 
die Finanzstabilität.
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Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbankgruppe

G20 für die Koordinierung der internationalen fi-
nanz- und gesundheitspolitischen Antwort auf die 
COVID-19-Pandemie. Der Bericht wird fortlaufend 
aktualisiert, um der veränderten Pandemie- und 
Wirtschaftslage Rechnung zu tragen.

Der aktuelle Fortschrittsbericht zeigt, dass signifi-
kante Fortschritte in der globalen Impfkampagne 
erzielt werden konnten. Allerdings sind die Impf-
stoffe zwischen den Ländern immer noch sehr un-
gleich verteilt.

Der Bericht beschreibt außerdem die gewaltigen fi-
nanzpolitischen Kraftanstrengungen der interna-
tionalen Gemeinschaft im Kontext der Pandemie: 
Mittlerweile wurden über 16 Bio. Dollar an fiskal-
politischen Hilfsmaßnahmen beschlossen. Analy-
siert wird in dem Bericht auch die Umweltverträg-
lichkeit der beschlossenen Maßnahmen: Von den 
Konjunkturmaßnahmen der G20 seien 22 Prozent 
oder 567 Mrd. Dollar als explizit positiv für die Um-
welt zu bewerten, 11 Prozent der Konjunkturmaß-
nahmen hätten sich gemischt oder negativ auf die 
Umwelt ausgewirkt.

Die Klimapolitik spielte bei den Gesprächen der 
Finanzministerinnen und -minister und Noten-
bankgouverneurinnen und -gouverneure in Wash-
ington, D.C. eine zentrale Rolle. Der Klimawandel 
und die Maßnahmen zu seiner Bekämpfung ha-
ben auch erhebliche makroökonomische und ver-
teilungspolitische Auswirkungen. Die G20 werden 
diese Dimensionen des Klimawandels in Zukunft 
noch stärker in den Blick nehmen und analysieren.

Das Ziel ist eine klimafreundliche und nachhaltige 
Gestaltung der wirtschaftlichen Erholung. Die G20 
haben hierzu in ihrem Kommuniqué erneut einen 
Hinweis auf das Instrument der CO2-Bepreisung 
und die in diesem Zusammenhang nötigen Ent-
lastungsmaßnahmen für einkommensschwächere 
Haushalte aufgenommen. Auch die internationale 
Klimafinanzierung zugunsten von Entwicklungs- 
und Schwellenländern, Technologietransfer und 
Investitionen in innovative Technologien wurden 
erneut als wichtig bei der Erreichung der Klima-
ziele betont.

Globale 
Unternehmensbesteuerung

Die Finanzministerinnen und -minister und No-
tenbankgouverneurinnen und -gouverneure ha-
ben einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg 
zur Umsetzung des sogenannten Zwei-Säulen-Pro-
jekts getan, in dessen Rahmen u. a. eine globale ef-
fektive Mindestbesteuerung für international tätige 
Unternehmensgruppen eingeführt werden soll. Das 
OECD-Inclusive Framework on BEPS (Base Erosion 
and Profit Shifting, auf Deutsch etwa Gewinnkür-
zung und Gewinnverlagerung) hatte pünktlich zur 
Jahrestagung eine finale Einigung zu weiteren De-
tails der größten Reform in der Geschichte des inter-
nationalen Steuerrechts erreicht.

Das Zwei-Säulen-Projekt 
Im Rahmen des BEPS Projekts sind seit 2013 
zahlreiche Maßnahmen gegen Steuervermei-
dung durch Gewinnkürzung und Gewinnver-
lagerung eingeführt worden wie zum Beispiel 
Regeln für einen besseren internationalen 
Informationsaustausch zu Gewinnverlage-
rungen sowie eine bessere Zusammenarbeit 
nationaler Steuerbehörden. Mit dem nun be-
schlossenen Zwei-Säulen-Projekt sollen ver-
bliebene Spielräume für aggressive Steuerge-
staltungen geschlossen werden. Das Projekt 
beinhaltet unter der sogenannten Säule 1 
die Neuverteilung von Besteuerungsrech-
ten der größten und profitabelsten Konzerne 
der Welt. Es stellt sicher, dass diese Konzer-
ne dort ihren fairen Beitrag zum Gemeinwohl 
leisten, wo sie auch ihre Gewinne erwirt-
schaften. Die sogenannte Säule 2 umfasst den 
deutsch-französischen Vorschlag einer globa-
len effektiven Mindestbesteuerung. Durch ei-
nen robusten globalen effektiven Steuersatz 
von 15 Prozent kann aggressiver Steuerge-
staltung und schädlichem Steuersystemwett-
bewerb ein Ende gesetzt werden.

In Washington wurden nicht nur weitere techni-
sche Details der Regelungen konkretisiert. Es ist 
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außerdem gelungen, weitere Staaten von der Teil-
nahme an dem Projekt zu überzeugen. Nach ge-
genwärtigem Stand haben 137 Staaten der interna-
tionalen Einigung zugestimmt. Darunter sind alle 
G20-Staaten sowie alle EU-Mitglieder des Inclu-
sive Frameworks. Zudem wurde ein konkreter Im-
plementierungsfahrplan beschlossen, der zum Ziel 
hat, dass die beschlossenen Maßnahmen bereits 
2023 in Kraft treten können.

G20-Schuldenmoratorium und 
G20-Rahmenwerk „Common 
Framework“

Das von den Finanzministerinnen und -ministern 
und Notenbankgouverneurinnen und -gouverneu-
ren vereinbarte G20-Schuldenmoratorium (Debt 
Service Suspension Initiative) für die ärmsten Län-
der wurde von 48  Ländern in akuter Notlage an-
genommen. Es gilt noch bis Ende Dezember 2021. 
Zugangsberechtigte Länder erhalten einen Zah-
lungsaufschub für Zins- und Tilgungszahlungen. 
Das Schuldenmoratorium schafft kurzfristig fi-
nanziellen Spielraum, löst aber nicht das Problem 
zu hoher Verschuldung. Dafür wurde ein neues 
multilaterales Rahmenwerk für Schuldenerleich-
terungen, das sogenannte Common Framework, 
geschaffen.

Bislang haben drei Länder (Tschad, Äthiopien und 
Sambia) einen Antrag zur Schuldenbehandlung im 
Rahmen des Common Framework gestellt. Gläubi-
gerkomitees sind für Tschad und Äthiopien gebil-
det worden. Erstmals sitzen alle betroffenen Gläu-
bigerländer eines Landes an einem Tisch. Damit die 
Schulden des Schuldnerlandes behandelt werden 
können, muss das Land ein Reformprogramm mit 
dem IWF vereinbaren. Außerdem ist es erforder-
lich, dass sich die privaten Gläubiger mindestens 
zu vergleichbaren Konditionen an der Schuldener-
leichterung beteiligen.

Treffen der G7-Finanz-
ministerinnen und -minister 
und -Notenbankgouverneurin-
nen und -gouverneure

Im Anschluss an die Gespräche im G20-Kreis fand 
außerdem ein Treffen der G7-Finanzministerin-
nen und -minister und -Notenbankgouverneurin-
nen und -gouverneure statt. Im Nachgang des Tref-
fens wurde ein Statement zum Thema digitaler 
Zahlungsverkehr veröffentlicht, begleitet von ei-
nem Bericht der G7 zu Prinzipien für digitales Zen-
tralbankgeld. Die G7 wollen die politischen Fra-
gen, welche mit der Weiterentwicklung von Geld 
im digitalen Zeitalter verbunden sind, gemein-
sam gestalten. Sie wollen insbesondere bei der Ent-
wicklung von digitalem Zentralbankgeld globale 
Standards an Transparenz, Nutzerfreundlichkeit 
und Datenschutz setzen.

Hybrides Treffen des IWF-
Lenkungsausschusses

Die Treffen des Lenkungsausschusses des IWF ( In-
ternational Monetary and Financial Committee, 
IMFC) fanden am 13. und 14. Oktober 2021 eben-
falls im hybriden Format statt. Auch hier nah-
men für Deutschland der Bundesminister der Fi-
nanzen Olaf Scholz (IMFC-Mitglied) und virtuell 
der Präsident der Deutschen Bundesbank Dr. Jens 
Weidmann (Gouverneur beim IWF) teil. Zentrale 
Themen waren die weltweite Impfstoffversorgung 
als wichtige Grundlage für die wirtschaftliche Er-
holung von der Pandemie, die zunehmende Diver-
genz zwischen den Industrieländern und dem Rest 
der Welt und die Bekämpfung der Klimakrise. Nach 
den Sitzungen wurde das IMFC-Kommuniqué ver-
abschiedet, welches die wesentlichen Ergebnisse 
zusammenfasst.
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Lage der Weltwirtschaft

Zur Lage der Weltwirtschaft stellte der IWF 
seine jüngste Prognose vor. Der IWF sagt weiter-
hin eine starke wirtschaftliche Erholung von der 
COVID-19-Pandemie voraus. So hielt er seine Pro-
gnose mit 5,9 Prozent (zuvor 6,0 Prozent) globalem 
Wachstum im Jahr  2021 und 4,9  Prozent (gleich-
bleibend) im Jahr  2022 nahezu konstant. Die ge-
genwärtig angestiegene Inflation sei größtenteils 
temporär, müsse aber weiterhin genau beobachtet 
werden. Der IWF erwartet, dass der Preisdruck im 
Jahr 2022 in den meisten Ländern nachlassen wird.

Die Risiken für die Erholung nehmen laut IWF al-
lerdings zu. Als Grund hierfür sieht der IWF Vi-
rus-Varianten und schleppende Impfkampagnen 
vielerorts. Die noch nicht besiegte Pandemie wirke 
sich unmittelbar negativ auf globale Lieferketten 
aus und könne auch bestehende Lieferengpässe 
verstärken. Der IWF warnt eindringlich vor einer 
weiter zunehmenden Divergenz zwischen Indus-
trieländern und dem Rest der Welt. Für die Gruppe 
der Schwellen- und Entwicklungsländer rechnet 
er mit anhaltenden Produktionsverlusten im Ver-
gleich zum präpandemischen Wachstumspfad. 
Das Auseinanderdriften der Welt führt er zum ei-
nen auf die ungleiche Impfstoffversorgung zurück. 
Zum anderen verweist er auf die ungleichen fi-
nanzpolitischen Handlungsspielräume der Länder, 
wodurch eine effektive Krisenantwort mancher-
orts gehemmt wird.

IWF-Krisenreaktion

Die 190  Mitgliedstaaten des IWF haben sich zur 
Unterstützung globaler Impfkampagnen, zu wirt-
schaftlicher Stabilisierung und zu mehr Klima-
schutz bekannt. Mit seinen Ressourcen in Höhe von 
circa 1  Bio.  Dollar (von denen gut 250  Mrd.  Dol-
lar aktuell in Kreditprogrammen gebunden sind) 
ist der IWF weiterhin gut und ausreichend ausge-
stattet, bedarfsgemäß finanzielle Unterstützung zu 
leisten. Seit Beginn der weltweiten Krise im März 
des vergangenen Jahres stellte der IWF bisher 

Kredite im Wert von insgesamt rund 118 Mrd. Dol-
lar für 87 Mitgliedstaaten bereit.

Die Kreditvergabe an von der Krise besonders 
schwer getroffene Niedrigeinkommensländer 
wurde dabei versechsfacht. Deutschland hat sich 
stets zur besonderen Unterstützung von Niedrig-
einkommensländern bekannt und leistet dem-
entsprechend an den IWF-Treuhandfonds Poverty 
Reduction and Growth Trust (PRGT) einen subs-
tanziellen Beitrag von 3 Mrd. Euro. Darüber hi naus 
stellt die Bundesregierung einen Zuschuss von 
80 Mio. Euro an den IWF-Treuhandfonds Catastro-
phe Containment and Relief Trust zur Verfügung, 
welcher den Schuldendienst der ärmsten Länder 
gegenüber dem IWF bis vorerst Januar nächsten 
Jahres übernimmt.

Außerdem hat der IWF im August dieses Jahres 
mit seiner allgemeinen Zuteilung neuer Sonder-
ziehungsrechte (SZR) in Höhe von 650  Mrd.  Dol-
lar weltweit neue Währungsreserven geschaffen. 
Deutschland hat sich dafür seit Ausbruch der Pan-
demie eingesetzt, um eine wachstumshemmende 
globale Reserveknappheit zu beheben. Die hart ge-
troffenen Schwellen- und Entwicklungsländer ha-
ben rund 42 Prozent der neu zugeteilten Reserven 
erhalten und können wie alle IWF-Mitgliedstaa-
ten grundsätzlich frei über ihre SZR verfügen. Es ist 
aber das gemeinsame Verständnis der Mitgliedstaa-
ten, die neuen nationalen Reserven in erster Linie 
zur Überwindung der Pandemie und zur Stärkung 
der eigenen Reservebasis einzusetzen. Hierzu berät 
der IWF seine Mitgliedstaaten und legt dabei auch 
deren Verwendung von SZR engmaschiger offen.

Es wurde zudem intensiv darüber diskutiert, ob 
und wie Industrieländer freiwillig Teile ihrer zu-
sätzlichen SZR Entwicklungs- und Schwellen-
ländern leihweise zur Verfügung stellen könnten 
(„SDR Channelling“). Damit soll die subventionierte 
Finanzierungsquelle für die ärmsten Länder im 
IWF, der PRGT, finanziell gestärkt werden. Außer-
dem sollen langfristige Anpassungsinvestitionen in 
den Bereichen öffentliche Gesundheit und Klima-
schutz gefördert werden, in enger Zusammenarbeit 
insbesondere mit der Weltbank. Die G20 haben bei 
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ihrem Treffen am 13. Oktober 2021 den IWF um die 
Schaffung eines entsprechenden neuen Treuhand-
fonds (Resilience and Sustainability Trust, RST) ge-
beten. Dies wurde auch im IWF-Lenkungsaus-
schuss einhellig unterstützt.

Der IWF hat neben der oben genannten Kreditver-
gabe an seine Mitgliedstaaten noch zwei weitere 
zentrale Tätigkeitsbereiche. Dazu gehört zum einen 
die administrative Kapazitätsentwicklung, in deren 
Rahmen er mit den Mitgliedstaaten die Modernisie-
rung und Effizienzsteigerung ihrer Wirtschaftspo-
litiken und Institutionen vorantreibt. Deutschland 
gehört zu den größten Gebern der Kapazitätsent-
wicklungsprogramme. Zum anderen gehört zu 
seinem Tätigkeitsbereich die volkswirtschaftliche 
Überwachung zur Kontrolle der Wirtschafts- und 
Finanzpolitiken aller seiner Mitgliedstaaten. Da die 
tiefgreifenden Auswirkungen des Klimawandels 
auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die 
Finanzstabilität immer deutlicher zutage treten, 
wird der IWF zukünftig Klimaaspekte in seiner Po-
litiküberwachung noch umfassender berücksichti-
gen. Dazu wird er z. B. die 20 Länder mit den höchs-
ten CO2-Emissionen im Rahmen seines Mandats 
mit Blick auf geeignete Klimaschutzmaßnahmen 
beraten. Darüber hinaus hat der IWF seine Arbei-
ten für den Klimaschutz insgesamt ausgeweitet. So 
veröffentlicht er beispielsweise wissenschaftliche 
Untersuchungen zu den Themen Bepreisung von 
CO2-Emissionen, Energiesubventionen sowie Aus-
wirkungen des Klimawandels auf die makroökono-
mische und finanzielle Stabilität.

Hybrides Treffen der 
Weltbankgruppe

Auch der Weltbankausschuss (Development Com-
mittee) fand am 15.  Oktober im hybriden Format 
statt. Im Mittelpunkt standen die Maßnahmen der 
Weltbankgruppe zur Unterstützung einer grünen, 
widerstandsfähigen und integrativen Entwicklung 
nach der Pandemie sowie ihre Rolle bei der Präven-
tion, Vorsorge und Reaktion auf zukünftige Krisen. 
Zentrale Themen waren dabei die weltweite Impf-
stoffversorgung, die Erhöhung von Schuldentrans-
parenz und die Bekämpfung der Schulden- und der 
Klimakrise. Die Verhandlungen zur vorgezogenen 
Wiederauffüllung der finanziellen Mittel der Inter-
national Development Association (für die Unter-
stützung der ärmsten Länder zuständiger Arm der 
Weltbankgruppe) sollen bis Ende 2021 abgeschlos-
sen werden. Das verabschiedete Kommuniqué des 
Development Committee fasst die wesentlichen 
Ergebnisse zusammen.
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Überblick zur aktuellen Lage
Wirtschaft

 ● Die deutsche Wirtschaft setzte ihren Expansionskurs im 3. Quartal des laufenden Jahres mit einem Zu-
wachs des preis-, kalender- und saisonbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,8 Prozent gegen-
über dem Vorquartal fort. Maßgeblich trug dazu verwendungsseitig der private Konsum bei. Entste-
hungsseitig wurde dagegen die Industrie durch Lieferengpässe ausgebremst.

 ● In ihrer Herbstprojektion geht die Bundesregierung davon aus, dass das preisbereinigte BIP vor dem Hin-
tergrund der Lieferengpässe, die aktuell noch das Abbauen des hohen Auftragsbestands der deutschen 
Industrie verzögern, in diesem Jahr um 2,6 Prozent und im nächsten Jahr um 4,1 Prozent zunimmt.

 ● Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt hält an. Die Arbeitslosigkeit war im Oktober erneut deutlich 
rückläufig und auch die Inanspruchnahme der Kurzarbeit ging zurück.

Finanzen

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich im Zeitraum Januar bis Oktober 2021 auf rund 
255,2 Mrd. Euro. Damit lagen die Einnahmen um 4,0 Prozent (rund +9,9 Mrd. Euro) über dem entspre-
chenden Vorjahresniveau, aber immer noch um rund 24,9 Mrd. Euro unter dem Niveau im gleichen 
Zeitraum des Jahres 2019. Die Steuereinnahmen (inklusive der EU-Eigenmittelabflüsse) stiegen bis Ok-
tober 2021 um 6,2 Prozent (rund +13,8 Mrd. Euro) gegenüber der Vorjahresperiode. Die Einnahmen aus 
Einkommen- und Körperschaftsteuer wuchsen dabei um 13,7 Prozent (rund +14,4 Mrd. Euro) an, die Ein-
nahmen aus Steuern vom Umsatz um 16,2 Prozent (rund +12,9 Mrd. Euro).

 ● Die Ausgaben des Bundeshaushalts beliefen sich von Januar bis Oktober 2021 auf rund 401,3 Mrd. Euro 
und lagen damit um 20,0 Prozent (rund +66,9 Mrd. Euro) über dem entsprechenden Vorjahresni-
veau. Im Zeitraum von Januar bis Oktober 2021 wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 
146,1 Mrd. Euro auf.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im Oktober 2021 um 17,5 Prozent über 
dem Ergebnis vom Oktober 2020. Der Einnahmezuwachs war überwiegend auf das Plus bei den Gemein-
schaftsteuern (+24,8 Prozent) zurückzuführen. Der starke Anstieg ist u. a. auch auf eine durch steuer-
liche Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen der Corona-Krise (Umsatzsteuersatzsenkung, Kin-
derbonus) reduzierte Vorjahresbasis zurückzuführen. Darüber hinaus verzeichnete das Aufkommen der 
veranlagten Einkommensteuer im Berichtsmonat Oktober 2021 einen beträchtlichen Anstieg. Das Auf-
kommen aus den Bundessteuern insgesamt lag im Oktober 2021 um 8,7 Prozent unter dem Steuerauf-
kommen des Vorjahresmonats, wesentlich bedingt durch die Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags 
zum 1. Januar 2021.
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Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht

Lieferengpässe verlangsamen 
Erholung im laufenden Jahr, 
für 2022 kräftiges Wachstum 
erwartet

Das 3.  Quartal des laufenden Jahres war gekenn-
zeichnet durch eine Zweiteilung der Konjunktur: 
Vor allem der zunehmende Impffortschritt ermög-
lichte über den Sommer einen kräftigen Wiederan-
stieg der Aktivität im Dienstleistungsbereich. Da-
gegen wurde die Industrie trotz starker Nachfrage 
insbesondere aus dem Ausland durch Liefereng-
pässe bei Rohstoffen und Vorprodukten merk-
lich gebremst. Auch dies hängt maßgeblich mit 
der Pandemie zusammen, da beispielsweise Coro-
na-Ausbrüche zu Schließungen chinesischer Hä-
fen führten und so die globalen Lieferketten beein-
trächtigen. Im Zuge beschleunigter Digitalisierung 
stieg zudem die Nachfrage nach Elektronik mit 
Halbleiterkomponenten stärker an als zu erwarten 
gewesen wäre. 

Laut der Schnellmeldung des Statistischen Bundes-
amts kam es vor diesem Hintergrund im 3. Quar-
tal zu einem Zuwachs des Bruttoinlandsproduk-
tes (BIP) in preis-, kalender-und saisonbereinigter 
Rechnung um 1,8  Prozent gegenüber dem Vor-
quartal. Diese Fortsetzung der im 2.  Quartal be-
gonnenen Aufwärtsbewegung der deutschen Wirt-
schaft wurde verwendungsseitig wesentlich durch 
den privaten Konsum getragen. Da die Liefereng-
pässe die Industrie und im Zuge dessen auch den 
Handel in den nächsten Monaten (weiterhin) ein-
schränken dürften und sich auch die Stimmungs-
indikatoren im Dienstleistungsbereich zuletzt we-
niger optimistisch darstellten, ist für das 4. Quartal 
derzeit mit nur einem geringfügigen Anstieg des 
BIP zu rechnen.

Nachfrageseitig befindet sich der Auftragsbestand 
in der Industrie aber weiterhin auf sehr hohem Ni-
veau, sodass unter der Annahme nachlassender 
Knappheiten bei Vorprodukten im nächsten Jahr 
kräftige Impulse von der Industrieproduktion zu 
erwarten sind. Insgesamt gesehen geht die Bundes-
regierung in der am 27. Oktober 2021 veröffentlich-
ten Herbstprojektion zur gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung für das laufende Jahr von einem Zu-
wachs des preisbereinigten BIP von 2,6 Prozent aus. 
Für das nächste Jahr wird eine kräftigere Entwick-
lung mit einem Wirtschaftswachstum von 4,1 Pro-
zent erwartet. Hierzu dürfte nicht nur die Auflösung 
der Lieferengpässe im Jahresverlauf beitragen, son-
dern auch eine weitere Normalisierung des priva-
ten Konsums. Parallel dürfte sich der positive Trend 
am Arbeitsmarkt fortsetzen, sodass Kurzarbeit und 
Arbeitslosigkeit im Verlauf weiter zurückgehen.

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeinde-
steuern) lagen im Oktober  2021 um 17,5  Prozent 
über dem Ergebnis vom Oktober  2020. Der Ver-
gleich mit dem Vorjahresmonat ist dabei allerdings 
weiterhin von einer  – durch Sonderfaktoren be-
dingt – sehr schwachen Vorjahresbasis beeinflusst 
(siehe Bericht zur Entwicklung der Steuereinnah-
men in dieser Ausgabe). In den Monaten Januar bis 
Oktober 2021 ist das Steueraufkommen insgesamt 
(ohne Gemeindesteuern) um 9,8 Prozent gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Auch für das 
Jahr 2021 insgesamt rechnet der Arbeitskreis „Steu-
erschätzungen“, der vom 9. bis 11. November 2021 
tagte, mit einem Anstieg des Steueraufkommens 
um 9,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit hat 
der Arbeitskreis seine Schätzung gegenüber der 
Mai-Steuerschätzung deutlich nach oben ange-
passt – im Mai 2021 war er noch von einem Anstieg 
von 4,6 Prozent für das Jahr 2021 ausgegangen.
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Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten

Gesamtwirtschaft/Einkommen

2020 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. Index

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

1. Q 21 2. Q 21 3. Q 21 1. Q 21 2. Q 21 3. Q 21

Bruttoinlandsprodukt¹

Vorjahrespreisbasis (verkettet) 102,3 -4,6 -1,9 +1,9 +1,8 -3,2 +10,3 +2,5 

Jeweilige Preise 3.368 -3,0 -0,2 +1,9 +3,9 -1,5 +11,6 +6,9 

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.528 -3,1 +0,3 +1,0 . +0,3 +12,8 .

Arbeitnehmerentgelte 1.852 -0,2 -0,5 +0,3 . -0,4 +4,9 .

Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen

676 -10,2 +2,4 +2,9 . +2,0 +40,6 .

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

1.975 +0,8 -0,2 +0,5 . -0,6 +3,4 .

Bruttolöhne und -gehälter 1.509 -0,7 -0,9 +0,4 . -1,2 +5,5 .

Sparen der privaten Haushalte 327 +49,6 +15,3 -11,0 . +35,1 -15,2 .

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/ 

Auftragseingänge

2020 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Aug 21 Sep 21
Dreimonats-
durchschnitt Aug 21 Sep 21

Dreimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.205 -9,3 -0,8 -0,7 +0,5 +14,5 +7,2 +11,2 

Waren-Importe 1.025 -7,1 +2,1 +0,1 +0,1 +16,9 +13,0 +15,5 

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

94,6 -7,3 -3,5 -1,1 -2,4 +2,2 -1,0 +2,3 

Industrie³ 91,5 -9,6 -4,3 -1,5 -2,4 +3,0 -1,4 +2,7 

Bauhauptgewerbe 116,8 +4,2 -2,6 +1,1 -2,2 -0,3 +0,1 +1,1 

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 93,6 -9,1 -5,8 -0,3 -3,0 +0,3 -3,0 +1,0 

Inland 92,2 -7,3 -5,0 -0,9 -2,4 +0,2 -3,3 +0,2 

Ausland 94,9 -10,9 -6,4 +0,1 -3,7 +0,5 -2,6 +1,8 

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 94,9 -6,3 -8,8 +1,3 +1,0 +10,4 +9,7 +15,3 

Inland 97,2 -7,3 -8,3 -5,9 -3,4 +10,8 +2,1 +12,5 

Ausland 91,9 -5,0 -9,2 +6,3 +4,1 +9,9 +15,0 +17,3 

Bauhauptgewerbe 122,9 -2,1 +7,3 . +2,6 +6,0 . +0,4 

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

115,8 +4,5 +1,2 -2,5 -1,4 +0,9 -0,7 +0,3 

Handel mit Kfz 111,1 -4,3 +0,2 . +2,7 -0,2 . +1,1 



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

57

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht

Monatsbericht des BMF 
November 2021

Erneuter leichter Dämpfer 
für die Warenexporte im 
September

Wie im Vormonat mussten die nominalen Waren-
exporte auch im September einen leichten Dämp-
fer hinnehmen und sanken saisonbereinigt um 
0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vorquar-
talsvergleich war dennoch insgesamt ein leichter 
Anstieg von 0,5 Prozent zu verzeichnen. Die nomi-
nalen Warenimporte blieben im Vormonats- und 
Vorquartalsvergleich mit jeweils einem leichten 
Plus von 0,1  Prozent auf nahezu unverändertem 
Niveau. Die derzeitige Entwicklung dürfte dabei 
maßgeblich durch die Probleme in den Lieferket-
ten beziehungsweise Lieferengpässe bestimmt sein. 
Die Bilanz des Warenhandels (nach Ursprungswer-
ten, mit Ergänzungen zum Außenhandel) lag im 
Zeitraum Januar bis September mit 147,1 Mrd. Euro 
über dem Vorjahresniveau (+10,8  Mrd.  Euro). Der 
Leistungsbilanzüberschuss lag im selben Zeitraum 

mit 175,9 Mrd. Euro um 13,8 Mrd. Euro über dem 
Vorjahresniveau.

Global betrachtet hatte der Welthandel gemäß dem 
CPB World Trade Monitor im August einen leichten 
Zuwachs zu verzeichnen (+0,8  Prozent gegenüber 
dem Vormonat), konnte die Verluste des Vormo-
nats damit aber nur teilweise wieder wettmachen. 
Welthandel sowie globale Industrieproduktion la-
gen bei zuletzt tendenziell schwächerer Dynamik 
aber auf vergleichsweise hohem Niveau.

Gemäß dem Kiel Trade Indicator dürften die deut-
schen nominalen Warenexporte auch im Oktober 
rückläufig gewesen sein. Zudem hat sich laut dem 
ifo  Institut die Stimmung unter den Exporteuren 
im Oktober merklich verschlechtert. Die Lieferket-
tenprobleme dürften die Außenhandelsdynamik 
daher zunächst weiterhin bremsen.

Der bislang insgesamt deutlich über seinem Vorjah-
resniveau liegende Wert der Warenimporte bringt 

Arbeitsmarkt

2020 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Aug 21 Sep 21 Okt 21 Aug 21 Sep 21 Okt 21

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,70 +18,9 -54 -31 -39 -377 -382 -383

Erwerbstätige, Inland 44,90 -0,8 +41 +31 . +275 +267 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 

33,54 +1,7 +33 . . +490 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2020 .

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Aug 21 Sep 21 Okt 21 Aug 21 Sep 21 Okt 21

Importpreise 97,3 -4,3 +1,4 +1,3 . +16,5 +17,7 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 103,8 -1,0 +1,5 +2,3 . +12,0 +14,2 .

Verbraucherpreise 105,8 +0,5 +0,0 +0,0 +0,5 +3,9 +4,1 +4,5 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland

saisonbereinigte Salden

Mrz 21 Apr 21 Mai 21 Jun 21 Jul 21 Aug 21 Sep 21 Okt 21

Klima +11,3 +10,9 +17,2 +23,0 +20,4 +17,8 +16,1 +13,6 

Geschäftslage +13,0 +15,0 +18,8 +28,0 +29,0 +31,4 +28,9 +28,2 

Geschäftserwartungen +9,6 +6,9 +15,5 +18,0 +12,0 +5,1 +4,1 -0,0

1 Stand: Oktober 2021.
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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auch verglichen mit dem Vorjahr ein deutlich hö-
heres Aufkommen der Einfuhrumsatzsteuer mit 
sich. In den Monaten von Januar bis Oktober dieses 
Jahres lag die Einfuhrumsatzsteuer 18,3 Prozent hö-
her als im Vorjahreszeitraum. Neben dem generel-
len Anstieg der Warenimporte trugen hierzu auch 
wesentlich der Basiseffekt durch die geringeren 
Umsatzsteuersätze in der 2.  Jahreshälfte  2020 so-
wie das Inkrafttreten des Brexit zum 1. Januar 2021 
bei, seit dem Importe aus dem Vereinigten König-
reich nicht mehr der (Binnen-)Umsatzsteuer, son-
dern der Einfuhrumsatzsteuer unterliegen.

Produzierendes Gewerbe 
weiterhin durch 
Lieferengpässe belastet

Nach dem deutlichen Rückgang im August erfuhr 
die Produktion im Produzierenden Gewerbe im 
September erneut einen Dämpfer und sank sai-
sonbereinigt um 1,1  Prozent gegenüber dem Vor-
monat. Im 3. Quartal kam es so insgesamt zu einem 
Rückgang von 2,4  Prozent gegenüber dem Vor-
quartal. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag die 
Produktion im September um 1,0  Prozent niedri-
ger. Sie befand sich saisonbereinigt noch 9,0  Pro-
zent unter dem Vorkrisenniveau vom Februar 2020. 
Die Industrieproduktion (ohne Energie und Bau-
gewerbe) sank im September gegenüber dem Au-
gust um saisonbereinigt 1,5  Prozent. Dabei nahm 
die Produktion von Investitionsgütern um 2,8 Pro-
zent und die von Vorleistungsgütern um 1,1  Pro-
zent ab. Die Produktion von Konsumgütern stieg 
um 0,2 Prozent.

Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe 
sind im September nach dem deutlichen Rück-
gang im August saisonbereinigt leicht um 1,3 Pro-
zent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Gegen-
über dem Vorkrisenmonat Februar 2020 entspricht 
dies saisonbereinigt einem Plus von 8,6  Prozent. 
Gegenüber dem Vorjahresmonat lagen die Auf-
tragseingänge um 9,7  Prozent höher. Der Anstieg 
im September war nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes auf Großaufträge im Maschinenbau 

aus dem nicht zum Euroraum gehörenden Ausland 
zurückzuführen.

Die Bauproduktion stieg im September um saison-
bereinigt 1,1  Prozent. Die Produktion im Bauge-
werbe lag damit 0,1  Prozent über dem Vorjahres-
niveau. Im Oktober verbesserte sich die Stimmung 
gemäß dem ifo  Geschäftsklima im Bauhauptge-
werbe weiter: Die Unternehmen waren leicht zu-
friedener mit der aktuellen Lage. Zudem konnte 
der Erwartungsindex zum sechsten Mal in Folge 
zulegen.

Die Knappheiten bei Vorprodukten dürften die an-
gesichts der hohen Auftragsbestände nachfragesei-
tig zu erwartenden Produktionszuwächse zeitlich 
verzögern. Laut Befragungen des ifo  Instituts ver-
ringerte sich zwar der Materialmangel in der Indus-
trie im Oktober geringfügig. Allerdings stieg laut 
dem ifo  Institut im Oktober die Kurzarbeit in der 
Industrie gegen den gesamtwirtschaftlichen Trend 
nochmals um 20.000  Personen auf 226.000  Perso-
nen an. Das entspricht 3,3 Prozent der sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten in dieser Branche. 
Zudem verschlechterte sich das Geschäftsklima im 
Verarbeitenden Gewerbe, da die Unternehmen so-
wohl ihre laufenden Geschäfte als auch die Erwar-
tungen für die kommenden Monate weniger posi-
tiv beurteilten.

Privater Konsum zeigt sich 
volatil

Die Umsätze der Einzelhandelsunternehmen san-
ken im September preis-, kalender- und saisonbe-
reinigt nach einem leichten Plus im Vormonat wie-
der um 2,5 Prozent. Die Umsätze liegen aber bereits 
spürbar über dem Niveau des Vorkrisenmonats 
Februar  2020 (aktuell um 3,7  Prozent). Der Rück-
gang im September war nach Angaben des Sta-
tistischen Bundesamts auf den Einzelhandel mit 
Nicht-Lebensmitteln zurückzuführen, dessen Um-
sätze im September  2021 um 5,1  Prozent gegen-
über dem August sanken. Im Vergleich zum Vor-
krisenniveau lagen sie aber 8,8 Prozent höher. Der 
Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und 
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Lederwaren verzeichnete dabei einen Umsatzrück-
gang von 9,6  Prozent gegenüber dem Vormonat 
und liegt mit 7,8 Prozent weiterhin deutlich unter 
dem Vorkrisenniveau.

Im Handel verschlechterte sich im Oktober das 
ifo Geschäftsklima deutlich; auch dort dürften Lie-
ferengpässe derzeit die Stimmung dämpfen. Die 
Händlerinnen und Händler waren merklich weni-
ger zufrieden mit ihren laufenden Geschäften und 
der Pessimismus mit Blick auf die kommenden Mo-
nate nahm weiter zu. Auch im Dienstleistungssek-
tor hat sich das Geschäftsklima nach der Erholung 
im Vormonat wieder verschlechtert (-2,6  Punkte). 
Die Unternehmen blickten deutlich weniger opti-
mistisch auf die kommenden Monate. Ihre aktuelle 
Lage bewerteten sie jedoch etwas besser.

Nachfrageseitig zeigte die Verbraucherstimmung 
gemessen am GfK  Konsumklimaindex nach brei-
ten Zugewinnen im Vormonat im Oktober ein eher 
uneinheitliches Bild. Deutliche Verluste musste 
dabei die Einkommenserwartung nach positiver 
Entwicklung im Vormonat hinnehmen. Auch die 
Konjunkturaussichten trüben sich laut der GfK 
vor allem angesichts von Lieferengpässen etwas 
ein, bleiben aber weiter auf vergleichsweise ho-
hem Niveau. Demgegenüber konnte die Anschaf-
fungsneigung zum zweiten Mal in Folge zulegen. 
Für den Monat November prognostiziert die GfK 
einen Anstieg des Konsumklimas um 0,5  Punkte 
auf 0,9  Punkte. Dies wäre der höchste Wert seit 
April 2020.

Trotz der zuletzt eher verhaltenen Entwicklung der 
Indikatoren für den privaten Konsum hat sich das 
Aufkommen der Binnen-Umsatzsteuer im Oktober 
erneut deutlich erhöht (+11,9  Prozent gegenüber 
dem Vorjahr). Hierzu hat insbesondere die verrin-
gerte Basis des Vorjahres aufgrund der temporä-
ren Umsatzsteuersatzsenkung im 2. Halbjahr 2020 
beigetragen. Gleichwohl verdeutlicht der über die 
Monate Januar bis Oktober  2021 kumulierte Auf-
kommensanstieg um 10,0 Prozent gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum die im Jahresverlauf bislang zu-
nehmende Erholung des privaten Konsums.

Fortsetzung der positiven 
Entwicklung am Arbeitsmarkt 
im Oktober

Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt hält 
weiter an. Die Arbeitslosigkeit war im Oktober er-
neut deutlich rückläufig und sank nach Ursprungs-
werten auf 2,38 Millionen Personen. Damit waren 
383.000 Personen weniger arbeitslos als im Vorjah-
resmonat. Saisonbereinigt nahm die Arbeitslosen-
zahl gegenüber September um 39.000 Personen ab 
und die saisonbereinigte Arbeitslosenquote sank 
um 0,1 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent.

Auch bei der Erwerbstätigkeit der Personen mit 
Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept) setzte 
sich im September der Anstieg der Vormonate fort. 
Saisonbereinigt ergab sich hier ein spürbares Plus 
von 26.000 Personen gegenüber dem August. Nach 
Ursprungswerten waren 45,09  Millionen Perso-
nen erwerbstätig, das sind 239.000 Personen mehr 
als im Vorjahresmonat. Im August lag die sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung nach Hoch-
rechnungen der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
bei 33,97 Millionen Personen, das sind 1,5 Prozent 
mehr als im Vorjahresmonat.

Nach Hochrechnungen der BA erhielten im August 
760.000  Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbei-
tergeld – ein deutlicher Rückgang gegenüber dem 
Juli. Laut der BA wurde dieser Rückgang durch die 
Lieferengpässe im Verarbeitenden Gewerbe jedoch 
leicht gedämpft. Bis Oktober ging die Kurzarbeit 
über alle Wirtschaftszweige laut Schätzungen des 
ifo Instituts weiter auf 504.000 Personen zurück. So 
dürften beispielsweise im Gastgewerbe nur noch 
30.000  Personen in Kurzarbeit gewesen sein; zum 
Höhepunkt der Corona-Krise im April 2020 waren 
es allein in dieser Branche rund 670.000 Personen.

Die als Frühindikatoren dienenden Barometer des 
ifo  Instituts und des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) gaben im Oktober leicht 
nach, befinden sich aber nach wie vor auf hohem 
Niveau. Dies lässt einen weiterhin positiven – wenn 
auch im Vergleich zu den kräftigen Entwicklungen 
der Sommermonate abflachenden – Trend auf dem 
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BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima Deutschland
Salden                                                                                                                                                                                                                    in %

Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt; ifo Institut, eigene Berechnungen
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Arbeitsmarkt erwarten. Die Bundesregierung geht 
in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Ar-
beitslosenquote im Jahresdurchschnitt 2021 insge-
samt um 0,2 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent sinkt. 
Im kommenden Jahr dürfte sich die Erholung vor 
dem Hintergrund der erwartet positiven gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung mit einem Rückgang 
auf 5,1  Prozent noch deutlicher zeigen. Parallel 
wird bis 2022 mit einem Anstieg der Erwerbstätig-
keit auf 45,4 Millionen Personen gerechnet.

Zunehmende Erwerbstätigkeit sowie rückläufige 
Kurzarbeit führen zu einem höheren Bruttoauf-
kommen der Lohnsteuer – trotz der einnahmemin-
dernden Entlastungen der Steuerpflichtigen in die-
sem Jahr durch die Erhöhung des Grundfreibetrags 
sowie die Verschiebung der übrigen Tarifeckwerte. 
Im Oktober lag der Einnahmezuwachs bei 5,3 Pro-
zent gegenüber dem Oktober 2020.
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Energiepreise lassen 
Inflationsrate im Oktober 
weiter steigen

Die Inflationsrate (Veränderung des Verbraucher-
preisindex gegenüber dem Vorjahresmonat) hat 
im Oktober auf deutlich erhöhtem Niveau zuge-
legt. Sie lag bei 4,5  Prozent und damit gegenüber 
den beiden Vormonaten (4,1  Prozent beziehungs-
weise 3,9  Prozent) nochmals höher. Gegenüber 
dem Vormonat September entspricht dies einem 
Anstieg des Verbraucherpreisindex von 0,5 Prozent. 
Maßgeblicher Treiber war ein weiterer Anstieg der 
Preissteigerungsrate für Energie, wohingegen diese 
sich bei Dienstleistungs- und Nahrungsmittelprei-
sen leicht abgeschwächt hat. Im Einzelnen betrug 
die Inflationsrate beim Gesamtindex für Waren 
7,0 Prozent (nach 6,1 Prozent im September), dar-
unter 18,6 Prozent für Energie (nach 14,3 Prozent) 
und 4,4 Prozent für Nahrungsmittel (nach 4,9 Pro-
zent). Der Anstieg des Index für Dienstleistungen 
fiel leicht auf 2,4  Prozent (nach 2,5  Prozent), da-
runter unverändert ein Plus von 1,4  Prozent bei 
Wohnungsmieten.

Bis zum Jahresende ist weiterhin mit einer merk-
lich erhöhten Inflationsrate zu rechnen. Mit dem 
Jahreswechsel fällt dann der Basiseffekt aus der 
letztjährigen Senkung der Umsatzsteuersätze weg, 
sodass die Inflationsrate wieder etwas niedriger 
liegen sollte, angesichts des Auftriebs durch die 
Energiepreisentwicklung jedoch zunächst weiter-
hin (merklich) über dem Vorkrisenniveau. Auf den 
Märkten für Öl und insbesondere Kohle und Gas 
waren in den vergangenen Monaten teils massive 
Preisanstiege zu beobachten. Am aktuellen Rand 
hat sich die Aufwärtsbewegung nicht weiter fortge-
setzt beziehungsweise haben die Preise wieder et-
was nachgegeben.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojek-
tion davon aus, dass die durchschnittliche Inflati-
onsrate in diesem Jahr bei 3,0 Prozent liegen wird. 
Im nächsten Jahr wird dann  – u.  a. basierend auf 
Markterwartungen für die weitere Ölpreisentwick-
lung  – ein schrittweiser Rückgang der monatli-
chen Raten im Jahresverlauf angenommen, sodass 
die Inflationsrate im Jahresdurchschnitt  2022 bei 
2,2 Prozent liegen dürfte.
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Steuereinnahmen im Oktober 2021

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemein-
desteuern) lagen im Oktober  2021 um 17,5  Pro-
zent über dem Ergebnis vom Oktober  2020. Der 
Einnahmezuwachs war überwiegend auf das Plus 
bei den Gemeinschaftsteuern (+24,8  Prozent) zu-
rückzuführen. Die hohen Zuwächse bei der Lohn-
steuer und bei den Steuern vom Umsatz waren 
vor dem Hintergrund einer sehr schwachen Vor-
jahresbasis zu sehen. Hier war das Aufkommen im 
Oktober 2020 zusätzlich zu den Einnahmeminde-
rungen durch die Corona-Krise durch die Auswir-
kungen von Maßnahmen im Rahmen des Zweiten 
Corona-Steuerhilfegesetzes erheblich beeinträch-
tigt worden. Das Lohnsteueraufkommen im Okto-
ber 2020 war – wie im Vormonat – durch die Aus-
zahlung des Kinderbonus gemindert worden. Das 
Aufkommen der Steuern vom Umsatz war durch 
die temporäre Steuersatzsenkung im 2.  Halb-
jahr  2020 beträchtlich reduziert worden. Darüber 
hinaus verzeichnete das Aufkommen der veran-
lagten Einkommensteuer im Berichtsmonat Ok-
tober  2021 einen beträchtlichen Anstieg. Bei den 
Bundessteuern ergab sich im Oktober ein Einnah-
merückgang um 8,7  Prozent gegenüber dem Vor-
jahresmonat. Die Einnahmen aus den Ländersteu-
ern wiesen hingegen einen Anstieg um 5,8 Prozent 
auf.

EU-Eigenmittel

Im Berichtsmonat Oktober 2021 lagen die Zahlun-
gen von EU-Eigenmitteln inklusive der Zölle um 
rund 1,1  Mrd  Euro (+41,4  Prozent) über dem Er-
gebnis im Oktober  2020. Der Abruf von BNE-Ei-
genmitteln ist im Jahr 2021 aufgrund des Austritts 
des Vereinigten Königreichs für alle verbleiben-
den Mitgliedstaaten angestiegen. Hinzu kommt 
die Auswirkung der Haushaltserhöhung. Im Übri-
gen ist im Berichtsmonat der Berichtigungshaus-
halt 3/2021 abgerechnet worden (u. a. Vorfinanzie-
rung der Reserve für die Anpassung an den Brexit). 
Die monatlichen Anforderungen der Europäischen 

Union (EU) orientieren sich grundsätzlich an dem 
jeweils gültigen Jahreshaushalt der EU.

Gesamtüberblick kumuliert 
Januar bis Oktober 2021

In den Monaten Januar bis Oktober 2021 stieg das 
Steueraufkommen insgesamt (ohne Gemeinde-
steuern) um 9,8 Prozent gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum. Die Einnahmen aus den Gemeinschaft-
steuern erhöhten sich dabei um 13,1  Prozent; das 
Aufkommen der Bundessteuern ging um 7,7  Pro-
zent zurück. Die Ländersteuern verzeichneten ei-
nen Einnahmezuwachs um 11,3 Prozent.

Verteilung auf Bund, Länder 
und Gemeinden

Die Steuereinnahmen des Bundes nach Verrech-
nung von Bundesergänzungszuweisungen ver-
zeichneten im Oktober  2021 einen Anstieg um 
13,7  Prozent gegenüber dem Ergebnis vom Okto-
ber 2020. Die Einnahmen des Bundes aus den Ge-
meinschaftsteuern stiegen mit 31,0 Prozent stärker 
als das Steueraufkommen der Gemeinschaftsteu-
ern (+24,8  Prozent). Dies ist darauf zurückzufüh-
ren, dass der Bundesanteil am Aufkommen der 
Steuern vom Umsatz einen Zuwachs von 34,3 Pro-
zent verzeichnete, obgleich das Aufkommen der 
Steuern vom Umsatz nur um 21,7 Prozent anstieg. 
Der Bund ist gemäß § 1 Abs. 1 Finanzausgleichge-
setz mit rund 52,81  Prozent am Aufkommen be-
teiligt. Dieser Anteil wird im Weiteren durch die 
Zuweisung von Festbeträgen vom Bund an die Län-
der und Gemeinden gemindert. Bei gleichbleiben-
den Festbeträgen wächst der Anteil des Bundes mit 
steigendem Umsatzsteueraufkommen. Im Okto-
ber  2021 wurde zudem gegenüber dem Vorjahr 
ein geringerer Festbetrag vom Bund an die Länder 
überwiesen. Die Einnahmen des Bundes aus den 
Bundessteuern verringerten sich um 8,7  Prozent. 
Zudem stiegen die Eigenmittelabführungen des 
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Bundes an die EU sowie die Bundesergänzungszu-
weisungen an die Länder beträchtlich.

Die Länder verbuchten im Oktober  2021 einen 
deutlichen Anstieg ihrer Steuereinnahmen um 
17,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Der 
oben beschriebene Mechanismus der Umsatzsteu-
erverteilung führte zu einem im Vergleich mit dem 
Bund geringeren Anstieg der Einnahmen der Län-
der aus den Steuern vom Umsatz (+14,7  Prozent) 

und den Gemeinschaftsteuern insgesamt 
(+20,2 Prozent). Zudem war bei den Ländersteuern 
ein deutliches Plus von 5,8 Prozent zu verzeichnen. 
Ferner verbuchten die Länder höhere Einnahmen 
aus Bundesergänzungszuweisungen (+8,8 Prozent) 
sowie aus Regionalisierungsmitteln für den öffent-
lichen Personennahverkehr (+3,5 Prozent). Die Ein-
nahmen der Gemeinden aus ihrem Anteil an den 
Gemeinschaftsteuern stiegen um 22,4 Prozent.

2021

Oktober

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 
Oktober

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20214

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer² 17.149 +17,6 172.643 +3,9 217.950 +4,1

Veranlagte Einkommensteuer 1.308 X 51.454 +20,8 69.300 +17,5

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 1.473 +17,0 20.972 +22,4 23.950 +11,4

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge (einschließlich 
ehemaligem Zinsabschlag)

754 +105,9 8.205 +49,6 9.500 +40,5

Körperschaftsteuer -161 X 28.755 +76,2 38.900 +60,3

Steuern vom Umsatz 21.421 +21,7 203.379 +11,9 246.500 +12,3

Gewerbesteuerumlage 993 +35,4 3.650 +28,9 4.882 +28,5

Erhöhte Gewerbesteuerumlage 0  -100,0 -0 X 0 X

Gemeinschaftsteuern insgesamt 42.937 +24,8 489.056 +13,1 610.982 +12,3

Bundessteuern

Energiesteuer 3.371 +2,7 25.746  -2,3 37.050  -1,6

Tabaksteuer 1.337  -7,1 11.611 +0,1 14.560  -0,6

Alkoholsteuer 178 +7,0 1.616  -4,4 2.000  -10,6

Versicherungsteuer 716 +4,7 13.248 +2,9 14.960 +2,8

Stromsteuer 564  -12,4 5.514 +1,4 6.670 +1,7

Kraftfahrzeugsteuer 706  -6,5 8.123  -0,7 9.470  -0,6

Luftverkehrsteuer 75 +227,3 395 +58,9 560 +91,7

Solidaritätszuschlag 402  -61,5 8.458  -42,0 11.500  -38,4

Übrige Bundessteuern 115  -14,4 1.146  -3,5 1.413  -5,8

Bundessteuern insgesamt 7.466  -8,7 75.857  -7,7 98.183  -7,1

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 712  -3,4 7.653 +7,3 9.100 +5,8

Grunderwerbsteuer 1.471 +7,2 14.990 +13,6 18.150 +13,0

Rennwett- und Lotteriesteuer 257 +38,9 1.889 +13,7 2.340 +14,5

Biersteuer 52  -16,7 489 +4,7 590 +4,2

Übrige Ländersteuern 29 +7,5 468 +5,4 535 +5,0

Ländersteuern insgesamt 2.521 +5,8 25.489 +11,3 30.715 +10,6

Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹ 
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Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer

Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer lag im Ok-
tober 2021 – trotz der einnahmemindernden Ent-
lastungen der Steuerpflichtigen in diesem Jahr 
durch die Erhöhung des Grundfreibetrags sowie 
die Verschiebung der übrigen Tarifeckwerte  – um 
5,3  Prozent über dem Aufkommen im Vorjahres-
monat. Hierin spiegelte sich die gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum günstigere Lage am Arbeits-
markt wider. Das aus dem Lohnsteueraufkommen 
ausgezahlte Kindergeld lag um 27,6  Prozent un-
ter dem Kindergeldaufkommen im Oktober  2020. 
In jenem Monat hatte die Auszahlung der zwei-
ten Rate des Kinderbonus in Höhe von 100  Euro 
den Betrag des Kindergelds erhöht. Im Ergebnis er-
höhte sich das kassenmäßige Lohnsteueraufkom-
men im Vergleich zum Oktober 2020 um 17,6 Pro-
zent. In den Monaten Januar bis Oktober 2021 lag 

das kassenmäßige Lohnsteueraufkommen damit 
um insgesamt 3,9  Prozent über dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums.

Körperschaftsteuer

Im Veranlagungsmonat Oktober wurden per saldo 
rund 157  Mio.  Euro Körperschaftsteuer brutto er-
stattet. Im Oktober des Vorjahres wurden dem-
gegenüber per saldo rund 67  Mio.  Euro Kör-
perschaftsteuer brutto vereinnahmt. Aus dem 
Bruttoaufkommen wurden geringe Beträge an For-
schungszulage ausgezahlt sowie Rückzahlungen 
von Investitionszulage vereinnahmt. Per saldo war 
der Einfluss auf das kassenmäßige Körperschaft-
steueraufkommen mit einem Volumen von insge-
samt rund 3,2 Mio. Euro marginal. In den Monaten 
Januar bis Oktober  2021 stieg das kassenmäßige 
Körperschaftsteueraufkommen insgesamt um 
76,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

64

2021

Oktober

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 
Oktober

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20214

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

EU-Eigenmittel

Zölle 501 +1,9 4.057 +2,3 4.850 +3,1

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 370 +70,5 3.695 +68,6 4.420 +78,7

BNE-Eigenmittel 2.950 +48,0 25.765 +40,1 28.280 +10,4

EU-Eigenmittel insgesamt 3.821 +41,4 33.517 +36,5 38.870 +18,5

Bund³ 20.175 +13,7 239.573 +6,8 305.431 +7,9

Länder³ 25.741 +17,0 279.361 +10,4 347.128 +9,7

EU 3.821 +41,4 33.517 +36,5 38.870 +18,5

Gemeindeanteil an der Einkommen- und 
Umsatzsteuer

3.689 +22,4 42.008 +6,8 53.302 +6,4

Steueraufkommen insgesamt (ohne 
Gemeindesteuern)

53.425 +17,5 594.459 +9,8 744.730 +9,1

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen; Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom November 2021.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹
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Veranlagte Einkommensteuer

Im Veranlagungsmonat Oktober stieg das Aufkom-
men aus veranlagter Einkommensteuer brutto um 
143,7  Prozent gegenüber dem Oktober  2020. Vom 
Bruttoaufkommen sind die Arbeitnehmererstat-
tungen abzuziehen, deren Niveau gegenüber dem 
Oktober  2020 um 22,7  Prozent niedriger lag. Zu-
dem waren in geringem Ausmaß noch Investi-
tions-, Forschungs- und Eigenheimzulagen zu be-
rücksichtigen. In Summe stieg das kassenmäßige 
Aufkommen an veranlagter Einkommensteuer im 
Oktober 2021 auf rund 1,3 Mrd Euro gegenüber ei-
nem Erstattungsvolumen von rund 234 Mio. Euro 
im Oktober 2020. In den Monaten Januar bis Okto-
ber 2021 lag das kassenmäßige Aufkommen aus ver-
anlagter Einkommensteuer insgesamt um 20,8 Pro-
zent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

Nicht veranlagte Steuern vom 
Ertrag

Im Oktober  2021 lag das Bruttoaufkommen der 
nicht veranlagten Steuern vom Ertrag um 6,0 Pro-
zent über demjenigen im Vorjahresmonat. Aus dem 
Bruttoaufkommen wurden rund 68 Mio. Euro Er-
stattungen durch das Bundeszentralamt für Steu-
ern geleistet (-65,2  Prozent gegenüber dem Okto-
ber  2020). Insgesamt ergab sich damit ein Anstieg 
des Kassenaufkommens der nicht veranlag-
ten Steuern vom Ertrag um 17,0  Prozent gegen-
über dem Oktober  2020. In den Monaten Januar 
bis Oktober  2021 lag das kassenmäßige Aufkom-
men der nicht veranlagten Steuern vom Ertrag 
insgesamt um 22,4  Prozent über dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums.

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

Das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer auf 
Zins- und Veräußerungserträge verzeichnete im 
Vergleich zum Oktober  2020 einen Anstieg um 
105,9  Prozent. In den Monaten Januar bis Ok-
tober  2021 stieg das kassenmäßige Aufkom-
men insgesamt um 49,6  Prozent gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum.

Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz lag im 
Oktober  2021 um 21,7  Prozent höher als im Vor-
jahresmonat. Die Einnahmen aus der Binnenum-
satzsteuer stiegen um 11,9  Prozent; die Einnah-
men aus der Einfuhrumsatzsteuer erhöhten sich 
um 56,7  Prozent gegenüber dem Oktober  2020. 
Aufgrund der regelmäßig gewährten Dauerfrist-
verlängerung zur Abgabe der Umsatzsteueranmel-
dung und Abführung der Umsatzsteuer werden im 
Oktober von den Unternehmen die Umsatzsteuer-
einnahmen des Monats August abgeführt. Auch 
das Kassenaufkommen im Oktober 2020 war somit 
durch die Auswirkungen der Umsatzsteuersatzsen-
kung im 2.  Halbjahr  2020 vermindert. Die durch 
die Steuersatzsenkung bewirkte deutliche Reduzie-
rung der Vorjahresbasis ist für den überwiegenden 
Teil des Einnahmezuwachses im Berichtsmonat 
verantwortlich. In den Monaten Januar bis Okto-
ber  2021 stieg das kassenmäßige Aufkommen der 
Steuern vom Umsatz insgesamt um 11,9  Prozent 
gegenüber dem Niveau des Vorjahreszeitraums.
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Bundessteuern

Das Aufkommen aus den Bundessteuern insgesamt 
lag im Oktober  2021 um 8,7  Prozent unter dem 
Steueraufkommen des Vorjahresmonats, wesent-
lich bedingt durch die Teilabschaffung des Solida-
ritätszuschlags zum 1.  Januar  2021. Das Aufkom-
men aus dem Solidaritätszuschlag verringerte sich 
im Berichtsmonat um 61,5 Prozent gegenüber dem 
Oktober 2020. Weitere signifikante Einnahmerück-
gänge waren bei der Tabaksteuer (-7,1  Prozent), 
der Kraftfahrzeugsteuer (-6,5  Prozent) sowie der 
Stromsteuer (12,4  Prozent) zu verzeichnen. Deut-
liche Zuwächse im Vergleich zum Vorjahresmonat 
ergaben sich bei der Versicherungsteuer (+4,7 Pro-
zent), der Energiesteuer (+2,7  Prozent) und der 
Luftverkehrsteuer (+227,3  Prozent). Die Entwick-
lung der Luftverkehrsteuer weist darauf hin, dass 
der infolge der Corona-Krise stark reduzierte Flug-
verkehr an deutschen Flughäfen wieder zunimmt, 
allerdings noch weit unter dem Vorkrisenniveau 
liegt. Die Veränderungen bei den übrigen Steuer-
arten hatten betragsmäßig nur geringen Einfluss 
auf das Gesamtergebnis der Bundessteuern. In den 
Monaten Januar bis Oktober 2021 verringerte sich 
das kassenmäßige Aufkommen der Bundessteuern 
insgesamt um 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Ländersteuern

Das Aufkommen der Ländersteuern lag im Okto-
ber  2021 um 5,8  Prozent über dem Ergebnis aus 
dem Oktober 2020. Die Einnahmen aus der Grund-
erwerbsteuer stiegen um 7,2 Prozent, aus der Feu-
erschutzsteuer um 7,5 Prozent und aus der Renn-
wett- und Lotteriesteuer um 38,9  Prozent. Der 
Zuwachs bei der Rennwett- und Lotteriesteuer er-
gab sich vor allem aus beträchtlichen Einnahmen 
aus den neuen Steuerarten Online-Pokersteuer und 
Virtuelle Automatensteuer, die seit dem 1. Juli 2021 
erhoben werden. Bei der Biersteuer ergab sich ein 
Rückgang um 16,7 Prozent und bei der Erbschaft-
steuer um 3,4 Prozent. In den Monaten Januar bis 
Oktober  2021 stieg das Aufkommen der Länder-
steuern insgesamt um 11,3 Prozent.
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Entwicklung des Bundeshaushalts bis 
einschließlich Oktober 2021

Einnahmen

Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich 
im Zeitraum Januar bis Oktober  2021 auf rund 
255,2  Mrd.  Euro. Damit lagen die Einnahmen um 
4,0 Prozent (rund +9,9 Mrd. Euro) über dem entspre-
chenden Vorjahresniveau, aber immer noch rund 
24,9 Mrd. Euro unter dem Niveau im gleichen Zeit-
raum des Jahres  2019. Die Steuereinnahmen (in-
klusive der EU-Eigenmittelabflüsse) stiegen bis Ok-
tober 2021 um 6,2 Prozent (rund +13,8 Mrd. Euro) 
gegenüber der Vorjahresperiode. Die Einnahmen 
aus Einkommen- und Körperschaftsteuer wuchsen 
dabei um 13,7  Prozent (rund +14,4  Mrd.  Euro) an. 
Die Einnahmen aus Steuern vom Umsatz stiegen 
um 16,2 Prozent (rund +12,9 Mrd. Euro). Das Auf-
kommen aus dem Solidaritätszuschlag verringerte 
sich dagegen um 42,0 Prozent (rund -6,1 Mrd. Euro). 
Dieser Rückgang war im Wesentlichen auf die Ab-
schaffung des Solidaritätszuschlags ab diesem Jahr 
für rund 90  Prozent der Lohn- und Einkommen-
steuerpflichtigen zurückzuführen. Die Zunahme 
der Steuereinnahmen wurde auch durch die Zah-
lungen an die Europäische Union (EU)  – BNE-Ei-
genmittel der EU und Mehrwertsteuer-Eigenmittel 
der EU – gedämpft, die um rund 8,9 Mrd. Euro höher 
waren als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Die Sonstigen Einnahmen lagen kumuliert bis Ok-
tober 2021 um 17,3 Prozent (rund -3,9 Mrd. Euro) 
unter dem entsprechenden Vorjahresniveau. Dies 
war vor allem auf das Ausbleiben der Abführung des 
Bundesanteils am Reingewinn der Deutschen Bun-
desbank (2,5 Mrd. Euro) zurückzuführen. Das Bun-
deskartellamt nahm gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum rund 0,8 Mrd. Euro weniger aus Geldstrafen 
und Geldbußen ein. Auch das Ausbleiben der Divi-
dendenausschüttung der Deutschen Bahn machte 
sich bemerkbar. Im Jahr 2020 zahlte die Deutsche 
Bahn eine Dividende in Höhe von 650 Mio. Euro an 
den Bund.

Ausgaben

Der Vollzug des Haushalts 2021 ist wesentlich von 
der Bewältigung der COVID-19-Pandemie und ih-
rer Folgen geprägt. Die Ausgaben des Bundeshaus-
halts beliefen sich von Januar bis Oktober 2021 auf 
rund 401,3 Mrd. Euro und lagen damit um 20,0 Pro-
zent (rund +66,9 Mrd. Euro) über dem entsprechen-
den Vorjahresniveau. Nach ökonomischen Arten 
gegliedert resultierte der Anstieg der Ausgaben im 
betrachteten Zeitraum überwiegend aus höhe-
ren konsumtiven Ausgaben (+17,8  Prozent bezie-
hungsweise rund +53,8  Mrd.  Euro). Ein Großteil 
der höheren Ausgaben wurde für laufende Zu-
weisungen an Sozialversicherungen und für Zu-
schüsse an Unternehmen aufgewendet. Die Zu-
schüsse an Unternehmen stiegen um 48,9 Prozent 
(rund +19,3 Mrd. Euro). Dabei wurde der überwie-
gende Teil der höheren Ausgaben für Corona-Un-
ternehmenshilfen aufgewendet. Von den für diesen 
Zweck zur Verfügung gestellten Mitteln waren bis 
zum 30.  Oktober  2021 rund 33,5  Mrd.  Euro abge-
flossen. Die Zuweisungen an Sozialversicherungen 
überstiegen das entsprechende Vorjahresergeb-
nis um 15,8 Prozent (rund +19,0 Mrd. Euro). Darin 
enthalten waren Leistungen an den Gesundheits-
fonds für durch die SARS-CoV-2-Pandemie verur-
sachte Belastungen, die bis Oktober 2021 um rund 
12,9  Mrd.  Euro höher waren als im Oktober  2020. 
Weiterhin enthalten waren Zuweisungen an die Li-
quiditätsreserve des Gesundheitsfonds für das erst-
mals in diesem Jahr aufgelegte Zukunftsprogramm 
Krankenhäuser, die in der dafür veranschlagten 
Höhe von 3,0 Mrd. Euro ausgezahlt wurden.

Investiv wurden im Berichtszeitraum Mittel in 
Höhe von rund 44,3  Mrd.  Euro verausgabt. Damit 
wurde das Niveau vom Oktober 2020 um 41,9 Pro-
zent (rund +13,1  Mrd.  Euro) übertroffen. Dies war 
vor allem auf unterjährige Liquiditätshilfen an 
die Bundesagentur für Arbeit zurückzuführen, 
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Entwicklung des Bundeshaushalts

Ist 2020 Soll 2021¹ Ist-Entwicklung² Oktober 2021

Ausgaben (Mrd. €)³ 441,8 547,7 401,3

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % +20,0

Einnahmen (Mrd. €)4 311,1 307,3 255,2

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % +4,0

Steuereinnahmen (Mrd. €) 283,3 284,0 236,6

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % +6,2

Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. €) 0,0 0,0 0,0

Finanzierungssaldo (Mrd. €) -130,7 -240,4 - 146,1

Deckung/Verwendung: 130,7 240,4 146,1

Kassenmittel (Mrd. €) - - 88,9

Münzeinnahmen (Mrd. €) 0,2 0,2 0,2

Saldo der Rücklagenbewegungen5 0 0,0 0,0

Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo6 (Mrd. €) 130,5 240,2 57,0

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Nachtragshaushalt gemäß Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 

vom 3. Juni 2021 (BGBl. I Nr. 29 S. 1410).
2 Buchungsergebnisse.
3 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
4 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
5 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar.
6 (-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

die als Darlehen verbucht wurden und um rund 
11,8  Mrd.  Euro höher waren als im entsprechen-
den Zeitraum des Vorjahres. Die Sachinvestitionen 
gingen aufgrund geringerer Ausgaben für Baumaß-
nahmen um 46,8 Prozent (rund -3,8 Mrd. Euro) zu-
rück. Die gegenüber dem Vorjahr geringeren Ausga-
ben für Baumaßnahmen waren vor allem auf einen 
Sondereffekt zurückzuführen, der das ganze Jahr 
wirken wird. Die Investitionen im Fernstraßenbau 
werden ab dem Jahr 2021 an die „Autobahn GmbH 
des Bundes“ ausgelagert. Die „Autobahn GmbH des 
Bundes“ erhält die dafür benötigten Mittel über Zu-
schüsse für Investitionen, die im Oktober 2021 um 
rund 2,9 Mrd. Euro höher gewesen sind als im Ok-
tober des vergangenen Jahres. Gemäß Soll 2021 er-
hält die „Autobahn GmbH des Bundes“ dieses Jahr 
insgesamt Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 
rund 5,5 Mrd. Euro. Bei den Bauinvestitionen sind 
daher im Jahr 2021 auch rund 4,7 Mrd. Euro weni-
ger veranschlagt als im Soll des Jahres  2020 (rund 
4,2 Mrd. Euro weniger gegenüber dem Ist 2020).

Finanzierungssaldo

Im Zeitraum von Januar bis Oktober  2021 wies 
der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 
146,1 Mrd. Euro auf.

Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen im 
Laufe des Haushaltsjahres starken Schwankungen 
und beeinflussen somit die eingesetzten Kassen-
mittel in den einzelnen Monaten in unterschiedli-
chem Maße. Auch der Kapitalmarktsaldo zeigt im 
Jahresverlauf in der Regel starke Schwankungen. 
Die unterjährige Entwicklung des Finanzierungs-
saldos und des jeweiligen Kapitalmarktsaldos sind 
daher keine Indikatoren, aus denen sich die erfor-
derliche Nettokreditaufnahme und der Finanzie-
rungssaldo am Jahresende errechnen lassen.
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Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen

Ist 2020 Soll 20211

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

Oktober 
2020

Oktober 
2021

in Mio. €
Anteil 
in % in Mio. €

Anteil 
in % in Mio. € in %

Allgemeine Dienste 95.479 21,6 103.911 19,0 72.088 75.578 +4,8

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 12.127 2,7 12.324 2,3 6.960 7.594 +9,1

Verteidigung 45.471 10,3 47.019 8,6 34.433 35.807 +4,0

Politische Führung, zentrale Verwaltung 19.199 4,3 22.707 4,1 16.205 17.309 +6,8

Finanzverwaltung 5.342 1,2 5.922 1,1 4.327 4.772 +10,3

Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kulturelle Angelegenheiten 28.645 6,5 31.829 5,8 17.601 19.522 +10,9

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, 
Weiterbildungsteilnehmende

6.045 1,4 5.182 0,9 2.863 4.182 +46,1

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen

15.236 3,4 18.207 3,3 9.624 10.055 +4,5

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 218.365 49,4 284.649 52,0 188.504 241.136 +27,9

Sozialversicherungen einschließlich Arbeitslosenversicherung 129.829 29,4 134.149 24,5 115.208 133.681 +16,0

darunter:

 Allgemeine Rentenversicherung 93.004 21,1 97.401 17,8 83.937 87.871 +4,7

 Krankenversicherung 15.884 3,6 19.010 3,5 13.160 16.071 +22,1

 Arbeitslosenversicherung 6.913 1,6 3.350 0,6 5.617 17.385 +209,5

Arbeitsmarktpolitik 40.876 9,3 45.360 8,3 31.855 35.118 +10,2

darunter:

Arbeitslosengeld II nach SGB II 20.658 4,7 23.700 4,3 17.508 18.614 +6,3

Leistungen des Bundes für Unterkunft und Heizung 
nach dem SGB II

10.097 2,3 11.200 2,0 6.504 8.555 +31,5

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. 10.343 2,3 11.395 2,1 8.667 9.234 +6,5

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen 
Ereignissen

2.039 0,5 2.269 0,4 1.730 1.749 +1,1

Sonstige soziale Angelegenheiten 24.149 5,5 79.621 14,5 21.345 51.276 +140,2

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung 19.001 4,3 25.114 4,6 16.543 12.336 -25,4

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale 
Gemeinschaftsdienste

1.783 0,4 2.972 0,5 969 1.239 +27,9

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 893 0,2 1.675 0,3 637 882 +38,4

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.469 0,3 2.611 0,5 605 1.070 +76,9

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 5.509 1,2 14.620 2,7 4.359 4.061 -6,8

Regionale Förderungsmaßnahmen 1.400 0,3 2.968 0,5 786 894 +13,8

Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 2.316 0,5 1.491 0,3 2.227 606 -72,8

Verkehrs- und Nachrichtenwesen 22.961 5,2 33.683 6,1 16.409 17.792 +8,4

Straßen 9.791 2,2 9.815 1,8 6.841 5.546 -18,9

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 8.156 1,8 16.321 3,0 5.690 6.684 +17,5

Allgemeine Finanzwirtschaft 48.585 11,0 48.336 8,8 17.352 28.607 +64,9

Zinsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Schuldenaufnahme

6.457 1,5 10.267 1,9 4.712 4.344 -7,8

Ausgaben insgesamt² 441.798 100,0 547.726 100,0 334.428 401.340 +20,0

1 Nachtragshaushalt gemäß Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
vom 3. Juni 2021 (BGBl. I Nr. 29 S. 1410).

2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Bundesausgaben nach ökonomischen Arten

Ist 2020 Soll 2021¹

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber 
Vorjahr 

Oktober 
2020

Oktober 
2021

in Mio. €
Anteil 
in % in Mio. €

Anteil 
in % in Mio. € in %

Konsumtive Ausgaben 391.450 88,6 461.191 84,2 303.201 357.023 +17,8

Personalausgaben 35.409 8,0 35.960 6,6 30.016 31.102 +3,6

Aktivbezüge 26.249 5,9 26.817 4,9 21.988 22.982 +4,5

Versorgung 9.160 2,1 9.144 1,7 8.028 8.121 +1,2

Laufender Sachaufwand 36.370 8,2 44.823 8,2 25.336 27.172 +7,2

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 1.801 0,4 1.164 0,2 1.337 794  -40,6

Militärische Beschaffungen 16.833 3,8 18.155 3,3 10.605 11.086 +4,5

Sonstiger laufender Sachaufwand 17.736 4,0 25.504 4,7 13.394 15.291 +14,2

Zinsausgaben 6.413 1,5 10.261 1,9 4.668 4.318  -7,5

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 312.053 70,6 366.125 66,8 242.167 293.291 +21,1

an Verwaltungen 75.607 17,1 40.670 7,4 40.849 52.485 +28,5

an andere Bereiche 236.446 53,5 325.455 59,4 201.318 240.806 +19,6

darunter:

Unternehmen 49.569 11,2 104.429 19,1 39.461 58.751 +48,9

Renten, Unterstützungen u. a. 30.735 7,0 36.535 6,7 26.054 27.750 +6,5

Sozialversicherungen 134.613 30,5 153.495 28,0 119.697 138.665 +15,8

Sonstige Vermögensübertragungen 1.205 0,3 4.022 0,7 1.014 1.140 +12,4

Investive Ausgaben 50.348 11,4 59.268 10,8 31.227 44.317 +41,9

Finanzierungshilfen 38.756 8,8 51.165 9,3 23.166 40.032 +72,8

Zuweisungen und Zuschüsse 30.652 6,9 39.856 7,3 16.994 20.298 +19,4

Darlehensgewährungen, Gewährleistungen 7.630 1,7 6.680 1,2 6.163 19.411 +215,0

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 473 0,1 4.628 0,8 9 323 X

Sachinvestitionen 11.592 2,6 8.103 1,5 8.061 4.285  -46,8

Baumaßnahmen 8.192 1,9 4.554 0,8 5.821 2.657  -54,4

Erwerb von beweglichen Sachen 2.816 0,6 3.412 0,6 1.816 1.571  -13,5

Grunderwerb 585 0,1 137 0,0 424 57  -86,6

Globalansätze 0 0,0 27.267 5,0 0 0 X

Ausgaben insgesamt² 441.798 100,0 547.726 100,0 334.428 401.340 +20,0

1 Nachtragshaushalt gemäß Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
 vom 3. Juni 2021 (BGBl. I Nr. 29 S. 1410).

2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Einnahmen des Bundes

Ist 2020 Soll 2021¹

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Oktober 
2020

Oktober 
2021

in Mio. €
Anteil 
in % in Mio. €

Anteil 
in % in Mio. € in %

Steuern 283.254 91,1 284.024 92,4 222.759 236.560 +6,2

Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern: 235.978 75,9 250.470 81,5 185.501 213.084 +14,9

Einkommen- und Körperschaftsteuer 
(einschließlich Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge)

140.012 45,0 134.358 43,7 104.851 119.234 +13,7

davon:

Lohnsteuer 89.075 28,6 84.651 27,5 67.699 68.937 +1,8

Veranlagte Einkommensteuer 25.067 8,1 24.814 8,1 18.104 21.867 +20,8

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag 10.761 3,5 9.200 3,0 8.476 10.443 +23,2

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge 

2.976 1,0 2.794 0,9 2.413 3.610 +49,6

Körperschaftsteuer 12.134 3,9 12.899 4,2 8.160 14.378 +76,2

Steuern vom Umsatz 94.391 30,3 114.323 37,2 79.569 92.425 +16,2

Gewerbesteuerumlage 1.574 0,5 1.789 0,6 1.081 1.424 +31,7

Energiesteuer 37.635 12,1 39.850 13,0 26.352 25.746 -2,3

Tabaksteuer 14.651 4,7 14.190 4,6 11.603 11.611 +0,1

Solidaritätszuschlag 18.676 6,0 9.950 3,2 14.574 8.458 -42,0

Versicherungsteuer 14.553 4,7 14.890 4,8 12.873 13.248 +2,9

Stromsteuer 6.561 2,1 6.880 2,2 5.437 5.514 +1,4

Kraftfahrzeugsteuer 9.526 3,1 9.545 3,1 8.181 8.123 -0,7

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.249 0,7 2.102 0,7 1.701 1.611 -5,3

Kaffeesteuer 1.060 0,3 1.070 0,3 853 872 +2,2

Luftverkehrsteuer 292 0,1 630 0,2 249 395 +58,6

Schaumweinsteuer und Zwischenerzeugnissteuer 428 0,1 394 0,1 323 278 -13,9

Sonstige Bundessteuern 1 0,0 2 0,0 1 2 +100,0

Abzugsbeträge

Konsolidierungshilfen an die Länder 1.067 X 800 X 1.067 800 -25,0

Ergänzungszuweisungen an Länder 8.751 X 9.179 X 6.530 7.653 +17,2

BNE-Eigenmittel der EU 25.616 X 33.280 X 18.392 25.765 +40,1

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU 2.473 X 4.430 X 2.191 3.695 +68,6

Zuweisungen an Länder für ÖPNV 11.457 X 9.268 X 9.964 7.723 -22,5

Zuweisung an die Länder für Kfz-Steuer und 
Lkw-Maut

8.992 X 8.992 X 6.744 6.744 -

Sonstige Einnahmen 27.831 8,9 23.290 7,6 22.566 18.659 -17,3

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 7.263 2,3 5.352 1,7 5.677 2.791 -50,8

Zinseinnahmen 364 0,1 385 0,1 278 267 -4,0

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, 
Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen

1.342 0,4 1.253 0,4 917 1.009 +10,0

Einnahmen insgesamt² 311.085 100,0 307.314 100,0 245.326 255.219 +4,0

1 Nachtragshaushalt gemäß Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021  
vom 3. Juni 2021 (BGBl. I Nr. 29 S. 1410).

2 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 
Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kernhaushalte der Länder bis 
einschließlich September 2021

Der Finanzierungssaldo der Kernhaushalte der 
Ländergesamtheit betrug am Ende des Berichts-
zeitraums rund -0,5 Mrd. Euro und verbesserte sich 
im Vergleich zum Vorjahreswert um 23,8 Mrd. Euro.

Die Ausgaben der Länder wuchsen im Vergleich 
zum Vorjahr um 1,4  Prozent an. Hervorzuheben 
sind die laufenden Zahlungen an Gemeinden, die 
bezogen auf die Ländergesamtheit um 5,9 Prozent 
(4,7 Mrd. Euro) gestiegen sind. In zwei Ländern wa-
ren in den Zahlungen an Verwaltungen der laufen-
den Rechnung u. a. die Auszahlungen der Fluthilfen 
in Höhe von 0,4 Mrd. Euro enthalten.

Die Einnahmen stiegen im Vergleich zum Vor-
jahr um 9,0  Prozent. Maßgeblich für den An-
stieg waren die gegenüber dem Vorjahreszeitraum 
um 11,3  Prozent gestiegenen Steuereinnahmen 

(24,4  Mrd.  Euro). Bezogen auf die Ländergesamt-
heit lagen die Steuereinnahmen damit deutlich 
über dem Niveau des Vorkrisenjahres  2019. Der 
Anstieg der Einnahmen war auch auf den Zuwachs 
der Zuweisungen von Verwaltungen der laufenden 
Rechnung um 3,1 Prozent (2,3 Mrd. Euro) zurück-
zuführen, in denen sich vor allem die vom Bund ge-
leisteten Zahlungen an die Länder im Rahmen der 
Corona-Hilfspakete widerspiegelten. Hierbei ist je-
doch zu beachten, dass die Zahlungen im Rahmen 
der Unternehmenshilfen bei den Corona-Hilfspa-
keten anlassbezogen an die Länder gezahlt werden.

Die Einnahmen und Ausgaben der Länder bis ein-
schließlich September sind im statistischen An-
hang der Online-Version des Monatsberichts 
(www.bmf-monatsbericht.de) aufgeführt.

Entwicklung der Länderhaushalte bis September 2021 –  Länder insgesamt
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis September 2021 – Flächenländer 
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis September 2021 –  Stadtstaaten
Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Die Kreditaufnahme des Bundes dient der Finan-
zierung des Bundeshaushalts und der Sonderver-
mögen des Bundes. Sondervermögen werden un-
terschieden in solche Sondervermögen, die über 
den Bundeshaushalt oder andere Einnahmen mit-
finanziert werden, und Sondervermögen mit eige-
ner Kreditermächtigung (Finanzmarktstabilisie-
rungsfonds (FMS), Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(WSF) und Investitions- und Tilgungsfonds (ITF) 
sowie Restrukturierungsfonds (RSF)). Der RSF wird 
nachfolgend nicht mit aufgeführt, da zu den be-
trachteten Stichtagen keine Kreditaufnahme vor-
gelegen hat. Die Kreditaufnahme für die Sonder-
vermögen FMS und WSF dient dabei zum einen 
der Finanzierung von Aufwendungen für Stabili-
sierungsmaßnahmen gemäß §  9 Abs.  1  Stabilisie-
rungsfondsgesetz (StFG) oder der Rekapitalisierung 
von Unternehmen gemäß §  22  StFG. Zum ande-
ren nimmt der Bund für FMS und WSF auch Kre-
dite auf, die gemäß § 9 Abs. 5 und § 23 StFG dann 
als konditionsgleiche Darlehen an Anstalten des 
öffentlichen Rechts durchgeleitet werden. Die Auf-
nahme dieser Kredite über den Bund dient der 
Kostenersparnis.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich

● erst auf die gesamte Kreditaufnahme des
Bundes,

● dann auf die Kreditaufnahme beziehungs-
weise Verschuldung des Bundeshaushalts und
der mitfinanzierten Sondervermögen, sowie
von FMS, WSF und ITF ohne Finanzierung von
Darlehen für Anstalten des öffentlichen Rechts
und

● anschließend auf die Kreditaufnahme für FMS
und WSF zur Finanzierung von an Anstalten
des öffentlichen Rechts durchzuleitende Dar-
lehen (im Folgenden „Darlehensfinanzierung“).

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes

Der Bund hatte am 31. Dezember 2020 Kredite in 
Höhe von 1.272,0  Mrd.  Euro aufgenommen. Die-
ser Bestand erhöhte sich zum 31.  Oktober  2021 
auf 1.417,3  Mrd.  Euro. Der Anstieg der Kreditauf-
nahme um 145,4  Mrd.  Euro ging auf den Finan-
zierungsbedarf des Bundes für den Haushalt und 
die Sondervermögen einschließlich der Bedarfe 
von FMS und WSF zur Durchleitung von Darle-
hen an Anstalten des öffentlichen Rechts zurück. 
Wie im Vorjahr ist auch im Jahr 2021 mit einer er-
höhten Kreditaufnahme zu rechnen. Hintergrund 
sind weiterhin die Maßnahmen, die die Bundesre-
gierung zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Fol-
gen der COVID-19-Pandemie beschlossen hat. Im 
Juni  2021 ist der Nachtrag zum Bundeshaushalts-
plan für das Haushaltsjahr  2021 in Kraft getreten, 
der einen um etwa 60 Mrd. Euro gestiegenen Netto-
kreditbedarf des Bundeshaushalts vorsieht. Bereits 
die erste Fassung des Haushaltsgesetzes 2021 bein-
haltete eine gegenüber dem Vorjahr nochmals hö-
here geplante Nettokreditaufnahme.

Der Anstieg des Bestands der Kreditaufnahme 
gegenüber dem 31.  Dezember  2020 resul-
tierte aus neuen Aufnahmen im Volumen von 
443,6  Mrd.  Euro, denen wiederum Fälligkeiten im 
Volumen von 298,2  Mrd.  Euro gegenüberstanden. 
Bis zum 31.  Oktober  2021 wurden im Jahr  2021 
für die Verzinsung aller auch in früheren Jahren 
aufgenommenen bestehenden Kredite saldiert 
3,6 Mrd. Euro aufgewendet.

Im Oktober  2021 wurden 42,0  Mrd.  Euro an kon-
ventionellen Bundeswertpapieren emittiert. Sie 
verteilten sich auf 1,0  Mrd.  Euro 30-jährige Bun-
desanleihen, 12,0 Mrd. Euro 10-jährige Bundesan-
leihen (zu denen hier auch die im Jahr  2020 ein-
geführten 7- und 15-jährigen Bundesanleihen 

Kreditaufnahme des Bundes und seiner 
Sondervermögen
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gezählt werden), 4,0  Mrd.  Euro Bundesobligatio-
nen, 5,0 Mrd. Euro Bundesschatzanweisungen und 
20,0 Mrd. Euro Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes. Im Oktober 2021 wurde des Weiteren 
die aktuelle 10-jährige Grüne Bundesanleihe um 
ein Volumen von 3,0 Mrd. Euro aufgestockt und es 
wurden inflationsindexierte Bundesanleihen mit 
einem Volumen von 700 Mio. Euro begeben.

Die Eigenbestände des Bundes an Bundeswert-
papieren erhöhten sich im Oktober  2021 um 
3,2  Mrd.  Euro auf 164,0  Mrd.  Euro. Die Verände-
rung resultierte im Wesentlichen aus Sekundär-
marktverkäufen in Höhe von 15,4 Mrd. Euro, denen 
Käufe in Höhe von 6,6  Mrd.  Euro und die Erhö-
hung von Eigenbeständen durch bei Emission zu-
rückbehaltene Emissionsanteile um 12,0 Mrd. Euro 
gegenüberstanden.

Am 31.  Oktober  2021 entfielen 93,6  Prozent der 
Kreditaufnahmen auf die Kreditaufnahme des 
Bundes für Haushalt und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung. 6,4 Prozent der Kreditauf-
nahme dienten der Finanzierung von FMS und 
WSF für durchgeleitete Kredite an Anstalten des öf-
fentlichen Rechts.

Entwicklung der Kreditauf-
nahme des Bundes (Haushalt 
und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung)

Im Oktober  2021 wurden für den Bund (Haus-
halt und Sondervermögen ohne Darlehensfinan-
zierung) 40,6  Mrd.  Euro an Krediten aufgenom-
men. Gleichzeitig wurden 39,1  Mrd.  Euro fällige 
Kredite getilgt. Für die Verzinsung der Kredite des 
Bundes (Haushalt und Sondervermögen ohne Dar-
lehensfinanzierung) wurden im Oktober saldiert 
0,6 Mrd. Euro vereinnahmt.

Am 31.  Oktober  2021 betrug der Bestand der 
Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und 

Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung) 
insgesamt 1.327,0  Mrd.  Euro. Damit erhöhte sich 
dieser gegenüber dem 31.  Dezember  2020 um 
123,0 Mrd. Euro. Der größte Teil der Erhöhung ent-
fiel mit 121,1  Mrd.  Euro auf den Bundeshaushalt, 
dessen Bestand auf 1.284,4 Mrd. Euro anstieg.

Per 31. Oktober 2021 betrug der Bestand der Kre-
ditaufnahme für den ITF 16,1  Mrd.  Euro. Der Be-
stand der Kreditaufnahme des FMS für Kredite 
für Aufwendungen gemäß §  9 Abs.  1  StFG betrug 
zu diesem Stichtag 22,8  Mrd.  Euro. Die Krediter-
mächtigungen des WSF für Kredite für Rekapita-
lisierungsmaßnahmen gemäß §  22  StFG wurden 
im Jahr  2021 bis Ende Oktober  2021  – unter Be-
rücksichtigung von Fälligkeiten  – über insgesamt 
1,8 Mrd. Euro in Anspruch genommen, sodass sich 
per 31. Oktober 2021 ein Bestand an Krediten von 
3,6 Mrd. Euro ergab.

Entwicklung der Kredit-
aufnahme des Bundes zur 
Darlehensfinanzierung

Seit dem Jahr 2019 werden für den FMS Kredite zur 
Refinanzierung von an die FMS Wertmanagement 
(FMS-WM) durchzuleitende Darlehen gemäß §  9 
Abs. 5 StFG aufgenommen. In ähnlicher Weise er-
folgt seit dem Jahr  2020 eine Kreditaufnahme für 
den WSF zur Gewährung von Darlehen an die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau zur Finanzierung von 
Krisenmaßnahmen gemäß § 23 StFG.

Im Oktober  2021 wurden für den FMS zu diesem 
Zweck Kredite im Volumen von 2,0 Mrd. Euro neu 
aufgenommen, es wurden keine Kredite fällig. Per 
31. Oktober 2021 betrug der Bestand 55,0 Mrd. Euro. 
Der Bestand von Krediten zur Darlehensfinanzie-
rung für den WSF veränderte sich im Laufe des Ok-
tobers 2021 nicht und betrug am 31. Oktober 2021
somit wie im Vormonat 35,4  Mrd.  Euro. Seit Jah-
resbeginn stieg der Bestand der Kredite zur Darle-
hensfinanzierung damit auf 90,4 Mrd. Euro.
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Kreditaufnahme des Bundes - Bestand und laufendes Jahr
in Mio. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Weitere Einzelheiten für den Monat Oktober 2021 
können folgenden Tabellen entnommen werden:

● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes,

● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung),

● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes
zur Darlehensfinanzierung,

● Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigen-
bestände an Bundeswertpapieren.

Im statistischen Anhang der Online-Version des 
Monatsberichts sind zusätzlich die drei erst-
genannten Tabellen mit Daten für den Okto-
ber  2021, die nach Restlaufzeitklassen gruppierte 
Kreditaufnahme des Bundes sowie die monatli-
che Historie zur Kreditaufnahme, dem Bedarf der 

Kreditaufnahme, Tilgungen und Zinsen für die 
Kreditaufnahme enthalten.

Die Abbildung „Kreditaufnahme des Bundes – Be-
stand und laufendes Jahr“ zeigt die Verteilung der 
Kreditaufnahme auf die Finanzierungsinstru-
mente, sowohl für die Aufnahme im Jahr 2021 bis 
Ende Oktober als auch für den gesamten Bestand 
per 31. Oktober 2021. Den größten Anteil der Kre-
ditaufnahme im Jahr 2021 machen bis Ende Okto-
ber mit 203,2 Mrd. Euro beziehungsweise 45,8 Pro-
zent die (teils unterjährig fälligen) Unverzinslichen 
Schatzanweisungen des Bundes aus, gefolgt von den 
10-jährigen Bundesanleihen mit 101,8  Mrd.  Euro
beziehungsweise 23,0 Prozent. Zu diesem Segment
werden hier auch die im Jahr 2020 neu eingeführ-
ten 7- und die 15-jährigen Bundesanleihen gezählt. 
Per 31. Oktober 2021 waren über 99 Prozent des Be-
stands der Kreditaufnahmen des Bundes in Form
von Inhaberschuldverschreibungen verbrieft, bei
denen die konkreten Gläubiger dem Bund nicht
bekannt sind.
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes im Oktober 2021 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand 
Aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand 

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

30. September 
2021  Oktober  Oktober 

31. Oktober 
2021 Oktober Oktober 

Insgesamt 1.413.813 42.612 -39.083 1.417.342 3.529 631

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.281.798 41.711 -39.083 1.284.425 2.627 590

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Aufwendungen  
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.756 7 - 22.763 7 -

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Abwicklungsanstalten 
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

53.000 2.000 - 55.000 2.000 41

Investitions- und Tilgungsfonds 16.069 57 - 16.126 57 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnah-
men gemäß § 22 StFG)

4.777 -1.162 - 3.615 -1.162 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau gemäß § 23 StFG)

35.413 - - 35.413 - -

Gliederung nach Instrumentenarten

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.319.819 40.215 -39.083 1.320.951 1.132 319

30-jährige Bundesanleihen 275.191 1.086 - 276.276 1.086 -83

10-jährige Bundesanleihen 594.005 8.284 - 602.289 8.284 127

Bundesobligationen 198.692 4.976 -21.456 182.213 -16.480 126

Bundesschatzanweisungen 105.398 4.809 - 110.207 4.809 62

Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes

146.533 21.060 -17.627 149.966 3.433 87

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 63.851 738 - 64.589 738 288

30-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

10.196 207 - 10.403 207 133

10-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

53.656 531 - 54.187 531 155

Grüne Bundeswertpapiere 19.824 1.659 - 21.483 1.659 26

30-jährige Grüne Bundesanleihen 5.575 - - 5.575 - -

10-jährige Grüne Bundesanleihen 9.588 1.649 - 11.237 1.649 25

Grüne Bundesobligationen 4.661 10 - 4.671 10 -

Schuldscheindarlehen 5.845 - - 5.845 - -1

Kredit durch 
Wertpapierpensionsgeschäfte

- - - - - -

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung) 
im Oktober 2021 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand 
Aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand 

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

30. September 
2021  Oktober  Oktober 

31. Oktober 
2021 Oktober Oktober 

Insgesamt 1.325.400 40.612 -39.083 1.326.929 1.529 590

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.281.798 41.711 -39.083 1.284.425 2.627 590

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Aufwendungen  
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.756 7 - 22.763 7 -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.069 57 - 16.126 57 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für Rekapitalisierungsmaßnah-
men gemäß § 22 StFG)

4.777 -1.162 - 3.615 -1.162 -

Gliederung nach Instrumentenarten

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.231.407 38.215 -39.083 1.230.538 -868 278

30-jährige Bundesanleihen 275.191 1.086 - 276.276 1.086 -83

10-jährige Bundesanleihen 565.505 8.284 - 573.789 8.284 127

Bundesobligationen 166.392 3.976 -21.456 148.913 -17.480 98

Bundesschatzanweisungen 79.798 3.809 - 83.607 3.809 49

Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes

144.520 21.060 -17.627 147.953 3.433 87

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 63.851 738 - 64.589 738 288

30-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

10.196 207 - 10.403 207 133

10-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

53.656 531 - 54.187 531 155

Grüne Bundeswertpapiere 19.824 1.659 - 21.483 1.659 26

30-jährige Grüne Bundesanleihen 5.575 - - 5.575 - -

10-jährige Grüne Bundesanleihen 9.588 1.649 - 11.237 1.649 25

Grüne Bundesobligationen 4.661 10 - 4.671 10 -

Schuldscheindarlehen 5.845 - - 5.845 - -1

Kredit durch 
Wertpapierpensionsgeschäfte

- - - - - -

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus der 
Kapitalindexierung inflationsindexierter 
Bundeswertpapiere

5.456 5.729 273 -

Rücklagen gemäß Schlusszahlungsfinan-
zierungsgesetz (SchlussFinG)

4.281 4.294 13 -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten 
Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. Die Rücklage enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils 
zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexier-
ten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Stichtag/Periode

Bestand 
Aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand 

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

30. September 
2021  Oktober  Oktober 

31. Oktober 
2021 Oktober Oktober 

Insgesamt 88.413 2.000 - 90.413 2.000 41

Gliederung nach Verwendung

Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite 
für Abwicklungsanstalten gemäß § 9 Abs. 
5 StFG)

53.000 2.000 - 55.000 2.000 41

Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite 
für die Kreditanstalt für Wiederaufbau 
gemäß § 23 StFG)

35.413 - - 35.413 - -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Das BMF ist nach § 9 Abs. 5 StFG ermächtigt, für den Finanzmarktstabilisierungsfonds Kredite bis zu 60 Mrd. € aufzunehmen, damit 
nach § 8 Abs. 10 StFG der Finanzmarktstabilisierungsfonds an Abwicklungsanstalten Darlehen zur Refinanzierung der von diesen 
übernommenen Vermögensgegenständen gewähren kann. Diese Kreditaufnahme ist für die Verschuldung insgesamt neutral, weil sie die 
bei Abwicklungsanstalten sonst notwendige Kreditaufnahme am Markt ersetzt. Sie erhöht jedoch die Verschuldung in Bundeswertpapie-
ren.

Das BMF ist nach § 24 Abs. 1 i. V .m. § 23 StFG ermächtigt, für den WSF zum Zwecke der Darlehensgewährung Kredite in Höhe von bis 
zu 100 Mrd. € aufzunehmen. Nach § 23 StFG kann der WSF der KfW Darlehen zur Refinanzierung der ihr von der Bundesregierung als 
Reaktion auf die sogenannte Corona-Krise zugewiesenen Sonderprogramme gewähren. 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes zur Darlehensfinanzierung im Oktober 2021 
in Mio. Euro

Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigenbestände an Bundeswertpapieren im Oktober 2021 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand Zunahme Abnahme Bestand
Bestandsänderung 

(Saldo)

30. September 
2021 Oktober Oktober 

31. Oktober 
2021 Oktober 

Umlaufvolumen insgesamt 1.563.400 45.700 -39.000 1.570.100 6.700

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.474.000 42.000 -39.000 1.477.000 3.000

30-jährige Bundesanleihen 324.500 1.000 - 325.500 1.000

10-jährige Bundesanleihen 659.000 12.000 - 671.000 12.000

Bundesobligationen 227.500 4.000 -21.500 210.000 -17.500

Bundesschatzanweisungen 116.500 5.000 - 121.500 5.000

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes (inklusive Kassenemissionen)

146.500 20.000 -17.500 149.000 2.500

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 68.400 700 - 69.100 700

30-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

10.700 200 - 10.900 200

10-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

57.700 500 - 58.200 500

Grüne Bundeswertpapiere 21.000 3.000 - 24.000 3.000

30-jährige Grüne Bundesanleihen 6.000 - - 6.000 -

10-jährige Grüne Bundesanleihen 10.000 3.000 - 13.000 3.000

Grüne Bundesobligationen 5.000 - - 5.000 -

Eigenbestände -160.863 - - -164.043 -3.180

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Details zu den geplanten Emissionen und den 
Tilgungen von Bundeswertpapieren können in 
den Pressemitteilungen zum Emissionskalen-
der nachgelesen werden.1 Auf der Internetseite 

1 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017047

der Bundesrepublik Deutschland  – Finanzagen-
tur  GmbH werden zudem nach jeder Auktion 
von Bundeswertpapieren die Auktionsergebnisse 
veröffentlicht.2

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017046
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Finanz- und wirtschaftspolitische Termine

Datum Veranstaltung

6./7. Dezember 2021 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel; Belgien

17./18. Januar 2022 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

25./26. Februar 2022 Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat in Paris, Frankreich

Aufgrund der Corona-Pandemie stehen Termin und Format der Treffen erst kurz vorher fest.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Publikationen

Veröffentlichungskalender¹ der Monatsberichte inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten

Publikationen des BMF

Monatsbericht Ausgabe Berichtszeitraum Veröffentlichungszeitpunkt

Dezember 2021 November 2021 21. Dezember 2021

Januar 2022 Dezember 2021 28. Januar 2022

Februar 2022 Januar 2022 22. Februar 2022

März 2022 Februar 2022 22. März 2022

April 2022 März 2022 22. April 2022

Mai 2022 April 2022 20. Mai 2022

Juni 2022 Mai 2022 21. Juni 2022

Juli 2022 Juni 2022 21. Juli 2022

August 2022 Juli 2022 19. August 2022

September 2022 August 2022 22. September 2022

Oktober 2022 September 2022 20. Oktober 2022

November 2022 Oktober 2022 22. November 2022

Dezember 2022 November 2022 22. Dezember 2022

1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

 Publikationen des BMF 

Publikationen des BMF können kostenfrei bestellt werden beim:

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstraße 97

10117 Berlin

Zentraler Bestellservice:

Telefon: 03018 272 2721

Telefax: 03018 10 272 2721

E-Mail: publikationen@bundesregierung.de

Internet:

http://www.bundesfinanzministerium.de

http://www.bmf-monatsbericht.de

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und der Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung) 

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes zur Darlehensfinanzierung 

Kreditaufnahme des Bundes

Nach dem Haus halts ge setz über nom me ne Gewährleistungen

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Haushalt Bund

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Kreditaufnahme des Bundes

Bundeshaushalt Gesamtübersicht 2015 bis 2020

Ausgaben des Bundes nach volkswirtschaftlichen Arten

Haushaltsquerschnitt: Glie de rung der Aus ga ben nach Aus ga be grup pen und Funk tio nen

Gesamtübersicht über die Entwicklung des Bundeshaushalts 1969 bis 2020

Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts

Steueraufkommen nach Steuergruppen

Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten

Entwicklung der Staatsquote

Schulden der öffentlichen Haushalte

Entwicklung der Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte

Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden

Das nachfolgende Angebot „Statistiken und Dokumentationen“ ist nur online verfügbar im BMF-
Monatsbericht als eMagazin unter www.bmf-monatsbericht.de. Der BMF-Monatsbericht als eMagazin 
bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Funktionen und Vorteile, u. a. interaktive Grafiken.
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-01-entwicklung-kreditaufnahme-bund.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-03-entwicklung-refinanzierung-der-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-04-kreditaufnahme-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-05-gewaehrleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-06-kennziffern-fuer-sdds-central-government-operations.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-07-kennziffern-fuer-sdds-central-government-debt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-08-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-09-ausgaben-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-10-haushaltsquerschnitt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-11-gesamtuebersicht-entwicklung-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-steueraufkommen-nach-steuergruppen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-14-entwicklung-der-steuer-und-abgabequoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-15-entwicklung-der-staatsquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-16-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-17-entwicklung-der-finanzierungssalden.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-18-internationaler-vergleich.html
http://www.bmf-monatsbericht.de/
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Staatsschuldenquote im internationalen Vergleich

Steuerquoten im internationalen Vergleich

Abgabenquoten im internationalen Vergleich

Staatsquoten im internationalen Vergleich

Entwicklung der EU-Haushalte 2020 bis 2021

Entwicklung der Länderhaushalte

Ver gleich der Fi nan zie rungs sal den je Ein woh ner 2020/2021

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kernhaushalte des Bundes und der Länder

Die Einnahmen, Ausgaben und Kernhaushalte der Länder

Produktionslücken, Budgetsemielastizität und Konjunkturkomponenten

Produktionspotenzial und -lücken

Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen Fortschritts zum preisbereinigten 
Potenzialwachstum

Bruttoinlandsprodukt

Bevölkerung und Arbeitsmarkt

Kapitalstock und Investitionen

Solow-Residuen und Totale Faktorproduktivität

Preise und Löhne

 

Übersichten zur 
Entwicklung der Länderhaushalte

Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial 
und Konjunktur komponenten des Bundes

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-19-staatsschuldenquoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-20-steuerquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-21-abgabenquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-22-staatsquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-23-entwicklung-der-eu-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-01-entwicklung-der-laenderhaushalte-soll-ist.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-02-abb-vergleich-finanzierungsdefizite.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-bund-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-04-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-01-produktionsluecken-budgetsemielastizitaet-konjunkturkomponenten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-02-produktionspotenzial-und-luecken.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-04-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-05-bevoelkerung-und-arbeitsmarkt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-06-kapitalstock-und-investitionen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-07-solow-residuen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-08-preise-und-loehne.html
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Kennzahlen zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung

Preisentwicklung

Außenwirtschaft

Einkommensverteilung

Reales Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich

Harmonisierte Verbraucherpreise im internationalen Vergleich

Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich

Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Leistungsbilanz in ausgewählten 
Schwellenländern

Übersicht Weltfinanzmärkte

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu BIP, Verbraucherpreisen 
und Arbeitslosenquote

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu Haushaltssalden,  
Staatsschuldenquote und Leistungsbilanzsaldo

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-01-wirtschaftswachstum-und-beschaeftigung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-02-preisentwicklung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-03-aussenwirtschaft.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-04-einkommensverteilung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-05-reales-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-06-harmonisierte-verbraucherpreise.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-07-harmonisierte-arbeitslosenquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-09-uebersicht-weltfinanzmaerkte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2021/11/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html


Redaktionelle Hinweise

Zeichenerklärung für Tabellen

Zeichen Erklärung

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

· Zahlenwert unbekannt

X Wert nicht sinnvoll

Onlineversion des Monatsberichts

Der BMF-Monatsbericht ist auch im Internet verfügbar als eMagazin mit vielen Extra-Funktionen: Die 
Inhalte sind in mobiler Ansicht auch unterwegs praktisch abrufbar, digitale Infografiken sind interaktiv 
bearbeitbar, eine einfache Menüführung sorgt für schnelle Übersicht und Datenfreunde erhalten Zugang zu 
einem umfangreichen Statistikbereich.
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